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Landesentwicklungsplan Nord.hein-Westfal~n 

~. .. (LEP NRW) .. .. 

Vom 11. Mai 1995 

Aufstellungsbeschluß 

Der Landesentwicklu.ngsplan Nordrhein-Westfalen 
(LEP N!tW) wird gemäß § 13 Al:)s. 2 Landesplanungsgeset:: 
(LPIG) In der Fassung der Bekanntmachung vom 29. J um 
1994 (GV. NW. S. 474) im Einverl!ehmen mit dem Al}.sschuß 
für Umweltschutz und Raumordnung des Landtags 
Nordrhein-Westfalen und den fachlich zuständigen Lan-
desministerien aufgestellt. -- -

Düsseldorf, den 11. Mai 1995 

Der Minister für Umwelt, 
Raumordnung upd Landwirtschaft 
des Landes Nor4rhein-Westfalen 

- Landesplanungsbehörde -

Klaus Matthiesen 

Bek. d. Ministeriums für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft vom 11. Mai 1995 -

V1 B 3 - 50.2l 

Der Landesentwicldungsplan Nordrhein-Westfalen 
(LEP NRW) wird hiermit gemäß·§ 13 Abs. 4 Landespla­
nungsgesetz (LPIO) in ger Fassung der Bekanntmachung 
vom 29. Juni 1994 (GV. NW. 8.474) bekanntgemacht. 

Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen wird 
beim Ministerium. für Um,welt, Raumordnung und Land­
wirtschaft (Landesplanungsbehörde) in Düsseldorf. bei 
den Bezirksregierungen (Bezirksplanungsbehörden) sow;ie 
bei den Kreise.n-.!Jnd Qemeinden des Langes_Nord(hein­
Westfalen zur Einsicht für jedermann niedergele-gt.. 

Die Landesentwicklungspläne 

- IIII in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. 5. 1979 
(MB!. NW. 8. 1080/8MBI. NW. 230) 

- In in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 9. 1987 
(8MB!. NW. 230)· .~ 

- VI in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Dezem­
ber 1994 (GV. NW. 1995 8. 24) 

treten mit der Bekanntmachung des LEP NRW außer 
Krafl 

Düsseldorf, den_ll. Mai 1995 

Der Minister für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

- Landesplanungsbehörde -

Klaus Ma tthiesen 

Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen 
(LEP NRW) 

Inhalt 

A. Einleitung 

1. Neue Herausforderungen 

H. Der LandesentwickJu_ngsplan Nordrhein-Westfalen 
(LEPNRW) 

IlI. Rechtsgrundlagen und Planungsmethodik 

B. Raumstrukturelle Zielsetzungen 
1. Raum- und Siedlungsstruktur 

11. Entwicklungsachsen 

111. Na_türliche Leben~sgrundlagen 

1. Freiraum 
- 2. Natur und Landschaft 

3>Wald 
4. Wasser 

C. Flächenvorsorge 

1. WohnbatJ.la_ndversorgung und Verbess.erung der 
Wohnstandorte 

TI. Ba.ulandversorgung der Wirtschaft 

-II1. Flächenintensive Großvorhaben 

"IV. Heimische Bodenschätze 

V. Freizeit und Erholung 

D. Infrastruktur 

I. Verkehrsinfrastruktur 

11. Energieversorgung 

III. Entsorgungsinfrastruktur 

A. 

A.l. 

Einleitung 

Gliederung: 

L Neue Herausforderungen 
11. Der Landesentwicklungsplan Nordrhein­
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~III. Rechtsgrundlagen und Planungsmethodik 

Neue Herausforderungen 

Das Land Nordrhein-Westfalen steht am Ende 
~ des 20. Jahrhunderts vor neuen und großen Her­

ausfordlWlngen. 

Nordrhein-Westfalen liegt im Zentrum des zu­
sammenwachsenden Europas. Der Europäische 
Binnenmarkt und die Europäische Union er­
fordern für Nordrhein-::Westfalen eine über die 
Landesgrenzen reichende raumordnerische 
Entwicklungsperspektive. 

Nordrhein-Westfalen trägt als europäische Re­
gion raumordnungspolitische Verantwortung im 
europäischen Maßstab. Der Landesentwick­
lungsplan Nordrhein-Westfalen (LEe. NRW) 
zeigt für Nordrhein-Westfalen und seme Teil­
räume den Platz im Gefüge der benachbarten 
europäischen und deutschen Regionen auf:-

Der LEI> NRW trägt den sich aus der deutschen 
~nigurig-tind der politischen Öffnung OsteUro~ 
pas ergebenden neuen Entwicklungen Rech~ 
nung. Die europäischen und nationalen Ver­
kehrs- und Handelsströme werden sich neu ent­
wickeln. Die landwirtschaftliche Flächennut­
zung kann durch externe Einflußfaktoren wie 
die ~uropäische Agrarpolitik und.die GATr-Ver­
einbarungen starke regionale Änderungen er­
fahren. 

Nordrhein-Westfalen verfügt über attraktive 
Voraussetzungen als Gewerbe-, Dienstlei­
stungs-, Industrie- und Wohnstandort. Die 
Dichte der Kultur- und Wissenschaftslandschaft 
ist in Europa einzigartig. Landschaftliche Viel­
falt und ein breites Angebot an Sport- und Frei­
zeitmöglichkeiten sind weitere wichtige Stand­
ortfaktoren. 

Bund und Länder haben auf die deutsche Eini­
gung und das zusammenwachsende Europa mit 
dem "Raumordnungspolitischen Orientierungs­
rahmen" 1992 reagiert. Der Orientierungsrah­
men stellt neue räumliche Leitbilder und die 
raumordnensche Strategie für Deutschland -
unter Berücksichtigung der europäischen Eini­
gung - dar. Obwohl der Orientierungsrahmen 
keine verbindlichen planerischen FesUegungen 
enthält und die bestehende Zuständigkeitsver­
teilung von Bund uIld Ländern nicht in Frage 
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stellt, gelten seine Leitbilder auch für die 
nordrhein-westfälische Landesentwicklungs­
politik. 

Die L.eitbUder und Zielvorstellungen des Orien­
tierungsrahmens sollen mit dem von Bund und 
Länd.ern gemeinsam erarbeiteten "Raumord­
nungspolitischen Handlungsrahmen" in Hand­
lungsschwerpunkte umgesetzt werden. Dieses 
sind u. a. Konzepte zur Steuerung einer umwelt­
gerechten Siedlungsentwicklung in Verdich­
tungsgebieteil, die Entwicklung von Städtenet-: 
zen Und die Durchführung regionaler Raumord-
nungskonferenzen. .. 

Die ständig wachsende Globalisierung der 
Volkswirtschaften und die europaweiten Pro­
bleme auf den Arbeitsniärkten sind die großen 
Herausforderungen fü-r die Europäische Union 
und ihre Mitgliedsländ.er, Die Europäische Kom­
mission reagiert darauf auf Grundlage des Ver­
trages vOIi Maastricht in zun~.hmendern __ Maße 
mit der Gestaltung des europäischen Raumes. 
beispielsweise mit dem Ausbau transeuropäi­
scher Netze sowie mit dem Einsatz von.Förder_­
mitteln im Rahmen der Strukturfonds. 

In diesem Zus.amm.enhang wird Nordrhein­
Westfalen seine raumotdnungspolitischen Kon­
sequenzen aUs dem vorgelegten Kommissions­
bericht "Europa 2010" ziehen und in Abstim­
mung zwischen Bund und Ländern an der ge­
planten Erarbeitung eines europäischen Raum­
entwicklungskonzepts mitwirken. Bei der Ver­
gabe von EU-St,rukturfondsmitteln wird künftig 
zunehmend die von der Kommission geforderte 
Zugrundelegung von regionalen Entwicklungs­
konzepten zu beachten sein. Nordrhein-Westfa­
len hat mit der regionalisierten Strukturpolitik 
die strukturpolitischen Voraussetzungen ge­
schaffen, die- es in Zukumt auszuhauen gilt. 

Die Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen nimmt 
vor allem wegen anhaltender Zuwanderungen 
seit 1986 wieder zu. Dieses und die Veränderung 
der Altersstruktur der Bevölkerung haben Aus­
wirkungen auf die Landesentwicklung. Während 
sich aus Zu- bzw. Abnahmen bei den älteren 
bzw. jün-geren Jahrgängen vor allem Bedarfs­
veränderungen im Bereich der sozialen Infra­
struktur ergeben, berührt die Entwicklung der 
mittleren Jahrgangsstufen im erwerbsfähigen 
Alter zwischen 19 und 65 Jahren vor allem die 
Arbeits- und Wohnungsmärkte, Dabei müssen 
auch solche Faktoren berücksichtigt werden, 
Viie z.R de-:(Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit, 
der Zahl der Alleinerziehenden und die zuneh­
mende Verkleinerung der Haushaltsgrößen. 

Wegen der in Nordrhein-Westfalen unterschied­
lichen Entwicklung der Arbeitsmärkte und der 
Versorgung mit Wohnraum muß die Landesent...; 
wicklung für die nachsten 10 bis 15 Jahre auf den 
steigenden. Bedarf .besonders an Wohnungsbau­
und Gewerbeflächen sowie auf den Bedarf von 
Verkehrs-" Freizeit- und sozialer Infrastruktur 
regional differenziert reagieren. Der umweltver­
trägliche Ausbau und die Modernisierung der 
Infrastruktur sind wichtige Voraussetzungen, 
um Arbeitsplätze zu sichern und neue. Ar­
beitsplätze zu schaffen. Die besonderen Bedürf­
nisse von Frauen, älteren Menschen, Behinder­
ten, Kindern und Jugendlichen sind zu berück­
sichtigen. 

Die Landesentwicklungspolitik trägt Verant­
wortung dafür, daß die neuen sozialen und wirt­
schaftlichen Anforderungen mit der notwendi­
gen Sich~rung der· natürlichen Lebensgrund­
lagen in Übereinstimmung gebracht werden und 
die dauerhaft umweltgerechte Entvvicklung 
Nordrhein-Westfalens gewährleistet wird. 
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Der Landesentwicklungsplan Nordrhein~West­
falen (LEP NRW) 

Die Landesregierung hat entschieden, daß die 
Landesplanung zur Lösung der_Zukunftsaufga­
ben unseres Landes mit einem einheitlichen 
Landesentwicklungsplan beitragel'l- soll. Damit 
wird den heutigen Anforderungen an eine- in 
hohem Maße. vernetzte Politik eher Rechnung 
getragen als durch die bislang praktizierte Erar­
beitung von Landesentwicklungsplänen- - für 
s.achliche Teilabschnitte. Die komplexen Rah­
menbedingungen -verlangen neU~ -inhaltliche 
Antworten auf höherem Integrationsniveau. Mit 
dem LEP NRW sind die Ziele der Raumordnung 
und Landesplanung in einem Landesentwick­
lungsplan konzentriert und sowohl textlich als 
auch zeichnerisch dargestellL 

Der LEP NRW geht von zwei Zielbereichen aus. 
Der erste Zielbereich legt die Grundzüge der 
Raumstruktur im Lande fest. Hier sind die groß­
maßstäblichen Raumkatego!ien (zonale Gliede­
rung), die Sti-ukturmerkmale des Siedlungsge­
füges (zentralörtliches Gliederungssystem, das 
System der Entwicklungsschwerpunkte und 
-achsen) und die landesbedeutsamen Raum­
funktionen (Siedlungsraum, Freiraum mit sei­
nen vielfältigen Umweltschutzfunktionen) dar­
gestellt. 

Der zweite Zielbereich befaßt sich "mit d-en neuen 
Herausforderungen, denen sich die Landespla­
nWlg aufgrund der ve-rändert,en Rahmenbedin­
gungen zu stellen hat. Es werden Entwicklungs­
perspektiven fur -stiukturwirksame _ Bereiche 
der Landespolitik aufgezeigt. Da:z;u gehört die 
Vorsorge für raumbezogene Anfor_d.erungen zur 
Entwicklung von Industrie-, Gewerbe- und 
Wohnbauflächen, von Erholungs- und Freizeit­
bereichen, _von Verkehrsinfrastruktur, Lager­
stättensicherung, Eneigieversorgung und Ent­
sorgung als unverzichtbare Vorauss;etzungen für 
die ökonomische und ökologische Erneuerung 
Nordrhein-W_estfalens. ,., _. __ 

Maßnahmen zur -Entwicklung der Raum-_ und 
Siedlungsstruktur sollen sowohl der künftigen 
Bevölkerungsentwicklung als auch den Bedürf­
nissen von Frauen, älteren Menschen, Behinder­
ten und von Kindern und Jugendlichen Rech­
nung tragen. 

Der LEP NRW ist die fachübergreifende, inte­
grierte Konzeption für die räumliche Entwick­
lung Nordrhein-Westfalens über die nächsten 
zehn Jahre hinaus. _ 

Seine Ziele lassen den nachgeordneten Pla­
nungsebenen_ den nötigen Entscheidungsspiel­
raum, um sie unter Berücksichtigung regionaler 
und örtlicher Gegebenheiten und Erfordernisse 
situationsbezo~en umzusetzen. Die regionalen 
Planungsträger bzw. Fachplanungen sollen die 
landesplanerische Rahmensetzung in eigener 
Verantwortung mit eigenen Zielen oder Planun­
gen ausfüllen. 

Kommunale Selbstverwaltung und interkom­
munale Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis 
sind für die Landeserinvicklungsplanung unver­
ziehtbare Rahmenbedingungen. Internationale 
Standortkonkurrenz, Fragen der Verkehrsent­
wicklung und des Flächenmanagements erfor­
dern überkommunal abgestimmtes Handeln. 
Dabei muß sich angesichts des "We,ubewerbs_ 
der Regiorien" im Europaischen Binnen'markt 
interkommunale und regionale Zusammenar­
beit auch über Staats- und Landesgrenzen hin­
aus entwickeln. 

Regionale Zusammenarbeit und Willensbil­
dungsprozesse vollziehen sich u.a. sowohl in Re­
gionalkonferenzen, zum Beispiel durch die Er­
arbeitung regionaler Entwicklungskonzepte, als 

~ auch grenzüberschreitend in den Euregios; 

Die Ergebnisse der überkommunalen, regio­
nalen Wi1lensbildungsproz.~sse (Regi~_~l~~nfe­
renzen, Euregio.s, Städtenetze) sollen als wichti­
ger regionaler Belang im Abwägungsprozeß von 
der Regionalplanung berücksichtigt werden. Die 
Gebietsentwicklungsplanung setzt die landes-. 
planerischen Rahmenbedingungen für die Um­
setzung der regionalen und überkommunalen 
Arbeitsergebnisse in Maßnahmen und prakti­
sches Handeln, besonders für die Baulandver­
sorgung._ 

Voraussetzung für die Wirksamkeit dieses Ge­
genstromprinzips ist eine kontinuierliche ge­
genseitige - Information zwischen Bezirkspla­
nungsrat und den anderen an- der regionalen 
Willensbildung Beteiligten. Damit kommt der 
Beratungsfunktion der Bezirksplanungsräte bei 
der Vorbereitung und Festlegung von raurnbe­
deutsamen und strukturwirksamen Planungen 
und Förderu;ngsprogrammen von regionaler Be­
deutung ein großes Gewicht zu. 

Der LEP NRW legt für Regionen oder Gemein­
den keine Finanzierungs-, Ausstattungs- oder 
?ersonalstandards fest. 

A. Ur. Rechtsgrundlagen und Planungsmethodik 

A. In. 1. Rechts&,rundlagen 

Die Rechtsgrundlagen für den LEP NRW erge­
ben sich,aus: folgenden Gese.tze_n: 

- Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fassung" 
der Bekanntmachung vom 28. 4.1993 (BGB1. I 
S.630); 

- Gesetz zur J;..andesen:twicklung (Landesent­
wicklungsprogr~mm - LEPra) in der Fassung 
der B.ekanntmachung vom 5. Oktober 1989 
(GV. NW. S. 485iSGV. NW. 230); 

- Landesplanungsgesetz (LP1G) in der -Fassung 
der Bekanntmachung vom 29. Juni 1994 (GV. 
NW. S. 474). 

A.lII.2. Zeichnerische und textliche Darstellungen, Vor­
bemerkungen, Erläuterungen 

Gemaß §"l:fAbs. 3 LPIG besteht der LEP NRW 
aus einer Verbindung von textlichen und zeich­
nerischen Darstellungen, denen ein Erläute­
rungsbericht beigefügt ist. 

Zeichnerische und textliche Darstellungen sind 
"Ziele" der Raumordnung und Landesplanung. 
Gemäß § 5 Abs. 4 ROG sind die Ziele der Raum­
ordnung und ,Landesplanung von den Behörden 
des Bundes und der Länder, den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden, den öffentlichen Pla­
nungsträgern sowie im Rahmen der ihnen oblie­
genden Aufgaben den bundesunmittelbaren 
oder den der Aufsicht des Landes unterstehen­
den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts bei Planungen und allen 
sonstigen Maßnahmen,durch die Grund und Bo­
den in Anspruch genommen oder die räumliche 
Entwicklung- Efines Debiets beeinflußt wird, zu 
beachten. 

Die "Vorbemerkungen" zu den "Zielen" sollen in 
die Notwendigkeit der jeweiligen Zielsetzungen 
einführen, gegebenenfalls den landespolitischen 
Hintergrund erläutern oder sonstige Hinweise 
zur Sache geben. 

Die "Erläuterüngen" geben Hinweise- zur Um­
setzung in nachgeordnete Planungsebenen oder 
Verfahrenshinweise. 
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BUND I Raumordnungsgesetz I Räumliche Entwicklung 1 r Raumordnungspoliti scher 

Raumordnung (ROG) vom 28.04.1993 des Bundesgebietes Orientierungs- und 

I I I I Handlungsrahmen 

\1 
I Landesplanungsgesen I 

I Räumliche EntwicklunJj des I I Landes auf der Grun lage Lande.entwicklung.· 

LAND 
(LPIG) der Raumordnungs- plan 

1<=1 Landesplanung 
vom 29.06.1994 

I 
grundsätze 

I 
(LEP NRW) 

und Durchführungs· (§ 1 LPIG, § 1 LEPro) 
verordnungen LEP Schutz vor Fluglärm 

------------------ -------------------
Festlegung der regionalen 
Ziele der Raumordnung 

Gesen zur und Landesplanun~ 

REGIERUNGSBEZIRK Landesentwicklung für die Entwicklung er 
Gebietsentwicklungs' <:= Regionalplanung (Landesentwicklungs· R':;I ierungsbezirke und 

plline (GEP) 
programm/LEPro) für 0 le raumbedeutsamen 
vom 05.10.1989 Planungen und Maßnahmen 

im Planungsbereich 
(§ 1 LPIG) 

\7 
Regelung der baulichen 

GEMEINDE Baugesetzbuch 
und sonstigen Nutzung 

Flächennutzunwplan der Grundstücke in den <;:: Bauleitplanung (BauGB) vom 18.10.1994 Gemeinden mit dem Ziel Bebauungsp äne 

einer ~eardneten 
städtebaulic en Entwicklung 

(§ 1 BauGB) 

I l Raumbedeutsame PlanUnge~ ~ ÖFFENTLICHE für Fachbereiche 
PLANUNGSTRÄGER Fachgesetze (Natur- und Landschafts- Fachpläne 

Fachplanung 

I I Ver- und Entsorgung u. 0 .) 
I schutz, Wasserwirtschaft, I 

I I 
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B. 

B. I. 

B. l. 1. 

Raumstrukturelle Zie]setzungen 

Gliederung: 

1. Raum- und Siedlungs struktur 
11. Entwicklungsachsen 
III. Natürliche Lebensgrundlagen 

Raum- und Siedlungsstruktur 

Vorbemerkung 

Nordrhein-Westfalen ist geprägt -durch eine 
hohe Bevölkerungskonzentratiop in den Ver­
dichtungsgebieten (Ba11ungskern~, Ballungs­
randzonen und Solitäre Verdichtungsgebiete)*). 
Hier leben auf knapp 25% der Landesfläche na-
hezu % aller Einwohner des Landes. Gebiete mit 
_überwiegend ländlicher Raumstruktur nehmen 
etwa 75% der Landesfläche ein, hier lebt etwa 1/3 
der Einwohner des Landes. 

Die Verteilung der Bevölkerung kennzeichnet 
die Raumstruktur des Landes _nach der unter­
s.chiedlichen Art und Dichte-der Besiedlung und 
ist Grundlage für die im LEPro dargestellten un­
terschiedlichen Planungsaufgaben in diesen Ge­
bieten. 

B. I. 2. 

2.1 

2.2. 

2.3 

Das Grundraster der Besiedlung des Landesge- -2.4 
bietes wird darüber hinaus durch ein Netz funk­
tional miteinander verbundener Gemeinden, das 
System der zentralörtlichen Gliederung, darge..;­
stellt. 
Das LEPro verpflichtet die öffentlichen Pla-
nungs- und Maßnahmenträger dazu, die raum- 2.5 
strukturellen Planung~au~gaben auf dieses 
funktional gegliederte System von Grund-, Mit-
tel- und Oberzentren und - davon- ausgehend -
auf ein System von Entwicklungsschwerpunk-
ten und Entwicklungsachsen auszurichten. 

Für die Erreichbarkeit zentralörtlicher Einrich- B. 1. 3. 
tungen kann wegen der unterschiedlichen Ver- 3.1 
kehrsverhältnisse, Dichte und Struktur der Be­
siedlung kein landesweit gültiger -einheitlicher 
Maßstab festgelegtwerden. Zentrale Einrichtun-
gen zur: De_ckung des Grundb~d~rfs spHen auch 
in den überwiegend ländlich strukturierten Ge­
bieten mit vertretbarem Zeitaufwand mittels 
ÖPNV erreichbar sein: . .-

Die Einordnung der Städte_ und Gemeinden in 
das zentralörtliche Gliederungssystem richtet 
sich nach den dafür maßgeblichen Kriterien, das 
heißt insbesondere -den Einwohnerzahlen der 
einzelnen Versorgungsbel'eiche sowie bei der 
Beurteilung von Grenzfällen, de_r besonderen 
Stellung einzelner Gemeinden im regionalen 
Arbeitsmarkt. Diese Einordnung e-rgibt sich aus 
der zeichnerischen DarsteHung*). 

Eine zentrale Bedeutung im europaweiten Sy­
stem der Stadtregionen ~ haben die "Europäi­
schen Metropolregionen". Sie sindgekennzeich­
net als Agglomerationen mit· internationaler 
bzw. großräumiger Bedeutung ~.~ herausgeho­
bener Verkehrsanbindung im internationalen 
und interkontinentalen Maßstab. Durch ihre in­
tensive innerregionale Arbeitsteilung mit den 
zugehörigen Ober-, Mittel- und Grundzentren 
sind sie- in: .der Lage, die wirtschaftliche, sied­
lungsräumliche und kulturelle Entwicklung und 
Einigung Europas nachhaltig zu beeinflussen. 

Die abnehmende Bedeutung der Grenzen im zu­
sammenwachsenden Europa bewirkt, daß Wirt­
schafts- und Versorgungsfunktionen von - Ge­
meinden zunehmend auch grenzüberschreitend 
wahrgenommen WEftden. Zur Abstimmung von 
Versorgungs- und Leistungsangeboten wird die 
grenzüberschreitende Kooperation - auch im 
Hinblick auf die Wahrnehmung von Entwick­
lungschancen i~_ europälschen Wettbewerb -
künftig auf allen Planungsebenen unverzichtbar 
sein. Dies ist sowohl von der Landes- und Regio--_--=: .. ~,.~,... ... " . , 

-) vgl. zeichnerische Darstellung Teil A 

nalplanung als auch von derr Planungsträgern 
vor Ort zu berücksichtigen. 

Ziele 

In den Ballungskernen, Ballungsrandzonen, So­
litären Verdichtungsgebieten und Gebieten mit 
überwiegend län-dIicher Raumstr~ktur .gem~ß 
der zeichnerischen Darstellung/Tell A smd dIe 
im LEPro (§ 21 Abs. ,3) genannten vorrangigen 
gebietsspezifischen Ziele _durch geeignete Pla­
nungen und Maßnahmen auf den jeweiligen Pla­
I;lungS-: und Handlungsebenen anzustreben. 

Die siedlungsräumliche SchwerpunktblIdung 
von Wohnungen und, Arbeitsstätten in Verbin­
dung mit zetl:.tralö-rtlichen Einrichtungen im 
Sinne des LEPrö (§ 7) soll auf der Grundlage der 
z.en4'_~.lörtlt~hen Gliedem.J.ng*) angestrebt und 
innergemeihdlicp _auf Siedlungsschwerpunkte 
(§ 6 LEPro) ausgerichtet werden. 

Entwicklungsschwerpunkte im Sinne des LEPro 
(§§ 9 und 23 Abs. 2) sind alle Gemeinden des 
Landes, deren mittelzentraler Versorgungsbe­
reich mindestens 25000 Einwohner umfaßt oder 
in Kürze_ .umfasse;p. wird; "~ie S~I}Q. deckungsgleich 
mit den MitteI- und Oberzentren. 
Die herausragende - Bedeutung der Europäi­
sehen Metropolregion - Rhein-Ruhr für die 
Raumentwicklung in Nordrhein-Westfalen, in 
Deutschland und in Europa ist bei der Entwick­
lung der Raum- und Siedlungsstruktur zu be-
rücksichtigen: . 

m_ den _ 'grenzn'aben ltäumen sind länder- und 
staatSgrenzenUberschreitende Verflechtungen 
zu berücksichtigen. Sie sollen Grundlage für ge­
meinsame, "grenzüberschreitende Planungen-­
und Entwicklungskonzepte sein. 

Erläuter_ungen 

Über die zonale Ei_nteiIung de.s J..andes -und die 
Darstellung der zentralörtlichen Gliederung 
hinaus berücksichtigt der LEP NRW europäi­
sche Aspekte der Raumordnung. Die Region 
Rhein-Ruhr wird als Europäische Metropolle­
-gion ao:sgewiesen*). Diese Darstellung beruht 
auf dem Leitbild "Europa" des Raumordnungs­
politischen Qrientieruilgsrahmens der Minister~ 
konferenz für Raumordnung. Danach weist der 
polyzentrische -"Verdich tungsraum Rhein-Ruhr 
ber_eits die maßgeblichen Orientierungsmerk­
male auf, die Europäische Metropolregionen 
kennzeichnen: 

- Entsprechend ihrer vorteilhaften zentraleuro­
päischen Lage-verfügt die ~egion Rhein-Ruhr. 
über eine europäisch ausgerichtete Verkehrs­
infrastruktUr im Schnittpunkt großräumiger 
Entwicklungsachsen. Die interkontinentale 
Erreichbarkeit ist durch zwei leistungsfähige 
internationale .. Flughäfen gewährleistet 

- Nach Bevölkerungszahl und Einwohnerdichte 
sowie nach ihrer Wirtschaftskraft und außen­
wirtschaftlichen Bedeutung ist die Region 
Rhein-Ruhr lllit großen europäischen Agglo­
meratiohen Wie Paris und Landon vergleich­
bar. 

...: Die Region Rhein-Ruhr ist Dienstleistungs­
.standort und Finanzzentrum von europäi­
scher Bedeutung. Als polyzentl;'ischer Messe­
s-hiridort un'd Medienzentrum hat sie weltweite 
Bedeutung. . 

- - Die Wiss.enschaits- und Forschungskapazitä­
ten des Landes'mit Schwerpunkt im Rhein­
Ruhr-Raum haben in Europa und weltweit 
edne_Spitzenpösition. 
Die Region Rhein-Ruhr ist politisches und 
wirtschaftliches Entscheidungszentrum sowie 
-Standort international bedeutsamer Behör­
den, ausländischer Vertretungen sowie Sitz 
von weltweit operierenden Großunternehmen, 
Spitzenverbänden uSw. 
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Die Ew:.oprusche Metropolregion Rhein-Ruhr ist 
nicht nur gekennzeichnet durch ihre Große und 
wirtschaftliche Bedeutung in Europa, sondern 
darüber hinaus auch durch die ;ständig enger 
werdende Arbeitsteilung zwischen den einzel­
nen Gebietskörperschaften. __ Damit erfüllt die 
Europäische .. _Metropolregion Rhein-Ruhr die 
raum- -und landesplanerischen Voraussetzun­
gen oberzent;raler Fu_nk,:tj.onep. ~ _ 

Vordringliche Handlungsschwerpunkte für die 
Erhaltung der internationalen Wettbewerbsfä­
higkeit und den weiteren Ausba_\l de.r Europäi­
schen Metropolregion Rhein-Ruhr sind die 

- weitere Verbesserung der interkontinentalen 
Anbindung der Flughäfen Düsseldorf und 
Köln/Bonl1 sowie deren_ leistungsfähige Ver­
knüpfung iirit dem überregionalen und regio­
nalen Luftverkehrs-, Schienen- und Straßen­
netz, 

- Erarbeitung abgestimmter regionaler Ent­
wicklungskonzepte in Verbindung mit einer 
Intensivierung -der regionalen Zusammenar­
beit aller für die Regionalentwicklung bedeut­
samen Akteu_re, 

- Funktionsbündelung beim InJrastrukturaus­
bau, vor· allem die gemeinsame Entwicklung 
von Standortanforderungen und die Abstün­
mung bei Projekten von e~ropäischer Bedeu­
tung, z. B. bei der StandortfindunK von Behör­
den, wissenschaftlich.en Instituten und Tech­
nologiezentren mit internationaler Bedeu.:; 
tung, 

- Vernetzung der Eu.ropäischen Metropolregion 
Rhein-Ruhr mit benachbarten Stadtregionen, 
die auch europäische bzw. internationale 

- Funktionen _Zl.,1 erfüllen haben. 

Die "Gebiete mit @erwiegend ländlicher Raum­
struktur" des Landes Nordrhein,-W~stfalen ha­
ben im bundesweiten Vergleich -eine sehr hohe 
Einwohnerdichte .. J3egünstigt dur:ch ihre fast 
überall gegebene Nähe Z1.,l den Verdichtungsge­
bieten und den_ überJ;'egionalen und großräumi­
gen Verkehrsachsen haben sich große Teile die­
ser Gebiete zu Schwerpunkten einer mittelstän­
disch geprägten Wirtschaft entwickelt. Die_ Indu­
striedichte dieser Gebiete (sozialversicherungs­
pflichtig Beschäftigte des verarbeitenden Ge­
werbes auf 1000_ EW) liegt iJ)zwischen im Durch­
schnitt über_ der der Verdichtungsgebiete. 
Die "Gebiete mit übe_rwiege-ri-a ländlicher Raum- -
struktur'~ des Landes NRW lassen sich wegen 
dieser günstigen Voraussetzungen nicht _ mit 
ländlichen Räumen ander~r Länder vergleichen. 
Die diffe~enzierten Standort- und Investitions-­
entscheidungen von Unternehme_n und die Mo­
bilität der Arbeitnehmer sowie die zunehmen­
den Möglichkeitender Telekommunikation ver­
ändern die Struktur der früher ländlich gepräg­
ten Räume in.~nse:r;em Land. Der von der Lan­
desregierung forcierte Strukturwandel in 
Nordrhein-Westfalen hat dazu geführt, daß das 
Land nicht mehr in incl_usfrialisierte ~erdich­
tungsgebiete u_nd lä_ndlich struktJ,lrlerte Gepiete 
gegliedert werde_n ~ann. Die_ regionalen und ört­
lichen Unterschied.evon Verdichtung, Industria­
lisierung und ländlichen Str:ukturen stehen in 
vielfältigen Wechselbeziehungen zueinander 
und machen in ihrer Gesamtheit.den als Einheit 
zu betrachtenden Siedlungs- und Wirtschafts­
raum Nordrhein-Westfalen aus. 
Die Regionalisierte Strukturpolitik setzt deshalb 
gezielt auf .die Entwicklung der rewonse~genen 
Kräfte, Die Konzepte und Leitbilder der Regio­
nalisierten Strukturpolitik tragen zu konsensfä­
higen Entwicklungsstrategien der Regionen bei. 
Regionen, in denen sich Verdichtungsgebiete 
und Gebiete mit Überwiegend läridlicher Raum­
struktur zu geschlossenen Akttonsräumen ent­
wickelt haben, sind beispielsweise die Region 
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Münsterland und die Region Ostw-estfaJep.­
Lippe. Daran wird deutlich, daß eine Differen­
zierung des Landes aufgrund unterschiedlicher 
Einwohnerdichten und darauf aufbauender un­
terschfedlicher Aufgaben für die Zukunft keine 
Tragfähigkeit hat. 

Die dynamische und eigenständige Entwicklung 
der Gebiete mit überwiegend ländlicher Raum-

-- struktur ist zu unterstützen, der entsprechende 
Flächenbedarf muß berücksichtigt werden. 

__ -Alligrund der fortschreitenden europäischen In­
-tegration und der deutschen Einigung wird die 
Intensität der Beziehungen sowohl zu den Nach­
barstaaten als_ auch ~u den angrenzenden Län­
dern zunerunen. Aufgabe von ~andes- und Re~ 
gionalplanung ist es. Verflechtungsbeziehungen 

-- mit den Nachbarländern zu erkennen, zu analy~ -
, sieren Urlß, sie zur Grundlage sowohl eigener als 
_ Jl,uch grenzüberschreitend abgestimmter Pla-

nungen urid Entwicklungskonzepte zu machen. 
Sofern Möglichkeiten zu einer gemeinsamen 
rechtsverbindlichen Planung bestehen, sollen 

~ diese wahrgenommen werden. ITJ, allen_ anderen 
Fällen sollen die abgestimmten raumordneri­
sehen Ziele beiden;eits der Grenze im Wege der 
freiwilligen SelbstVerpflichtung in verbindliche 

___ P~p.e ,überführt werden ... Bei diesem Integra­
tionsprozeß leisten die in Nordrhein-Westfalen 
p~estehenden Grt::mJ:en _ und Institutionen der 
grenzüberschreitenden Planung v.:ichtige Bei­
~äge (s. Karte "Grenzüberschreitende Pla-
nung"). . 

In den Grenzräumen können aUf nordrhein­
westfälischem Gebiet gelegene _Gemeinden zen­
tralörtlicn.e Funktionen für BerEHche außerhalb 
Nordrhein-Westfalens üb.ernßhmen oder dU,rch 
g-rößere Zentren von außerhalb des Landes zen­
tralörtlich mitversorgt werden. _Die oberzentrale 
Bedeutung der Städte Aachen, Bann, Münster 
UnQ Siegen wirkt über die Landes- bzw. Staats­
grenzen hinweg. 

Aachen weist mit seiner ~mgebenden Stadtre-
, gion vielfältige und gewichtige Verflechtungen 

mit den benachbarten belgischen und niederlän­
dischen Grenzraumen auf. Die -im Rahmen des 
Projektes MHAL (~aastrichtJHeerlen-:-Aachen­
Liege-HasseltlGenk) erfolgreich begonnene 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit soU 
-fortgeführt werden. Dieser Prozeß soll durch die 

- -Euregio Maas-Rhein unterstützt werden. 

- -Seim Oberzentrum Münster bestehen sowohl 
landesgrenzenüberschreitende Verflechtungen 
mit Niedersachsen. besonders zum Oberien­
trum Osnabrück, als auch wichtige und ausbau-

.. fähige staatsgrenzenüberschreitende Beziehun­
-----=--geri zu den niederländischen Städten Ensehede 

-und Rengelo. 

Bei der Bewertung der zentralörtIichen Bedeu­
tung der Stadt Bonn- wurden ihre engen grenz­
überschreitenden Verflechtungen mit Rhein­
land-pfalz sowie_ ihre Sonderstellung als Bun­
.de~tadt berücksichtigt. 

, - Siegen nimmt oberzentrale Funktionen im Drei­
ländereck Nordrhein-Westfalen, Rheinland­
pfalz und Hessen wahr. Die Kooperation in die- -
ser Region konkretisiert sich im Städtenetz 
"Lahn-8ie-g-Dill" (Siegen, Betzdorf, Haiger, 
Herborn, Dillenburg, Wetzlar, Gießen und Mar­
burg). 

Höxter, Minden und Warburg übernehmen an 
der Landesgrenze Versorgungsfunktionen für 
die Nachbarregionen in Niedersachsen und Hes­
sen, -

Im Städtenetz ,,ANKE" (Arnheim-Nimwegen­
Kleve-Ernmerich) soUen_ gemeinsame Entwick­
lungsziele erarbeitet we.rden, um die Chancen 
dieser Region im europäischen Iiitegrationspro­
zeß zu verbessern. 
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B. H. Entwicklungsachsen 

B. 11. 1. __ Vorbemerkungen 

Das LEPra legt fest, daß die Gesamten~cklung 
des Landes auf.ein SysteniXQn Elitwicklungs­
schwerpunkten und Entwicklungs~chsel))liiSZU,­
richten isl Das in Nordrl.")giI!-Wes~alen vQrhal}:" 
dene Netz der großräü!lllgen sQ..Wfe üben:egional 
und regional bedeutsamen Verkehrswege 'ent:­
spricht diesel." Achsendarstellung. 
Dabei müssen die .K.Qu_sequenzen aus der deut­
sehen. und europäischen EiIiJguilg -sowie der 
West-Öffnung der osteuropäischEm Staaten be-
rücksichtigt werden. _ -

Die sich daraus erg~benden Entwi~klungs_chan­
cen.für Nordrhein-Westf~len kö~rien nur dann' 
genutzt werden, wenn elie großräumige, grenz": 
überschreitende Ve:r:ke.hrsinfrasquktur_ip. ihrem 
Leistungsvermögen -der zu e~artende;r:;t Zu­
nahme der. großräumigen Yerkehr_sentwickl\:gl,g 
unter Beachtung der Raum- und Umwelwer­
träglichkeit gerecht wif'd. Dies gilt insbej-oI!der~ 
für die Verbind_ungswege im Zuge großraumiger 
Achsen von europäischer Bedeutung. 

B. 11. 2. Ziele 

2.1 Entwicklungsachsen b~nhatten die für di~ Ver­
bindung und ErschließüXlg der R_äuroe- .und· Re­
gionen besonders 'Wichtige Verkeh,r..sinfras:f;ruk­
tur·). 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

B.II.3. 

3.1 

Regionale Entwicklungsachsen werde:n ... ip .. den 
GebietsentWlQ...klung$plänen durch $träßen, 
.Schienenwege g.nd F ~sserSFaßen darg~stent. 
Großräumige ~ntwickluJ;lgsachsen.von -e,ur_opäi­
scher Bedeutung diß"nen dem europawei1ep. Lei-
stungsaustau~ch ~d sollen zur Integration. des 
Landes in die. _europäische Raum.:.. und Wirt­
schaftsentwicklung peitragen. Sie s_ollen die 
transeuropäis.chen Netze und das im_öufbau be­
findliche deutsche und ~1.!ropäische Hochge.-
schwindigkeitßbahnneq: _ bcx:!l.ck§iphtigen. -

, GroßräUinige . EntwiGkluJlgsa~h~en _polle..n. c;i~n 
bedarfsgerecnten- Leisnwgsausfuusch zwischen 
Ober.z.e.ntien und mit Ye:r;"d~c:1"!tungsgebi~ten des 
Landes und vergleichbarell. ZentrEm,: Regionen 
und Gebieten außerhalb der J:,..ilp..Q.esgrenz~n· er­
möglichen. Ihre Verkehx:sinfrastruktyr. soll ein 
möglichst breites, anforderungsgerechte,s .Ange;.. 
bot an Verkehrsträgerri beinhalten (Scl;l,ic;ne, 
Straße, Wasserstraße). 
Überregionale Entwicklungsachse:n sc;>llen den 
bedarfsger~hlen..Leistungsäustausch zWl,schen 
Ober- und Mittelzentren soWie ~scheri ~ittel­
zentren -·gewährleisten. Ihre Verkehrsinfra­
struktur soll SGbiene. lJpd §träße uriJ,{asseIl:, --

- -Regionale Eiltwicklup,gsachsen sollen dep be-
darfsgerechten Leistungsaustausch zwischen 
Gemeinden mit mittelzential~r Bedl?utung :ge­
währleisten. Bestehende SChienenverp-indungen 
sollen erhalten blei,.ben. 

Die EntwicklJmg der Ra1,lm- und Siedlungs­
struktur soll sich auf die, Entwicklungsachse_n 
ausrichten, um aJ.l.f die,s~ Yleise d,en Bedarf für 
weiteren Verkehrswegeb~u zu vermiJldern und , 
durch sozialverträgl.i.che Verd,ichtu~g zu Trans-­
portpotentialen beizutr~gen, die OffenUiGhen 
Personell11ahverkehr, fnsi:?esondere Schienen--' 
personennahverkehr, ermöglichen. 

_ Erläuterungen 

Grundl~g~_ der En twic~luu.gsachsen ist die Ver­
kehrsinfrastrUktur~ Dies bedelJ.tet~keine Abkehr 
von dem auch für and.ere_ Eleme.nte dEtr _Bandin­
frastruktur (zum Beispiel Stl<omleitungen, Gas-= 
leitungen, Kabelverbindungen im Rahmen der 
weiträwnigen Komm.unikationsinfrastruktur) 
geltenden landespIanerischen Bündelungszief. 
Der Netzausbau dieser Vers.Qrgungsbandi~ra----_. .~~ ~ 

-) vgl. zeichnerische Darstellung Teil A 

3.3 

3.4 

struktur erfolgt nach anderen Gesichtspunkten 
-- --Czuni Beispiel energiepolitische Versorgungssi­

cherheit) als der auf Personen- oder Gütertrans- -
port ausgerichtete Ausbau der Verkehrsinfra­
struktur. 
EJ;1twicklungsachsen fassen abstrakt die in einer 
achseI1!l1äßigen Verbindung enthaltenen Ver-

___ ke.hrsinfrastrukturelemente zusammen .. 

-EntWick!ungsachsen sind nach ihren FunktIo-
-nen im Rahmen des Achs.ensystems gegliedert 

- 0·- und entsprechend funktional bezeichnet. Das 
, Achsensystem ist kein nach Wertigkeiten, son-

o dem. -ein nach .Funktionen gegliedertes System, 
In dem jede Achsenkategorie für die Lan9.-esent­
Vlicklu.ng ihre eigene Bedeutung und Aufgabe 
liat.))ie"1u:nktionale Einstufung der Ac:Q.se hängt 
dabei p.icht von den jeweiligen Anknüpfungs­
punkten, sondern von -der landesplanerischen 
Bedeutung der Entwicklungsachse ab. SQ_ kön-:­
nen z: B. Mffielzentren untereinander durch Ent­
Wicklung~~chsen sowohl VOn überregionaler als 
-'W~ ~g~ _re?io-naler Be~eutung verbunden sein,. 
Di~ yerkel1rsinfrastrukturelle Auss@ttung der­
verschiedenen Entwicklungsachsen Jäßt sich 
nicht. generell im voraus festlegen. In -der zeich­

"netiSchen Darstellung ist die vorhandene Aus-
stathmg·genannt, die~~ugleich als Mindestaus­
stattung anzusehen ist. Auf die Angabe eines 

.1unktional gegliederten Katalogs der verkehrs­
~lmrastrUkturellen Mi;Qdestausstattungender je-

weiligen Entwicklungsachsen wird verzichtet. 
- Neubaumaßnahmen zur Ergänzung der vorhan­

denen Achsenausstattung werden in jedem EÜ1-~ 
-zelfall (estgelegt. .. 

Der Gebietsentwi~klungsplan stellt nach der 
Anfang 1995 novellierten 3. Durchführungsver~ 
otdnung zum LPIG. die vorhandene· und geplante 
Stral3en-,- Schienen- und Wasserstraßeninfra­
struktur vollständig dar. Die Entwicklungsach-

_ : sen---.dftS LEP NRW werdem damit in eine kon-: 
krete raumOl'anerisc;he. Verkehrswegeplanung 
umgesetzt. Da,r:stel1gngen der Verkehrsinfra­
struktur i.n .deILGebf~ts_entwicklungsplänen. _die 
nicht großräUJ;nigen_"ode.r überregionalen Ver­
kehrsachsen des LEP- NRW zuzuordnen sind, 
m,arkierell. die regionalen Entwicklungsachsen. 
In Fällen fehlender oder unzureichender regio­
naler Vexbindungen stellt der Gebietsentwick­
lu.ngsplari in schematisierter Form regionalpla­
nerisch bede..utsame Straßeri- und Schienen­
we~ .dar, .um der gesetzlichen B.edarfsplanung 
entst?rechende I~pulse.zu geben. _ 

Der grenzüberschreitende Verkehr nimmt be­
. sondel.'"s hn __ Güterverkehr stark zu. Eine lei­

stungsfähige Verkehrsinfrast.ruktur zur Bewäl-
;. tigung des wa.chsenden europäischen Verkehrs 

ist für die Landesentwicklung unentbehrlich. Sie .. 
ist zugleich Grundlage für die Wahrnehmung 
der mit dem.'-zusa.:mmenwachsen Europas ver­

, bundenen-wirtschaftlichen Chancen. 

Diesem Anliegen dient die Darstellung großräu­
miger Entwicklungsachsen von europäischer:: 
Bede~tu.ng. Sie. berücksichtigt, daß sich der Jn­
ternatioriale Verkehr in Europa auf wenige Kor-

.., ridore .kon~.enfriert. Dadu.rc~ kommt es im Be­
reich der betroffenen großraurnigen Verkehrs­
infrastruktur zu Engpaß- und Umweltproble­
ilien. Auch vor diesem Hintergrund entwickelt 

, die Europaische _Unio_n weitere Vorstellungen in 
Form von Leitschemata für eine europiiische 
Verkehrsinfrastruktur (Transeuropäische Ver­
kehrsn~tze). Diese -Vors~lIungen lassen sich 
wegen-des großräumigen Maßstabs nicht unver::­
ändert in den LE,P NRW übertragen. Die B.e­

. rücksichtigung der nordrhein-westfälischen Be­
lange erfordert eine differenzierte Ausweisung 

-großräumiger Entwicklungsachsen von europäi­
scher Bedeutung. 

Die Entwicklungsachsen sind ein abstraktes AlJ­
- ~ bild der vorhandenen und geplanten Verkehrs-
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infrastruktur (Straßen, Schienen, Wasserstra­
ßen). Daher soll sich die Entwicklung der Sied­
lungsstruktur auf die Entwicklungsachsen aus­
richten, um den Bedarf ari heuen Verkehrsflä­
chen gering zu halten. Sozialverträgliche Ver­
dichtung der Sfedlungsstruktur verlangt Ent­
wicklungskonzepte, dIe 
- den, gleichberechtigten MobHitätsbedürfnis-

~ sen' aller gesellschaftlichen Gruppen Rech-
nung tragen und erleichterten Zugang zu den 
öffentlichen Verkehrsmitteln anstreben und 

- eine angemessene Versorgungs- und Freizeit­
infrastruktur im Wohnumfeld vorsehen. 

B. UI. Natürliche Lehensgrundlagen 

Gliederung: 
1. Freiraum-

2. Natur und Landschaft 

3. Wald 

4. Wasser 

B. IH. 1. Freiraum_ 

1.1 Vorbemerkung" 
Raumordnung und Landesplanung haben die 
Aufgabe, Umweltvon:;orge zu betreiben. Schutz 
und Sicherung der natürliche~ Lebensgrundla­
gen im Rahmen von Raumordnung und Landes­
planung sind mehr als kurzfristiges Reagieren 
auf bereits eingetretene .Umweltschäden. 

Nordrhein-Westfalen ist ein dicht besiedeltes 
und stark industrialisiertes Land, in dem die Be­
lastungen der Umwelt und die Notwendigkeit zu 
einem sparsamen und verantwortungsbewußten 
Umgang mit Freiraum hespndel:sdeutlich w~r-
den. -

In Nordrhein-Westfalen stieg der_ Anteil der 
Siedlungs- und Verkehr.sflächen an der Gesamt­
fläche des Landes von 14,6% im Jahre 1961_auf 
inzwischen 21 % und würde bei anhah,ender Ent­
wicklung il1}..J~hre ~OOQ über_24% lig:g~n. Im Ver­
gl~ich dazu beJ;rägt der Siedlungsflächenanteil 
im Bundesdurchschnitt (alte Länder) nur 12,3%. 
In 71 Städteri' und Gemeinden des'Landes um:: 
faßt der SiedlungsfIächenanteil ber~its mehr_ als 
ein Drittel ihrer Gesamtfläche. 

Angesichts dieser Siedlungsdynamik ist die Si-= 
cherung unverbau-ten und unv~rsiegelten Rau­
mes als Voraussetzung für die Erhaltung und 
Regeneration der natürlichen Lebensgrundla­
gen eine unverzichtbare landesplanerische Auf­
gabe. 

Als Grundlage für eine umwelt~ertiäg1iche Ent­
wicklung der Raumnutzung wird das Landes­
gebiet in Gebil?te unterteUt, g.i~ vorrangig Sied­
lungsfunktionen (Siedlungsraum) oder vorran­
gig Freiraumfunktionen (Freir.aum) erfüllen sol­
len. Diese Auf teilung muß einer .bedarfsgerech­
ten Flächenvorsorge für siedlungsräumliche 
Nutzungen und d,er Sicherung von Freiraum­
funktionen und Landschaftsstrukturen glei­
chermaßen gerecht werden. 
Freiraumsicherung'-verlangt eine- landesweite 
Betrachtung. In dicht besiedelten und stark be­
anspruchten Gebieten ist sie notwendig, weil 
Freiraum zum knappen Gut geworden ist. In den 
Gebieten mit" überv.riegend ländlicher Raum­
struktur ist sie erforderlich, weil hier der Frei­
raumverbrauch im Vergleich zu den Verdich­
tungsgebieten in letzter. Zeit besonders hoch 
war. Deshalb formulier:t der LEP NRW Ziele zur 
FreiraumsIcherung, die bei der Regional-, Bau­
leit- und Fachplanung zu beachten sind. 
Aher auch künftig kann auf Inanspruchnahme 
von Freiraum für Wirtschaft, Wohnungsbau und 
Infrastruktur niCht verzichtet werden. Dem 
trägt die Landesplanung durch Vorgaben für die 
Inanspruchnahme von Freiraum Rechnung. Der 

Freiraum darf nur dann in .Anspruch genommen­
werden, wenn die Inanspruchnahme erforder-
lich ist. .. 

Der LEP NRW formuliert mit d.en Zielen für die 
regionale und kommunale Flächenvorsorge Vor­
gaben, wie angesichts. wachsender Bevölke­
rungszahlen und unter den .. B~dingungen des 
Strukturwaildels in Nordrhein-Westfalen die­
s'ern Gi'undsatz_ wirksam und flexibel Geltung 
verschafft werden kann. 

Die Freiraums'icherung .durch die Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung muß durch 
städtebauliche Maßnahmen unterstützt werden. 
So kann zum Beispiel durch die Mobilisierung 
der. noch vorhandenen Baulandreserven der 
Freiraumverbrauch eingedämmt werden. 

Neben den ?i~Je~ __ zur F~eiraumsicherung for­
rn:uliert der LEP NRW Ziele für den Schutz und 
die Entwicklung bestimmter Gebiete mit Frei­
raumfunktionen,.welche fÜI:.die Sicherung der 
natürlichen Lepensgrundlagen von besonderer 
Bedeutung sind: 

- _Gebiete für den Schutz der Natur, 
- Waldgebiete, 
- Grundwasservorkom,men .und Uferzonen, die 

sich für die _.Trinkwasserversorgung der Be­
völkerung eignen, 

'"'- S~andorte für geplante Talsperren. 

B. IIL 1.2 Ziele 

1.21 Der durch Agrargebiete, Wald und Gewässer be-
- stinunte Freiraum isfals Lebensraum und öko­
logIs-cher Ausgleichsraum für Menschen, Fauna 

- und Flora zu erhalten_und in seinen Funktionen 
-: : zu . verbessern. Die - Freiraumsicherung soll 

grundsätzlich der Erhaltung, Regeneration und 
RegulatiCln von Gewässern, Boden und Luft, dem 
Biotop- und Artenschutz sowie der Land- und 
Forstwirtschaft und der landschaftsorientierten 
~Ehol~ng dienen. _ -

1.22 Die Regionalplanung . hat den Freiraum durch 
~eJeich.exnit FreirauroJunktioD.ßIJ. weiteJ;' zu ent-. 
wickeln "und durch zusätzliche regionale Be­
reiche mit Freiraumfunktionen zu ergänzen. 

1.23 Freira~m darf nur in Anspruch genommen ~er­
dep, wenn die Inanspruchnahme erforderlich ist; 
dies ist dann der Fan, 
- wenn Flächenbedarf für siedlungsräumliche 

Nutzungen nicht innerhalb des Siedlungsrau­
mes _bzY'l. für' Verkehrsinfrastruktur nicht 

_ durch Aus"bau vorhandener -Infrastruktur ge-
deckt werden_ bmn oder-

- - wenn der regionalplaneris.ch dargestellte 
Siedlungsraum unter Berücksichtigung der 
ortsüblichen Siedlungsst~ktur für die abseh­
b~l;'e B~völkeru~gs:' ~nd Wir,tschaftsentwick­
lung nicht ausreicht. 

1.24 Die Inanspruchnahme-von'Freiraum ist bei be­
stehendem Bedarf abweichend von 1.23 auch zu­
lässig, wenn eine gleichwertige Fläche dem Frei­
raum wieder zugeführt oder in eine innerstäd­
tische Grünfläche umgewandelt v:rird. 

1.25 Ist die Inanspruchnahme von Freiraum erfor­
derlich, muß sie flächensparend .und umwelt­
schonend erfOlgen. 

1.26 Zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
und zur Gestaltung einer abwechslungsreichen 
Kultur- und Erholungslandschaft ist im Frei­
raum eine aut Nachhaltigkeit ausgerichtete, 
standort- und umweltgerechte Landbewirt­
schaftung erforderlich. 
Land- und forstwirtschaftlieh genutzte Böden 
sind im Interesse der Bodenfruchtbarkeit und 
zur Erhaltung ihrer Regulations- und Lebens­
raumfunktionen vor Beeinträchtigungen zu 
schützen. 
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B. IH. 1.3 Erläuterungen 

1.31 Freiraum unterscliefdet-sich irl. seinen Struktu­
ren und Potentialen vom Siedlungsraum und 
dessen Belastungen des Naturhaushaltes; Frei­
raum trennt und gliedert Siedlungsbereiche und 
hat ökologisch notwendige Funktionen. 

1.32 

1.33 

1.34 

Neben seiner Bedeutung für die Land- und 
Forstwirtschaft hat der Freiraum auch Bedeu­
tung als Raum ~ür die landschaftsori~nti~I'te Er­
holung, Sport- und - Freizeitnutzung und als 
Lebensraum wildlebender Tjere und Pflanzen. 
Seine Sicherung dient daruberhinaus der Regu­
lation des Wasserhaushaltes und der Regenera­
tion von Wasservorkommen, der Erhaltung des 
Klimas und klimatisch-Iufthygienischer Aus­
gleichswirkungen für belastete Siedlungsge­
biete so.wie dem Schutz des .Bodens und seinen 
Lebensraum-. Regulations- _. und Produktions-
funktionen. _ __ .. ....-

Wohnplätze/Gerrfeindeteile. mit einer Aufnah-_ 
mefähigkeit von weniger als 2000 EiJ.lwohner:n. 
die in den Gebietsentwicklungspäneri nicht als 
Siedlungsbereiche dargestellt werden, sind dem 
Freiraum zugeordnet. Dies bedeutet keinen 
Entwicklungsstop in diesen Oi-tsteile_n . .zur Ve:r­
besserung der bestehenden Wohn-, Gewerbe-, 
Versorgungs-' und Verkehrssituation. können 
Planungen und Maßnahmen zur städtebaulichen 
Ordnung durchgef\ihrt we.rden. Dabei kann im 
Rahmen der Tragfähigkeit der vorhapdenen In­
frastruktur und unter besonderer Berücksich.ti­
gung landsch.~tspflegerischer Erfordernisse 
eine städtebauliche Abrundung oder Ergänzung 
auch über den Bedarf der in den. Gemeindeteilen 
ansässigen Bevölkerung hina .. u~ .sirip.voll sein. 
Dies":"darf der grundsätzlich angestrebten Aus­
richtung der Sfedlungsstruktur a\ü Siedlungs­
schwerpunkte nicht zuwiderlaufen und keine 
neuen Siedlungsansätze, Streu':' lj:nq Splitter­
siedlungen oder bandartige SiEfdlungsentv.rick­
lungen entlang von Verkehrsweg.en. entstehen 
lassen. 

Die in:- den Gebietsentv.ricklungsplänen darge­
stellten Freiraumbereiche die.nep. gi!J,er nach­
haltigen Entwicklung von Freiraumfunktionen 
und Freiraum:r;lJ.ltzungen. Sie s.ollen d.eshall;> 
grunds~tzlich nicht für siedlungsräumliche Nut­
zungen in_Anspruch g~nommen.werden .. _ 

Die langfristige Sicherung des Freiraumes ist 
auch vor dem Hintergrund der für die Wirt­
schaftsentwic.klung und die Wohnbaulandver-:­
s.o:rgung notwendigen Flächenvorsorge möglich, 
da die 'Gebietseptwicklungsp!anung bei der Dar­
stellung von Siedlungsbereichen u. a. die prog- . 
nostizierbaren. demographischen, soziale_n und 
wirtschaftlichen Entwicklungen und. dement- ~­
sprechende Entwicklungsreserven berüc_ksich­
tigt. 
Trotz der gebotenen sparsamen Nutzung von 
Siedlungsraumreserven kann die_tatsächliche 
Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung eine 
Erweiterung des Siedlungsraumes zu Lasten_des 
Freiraumes erfordern. 
Ei.o.e Inail.spruchnahme-van Fr_ejrau.Ip ist bei Qe­
stehendem Bedarf dann ohne besondere Be­
gründung zülässig, wenn eine gle!chwertige;bi~­
her planerisch für Siedlungszwecke in Anspruch 
genommene Fläche wfeder 4em Freir_aum zuge- _~ 
führt wird oder eine ."B~ufJäche im Fläc"hennut-­
zungsplan in eine. innerst,ädtis.che (}rünfläGh~ _ 
umgewandelt wird. De.r Gleichwertigkeit deI ~ 
Flächen kommt hierbei -besonderes Gewi~ht zu; .. -
gegebenenfalls ist hier2;u J~jn~ $i~.Ilungnahm~ 
der LandesanstaltJür Ökologie, Bodenordnung 
und ForstenlL.a.nd .. e.s_8mt für Agrarordnung NRW 
oder anderer .zustii.:o.djger F:achbehQrdep. einzu­
holen. 
Sofern bei e.rfüllten Voraussetzungen im Rah­
men einer Überarbeitung oder ÄnderJlng aes 
Gebietsentwicklungsplans Freiraum in An-

1.35 

-spruch genommen wird, ist keine Landesent­
wicklungspTan-Änderung erforderlich. Die 

-Tnanspruchnahme von Freiraum ist dann zielge­
recht. 

ob dle Voraussetzung~n für eine Freirauminan­
spruchnahme vorliegen, i$t jeweils von den Be­
zirksplanungsräteii als Träger der Gebietsent­
wicklungsplanung zu entscheiden. Wird Frei­

- 'räum -zugunsren anderer Nutzungen in An-
- _spruch geriommE!'n, ist durch textliche Darstel-

lungen in den Gebietsentwicklungsplänen die 
flächensparende und umweltschonende Inan-

- spruchnahme sov .... ie die. nachhaltige Funktions­
fähigkeit des verbleibenden Freiraums sicher­
zustellen. Hei der Planung von Bundesfern- und 
Landesstraßen ist der Bedarf durch die als Ge.;.=­
setz beschlossenen Bedarfspläne für Bundes­
und _Landesstraßen festgelegt. Bei der Trassen­
führung hri einzelnen sind die Ziele des Landes­
entwicklungsplans zu beachten. 

Freiraumnutzungen im Sinne der Freiraumdar­
stellungen der 3. Durchführungsverordnung 
zum Landesplanungsgesetz gelten nicht als 
Inanspruchnahme von Freiraum. 

_1.3ß ~ ist Aufg41be der Regiqnalplanung, nicht nur 
den im LEP NRW zeichnerisch dargestellten 

".~' - FreTraum durch die F~stlegung von verschiede-
nen Freiraumfunktionen zu sichern. sondern -

-~ ~'soweit möglich - weitere Flächen dem Freiraum 
- zuzuf'Uhren und damit die Freiraumdarstellun-
~. gen de.s LEP _NRW auf ihrer Ebene zu ergänzen. 

Aufgabe der Bauleitplanung ist es, im Rahmen 
der vorgegebenen landesplanerischen Ziele sol­
chen Freiraum, der der wohnungsnahen Erho-

_'~~)ung, Sport und Freizeitnutzung der Bevölke­
-=-rung dfent "und den Wohnwert erhöht bezie­

.- nungsweise besondere Bedeutung für die Stadt­
ökologie und den Naturschutz hat, verstärkt zu 
sichern. 

1.27 Die LandwirtschaJi. Nordrhein-Westfatens nutzt 
53,% der LandesfIäche .. Davon.entfallen rd.70% 
auf Acker, 29% auf Grünland und 1 % auf Dauer­
und andere Spezialkulturen. 

Die landesplanerische Sicherung des Freirau­
mes b:ägt zum Schutz die.ser _Flächen und damit 
rum Erhalt landwirtschaftlicher Betriebe bei. 
Umgekehrt" sind 'existenzfähige landwirtschaft­
liche Betrlebe Voraussetzung für' die Aufrecht­
~rh~ltung einer nachhaltigen Landbe"Wirtschaf­
tung und deren Beitrag zur Erhaltung der Kul-

---tur- und Erholungslandschaft. Die Existenzfä­
higkeit landwirtschaftlicher Betriebe soll des­
halb bei notwendigen' Freirauminanspruchnah­
men berücksichtigt werden. 

Die "k:Unftige- Entv.rickl:ung der land- und forst­
wirtschaftlichen Bodennutzung in Nordrhein­
~Westfalen wird in starkem Maße durch die 
Agrarpolitik der Europäischen Union und des _ 
Bundes sowie die Entwicklung der Weltmarkt-

- preise beeinflußt. Unter diesen Rahmenbedin­
gungen müssen konkurrierende ökonomische 
und ökologische Belange miteinander in Ein­
klang gebracht werden. Es ist Aufgabe einer 
ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft, 

"Beeinträchtigungen der natürlichen Lebens-
~ . grundlagen weitestgehend zu vermeiden und 

den Boden als natürliche VOI":aussetzung land­
und forstwirtschaftlicher Produktion pfleglich 
~p.ild nachhaltig zu nutzen. 

Bei auftrete'nden Konflikten zwischen unter­
schiedlichen Nutz- \-.md SchutzIunkUonen soll 
das Prinzip der Freiwilligkeit und der Koopera­
tion Zur Anwendung kommen. 

B. III. 2. Natur und Landschaft 

2J _Vorbemerkung 

Durch die anhaltende und zum Teil noch anstei­
gende Intensität der Raumnutzung mit ihren 
verschiedenen umweltbelastenden Folgewir-
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kungen_sind die natürlichen Lebensgrundlagen 
stark gefährdet. Ein Indikator hierfLir ist die Be­
drohung wildlebender Tiere und wildwachsen­
der Pflanzen. 

40% der nordrhein-westfälischen Pflanzenar­
ten, 53% der Säugetierarten, 58% der Vogelar­
ten, 50% der einheimischen Fischarten und 500(;) 
der Schinetterlingsarten stehen auf der Roten 
Liste; sie sirid gefährdet, vom Aussterben be­
droht oder bereits ausgestorben. 

Zur Erhaltung der heimischen Flora und Fauna 
VilUrden in der Vergangep."hei~ qi~ noch existie~ 
renden Bestände seltener Biotoptypen unter 
Naturschutz gestellt. Diese naturschutzwürdi­
gen Biotope nehmen nach_dem bei der Landes­
anstalt für Ökologie. Bodenordnung und For­
steniLandesamt für Agrarordnung NRW ge­
führten Biotopkataster noch 3% der Landesflä­
che ein. Es ist das Ziel der L.a:fiaesregierung. 
diese vollständig zu _erhalten. Wegen der Klein­
flächigkeit und zersplitterten Verteilung dieser 
Biotope können durch ihren Schutz_ die natürli­
chen Lebensgrundlagen aber nicht großräumig 
gesichert werden. Hierzu ist vielmehr ein ganz­
heitlicher Natur- und Landschaftsschutz anzu­
streben. 

Ziel ist eine landesweite Regeneration natü-rli­
eher Landschaftsstr_ukturen, wobei unter Be­
rücksichtigung sonstiger Raumanspriiche zu 
differenzieren ist zwischen -

- flächendeckener Sicherung und Entwicklung 
natürlicher Landschaftselemente und der die 
Funktionsfähigkeit des. Naturh_aushaltes tra­
genden Landschaftsfaktoren, 

- Erhaltung._F;:nt\.vicklung und Sanierung von 
regionalen Grurizügen)n _den Vercfk:htungsge­
bieten, 

- besonderem Schutz der Natur und Extensivie­
rung der Flächennutzung in bestimmten Ge­
bieten, die die naturräumlichen und ge­
schichtlich gewachsenen Gegebenheiten der 
Landschaft ausreichend repräsentieren sowie 

- der Verknüpfung dies_er Gebiete zu einem lan-
desweiten Biotopverbund. 

Der LEP NRW schafft die landesplanerischen 
Voraussetzungen und Vorgaben zur Verwirkli­
chung -dieser Zielvorstellungen durch entspre­
chende textliche Darstellungen und durch die 
zeichnerische Darstellung von Gebieten für den 
Schutz der Natur, die größer als 75 ha sind und 
entweder als Naturschutzgebiete festgesetzt 
sind oder sich nach den bisherigen Erkenntnis­
sen für den Aufbau eines_Iandesweiten Biotop­
verbundes eignen. 

Die Gebietsentwicklungspläne, die auch die 
Funktion von Landschaftsrabmenplänen haben, 
müssen die Darstellungen des LEP NRW zum 
Schutz und zur Ent\.vicklung--von: Natur _und 
Landschaft auf der regionalen Ebene konkreti­
sieren und ergänzen. Die Umsetzung in entspre­
chende örtliche Festsetzungen und Maßnahmen 
obliegt den Landschaftsplänen und anderen na­
turschutzfachlichen Verfahren. 

B. III. 2.2 Ziele 

2.21 Natur und Landschaft sind so ZU schützen. zU 
pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, 

-wiederherzustellen, daß 

- die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 
- die Regenerationsfähigkeit und Nutzbarkeit 

der Naturgüter, 
- die Tier- und Pflanzenwelt. einschließlich ih­

rer Lehens.stätten und Lebensräume (Biotope) 
sowie 

- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur 
und Landschaft 

nachhaltig gesichert werden. 

2.22 

2.23 

Gebiete für den Schutz der Natur sowie Feucht­
gebiete von intern-ationaler Bedeutung sind für­
den Aufbau _eines landesweiten Biotopverbun­
des zu sichern und durch besondere Maßnahmen 
des Naturschutzes und der LandSChaftspflege zu 
erhalten, zu entwickeln und soweit möglich, mit­
e-ina"iider zu verbinden; sie dürfen für Nutzun­
gen; die diese Zielsetzungen beeinträchtigen, 
nur in Anspruch -genommen werden, wenn die 
angestrebte Nutzung nicht an anderer Stelle 
realisierbar ist, die Bedeutung der Gebiete dies 
zuläßt und der Eingriff auf das unbedingt erfor­

. derliche Maß beschränkt wird. 

Ist die Inanspruchnahme, Gefährdung oder we­
sentliche Beeinträchtigung von Gebieten für den 
Schutz der Natur oder von Feuc-htgebieten mit" 
internationaler Bedeutung unabweisbar, so ist 

- durcn-geeignete Maßnahmen im erforderlichen 
Umfang Ausgleich und Ersatz zu schaffen. 

2.24 

2.25 

2.26 

2.27 

B. Ur. 2.3 

2.31 

Gebiete, die reich mit natürlichen Landschafts­
elementen _ausgestattet sind und eine funktions­
fähige Landschaftsstruktur aufweisen, sind vor 
nachteiligen ~in.flüssen zu bewahren. 

Gebiete,-die m.ir noch-wenige natürliche Land­
schaftselemente aufweisen oder die in ihrer 
Landschaftsstruktur oder ihrem Erscheinungs­
bild geSChädigt sind. sollen durch geeignete 
landschaftspflegerische Maßnahmen verbessert 
werd~n. 

In den Großlandschaften des Landes sollen 
wertv.olle Kulturlandschaften mit nachhaltigen 
Nutzungen und hohem Anteil naturnaher Be­
reiche vorbildlich erhalten werden. Sie sind hin­
sichtlich ihrer charakteristischen Eigenart und 
der für den Naturraum typischen Biotope und 
Landschaftsstrukturen besonders zu pflegen 
und zu entwickeln. 

Die Gebietsentwicklungsplanung hat insbeson­
dere in Verdichtungsgebieten regionalbedeut­
same Grünzüge zu sichern. Diese sind als Grün­
verbindungen und Grüngürtel im Hinblick auf 
ihre freiraum- und siedlungs bezogenen Funk­
tionen zu erhalten. zu entwickeln oder "Wieder­
herzustellen und vor anderweitiger Inanspruch­
nahme besonders zu- schützen. 

Erläuterungen 

Der LEP NRW mbt eine ganzheitliche Zielset­
zung für den Schutz von Natur und Landschaft 
vor und ste]Jt zeichnerisch Qe:b.iete für den 
Schutz der Natur ab 75 ha dar. 

2.31.1 -- Die zeichnerische Darsteliung erfaßt festge­
setzte und SiChergestellte Naturschutzgebiete 
der genannten Großenordnu~, in größer~m 
Umfang aber auch derzeit no_ch nicht natur­
schutzrechtlich geschützte __ Gebiete, die sich für 
den Aufbau eines landesweiten Biotopverbun­
des besonders eignen. und hi~rfür zu sichern 
sind. Die Auswahl und Anordnung der Gebiete 
geht auf eine Au~vertung der landesweiten Bio­
topkartierung sowie der zur_ Vorl:!ereitung von 
Landschafts- und Gebietsentwicklungsplänen 
und speziellen Naturschutzprogrammen durch­
geführten Landschaftsanalysen zurück. Sie re­
präsentiEH1: besondere und typische Standort­
komplexe .der Naturräume Nordrhein-Westfa­
l~~_ sov.rie~~ersqhiedene _hi~torisch gewachsene 
Kulturlandschaften mit den .entsprechenden 
Biotoptypen. 

2.31.2 Sicherungs- und Entwicklungsmaßnahmen des 
Naturschutzes könn.en ihre Wirksamkeit vor al­
lem dann entfalten, wenn si_e in zusammenhän­
genden, größeren . Ge_b~eteri erfolgen, die den 
Mindestraumanspruch von Tierpopulationen 
und Lebensgemeinschaften übersteigen und es 
erlauben, randliche Störungen zu minimieren. 
Die Abgrenzung solcher Gebiete muß in der Re­
gel auch Flächen einbeziehen, die in ihrem der­
zeitigen Zustand nicht im herkömmlichen Sinne 
naturschutzwürdig sind, sondern erst im Sinne 
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2.31.3 

2.31.4 

2.31.5 

2.31.6 
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des Naturschutzes entwiclke.lt werden sollen. 
Entwicklungskonzepte für selene Tlächen müs­
sen neben den Natu_rschutzbelangen in der Re­
gel auch land-:- bzw .. lorstwirt!;chaftliche Flä­
chenbewirtschaftungen integrier:en: 
Zur Umsetzung der landesplanerischen Ziele ist 
in Ergänzi.mg zu ordnungsbehördlichen Maß­
nahmen insbesondere die aUf Vertragsbasis ge­
stützte Kooperation zwischen Land- bzw. Forst­
wirtschaft und Naturschutz ,'Yllter_Berücksichti­
gung örilich~r Belange, und bisheriger Wirt':: 
schaftsweisen geeignet. .. Dle Lösung von Nut­
zungskonPikten kann durc1:l. Maßnahmen der 
Bodenordnung unterstUlzt werden. - . 

Die im LEP .NRW darg~stellten Gebiete für den 
Schutz d_er:.J.'~_atur kön.nen _ nicht vollständig in 
Fonn verbindlich festgesetz.t.er Na-mrschutzge­
biete_ geSichert bzw~ __ entwiC~lt werden. Aus 
Maßstabsgrü-nden sind in die_tLarst~lungen -des 
LEP NRW auch Flächen einbezogen; die rur ~rne 
Biotopentwicklung ungeeignet sind oder hierfür 
nicht zur Verfügung stehen: Die Gebietsent­
wicklungsplanung nimmt in ihrem Maßstab ent­
sprechende Konkretl~ierungen vor._ Es bleibt 
den naturschutzrecMlicb.4?.n Ve_rfahren vorbe­
halten, Art und Umfang des Schutzes von Natur 
und Lanp,schaft f~stz~setze~,---

Ein gerileiris_alii.es AiiJfege-nvon Landesplanung 
und Naturschutz ist der Aufbau eines von größe­
ren Gebieten -ausgehenden Biotopverbundes 
und die Verknüpfung ges-chützter Lebensrä,ume 
durch verbindende EI4?lllente~_ Im Maßstab. des 
LEP NRW können nur größere Talzüge, Gewäs­
serauen, . feuchte Niederungen und langge­
streckte, bewaldete Gebirgszüge als naturgege­
bene Verbindungskorridore -dargestellt werden. 
Die Sicherung und Entwicklung von ergänzen­
den VerbundstruktureI).,_ wie ins.besondere dei 
im landesplanerisChen Maßstab nicht darstell-. 
baren Bachtäler, ist d_alier- Al,lfgaQe __ Ilachgeord--­
neter_ Planungsebenen. 

Zu benachbarten Ländern und Staaten sind 
grenzübergreifende Biotope und- Biotopver':' -
bundsysteme zu sichern und zu entwickeln. E.nt­
sprechende Darstellungen- der Gebietsentwick­
lungspläne sind_ grenzüberschreitend abzustim­
men. Außerdem ~sollenjrn. J3,ahmen 4e.r europä­
ischen Integration auch _.staatsgrenzenüber­
schreitende Konzepte--=-des Naturschutzes ünd, 
der Landschaftspflege erarbeitet werden. Oie 

= landesbedeutsamen GebLete für· den Schutz der 
Natur sollen, soweit sie die Voraussetz.l,lngen er-
füllen, in europäische SCh:utzgebietssysteme in-
tegriert werden. ' 

Die p~rstellung von Gebieten für den Schutz der 
Natur _erstreckt sich auch a-m militärisch ge­
nutzte Gebiete, die aufgrund der standörtlichen 
Gegebenheiten und - der'_ abschirmenden ·Wir­
kung der militäriscfien-Nutzung eine- hochran­
gige Beqeutung für: den :eiotop- U~_9_ Artenschutz 
haben"... DIesg:: Bedeutung ,für den_ Natursc_hutz 
soll berückSIchtigt werden;_ ~oweit hierdurch die 
bestimmungsgemäße N:.~tzung durch_die Streit­
kräfte nicht beein4'ächtigt wird. Die Darstellung 
als Gebiet für den Schutz der Natur wird - unab­
hängig von absehbaren NutzunKsänderungen -
vorsorglich für den Fall e~ner AUfgabe der mili­
tärfschen Nutzung im Zuge des Truppenabbaus 
vorgenommen und kann ihre Wirku,l)g hinsicht­
lich einer konkreten Schutzausweis~ng erst ~ 
dann entfalten. -
Mit übe-rlagernder Signa:rur---weroen im LEP 
NRW "Feuchtgebiete von ihtematii:maler .Be-~_­
deutung aufgrund von Merkmalen_europäischer 
und ander.er intel'natloLuileLKo.Jl..ventione.n" da.r-:­
gestellt. DIese Darswllung beschränkt sich auf 
Gebiete, die von der B.u:mlesrepublik Deutsch­
land für die im Rahmen d_cr RAMSAR-Konven­
tlon geführte Weltliste benannt wurden (Riesel­
felder Münster, Unterer -Niederrhein, Weser­
staustufe Schlüsselburg) sowie auf" die von Nord-
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rhein-Westfalen im Rahmen der 4. Europäi­
schen Umweltminisrerkonferenz .1983 in Athen 
benannten Gebiete (Moore und Heiden des West­

- münsterlandes, Möhnesee, Krickenbecker Seen). 

Der LE-P NRW zielt darauf ab, daß Schutz- und 
Entwicklungsmaßnahmen des _ Naturschutzes 
vorrangig in den Gebieten zum Schutz der Natur 
durchgeführt werden_ und diese Gebiete vor ver-:­
meidbaren, beeinträchtigenden Nutzungen und 
Eingriffen bewahrt werden. Die Darstellungen 
des LEP NRW können aber .die zwischen unter­
sc.p.~dlichen Raumanspfüchen örtlich und gege­
beileIifalls Zl.lkünftig auftretenden Zielkonflikte 
nicht abschließend lösen. 

Für eine -entsprechende Abstimmung und Kon­
kretisierung im Rahmen -der Gebietsentwick­
lungsplanung und anderer Planungen schreibt 
-der LEP NRW vor, daß die Gebiete für den 
Schutz der Natur und Feuchtgebiete VOn inter­
nationaler Bedeutung aus landesplanerischer 
Sicht ausnahmsweise dann durch beeinträchti­
gende raumbedeutsame Planungen und Maß­
nahmen in Anspruch genommen werden dünen, 
wenn die Bedeutung der konkurrierenden An­
forderungen dies rechtfertigt und hierfür keine­
unter--Abwägung aller Gesichtspunkte - reali­
sierbaren Alternativen bestehen. Bei beein­
trachtigenden Eingriffen -soÜen die Funktionen 
des. jeweiligen Ge_b.ietes weitgehend erhalten 
werden. Im Zusammenhang mit der Inan­
.spruchnahme sind die zum Ausgleich und Ersatz 
vorgesehenen Planungen und Maßnahmen fest­
zulegen. Die weitergehenden Regelungen des 
Landschaftsgesetzes bleiben unberührt. 

_ Die Abstimmung der Belange des Naturschutzes 
mit benachbarten Raurnanspruchen, die in die­
sem Zusammenhang notwendige Feinabgren­
zung von Schutz~ und Nutzflächen sov.1e _die 

. FesUegung einzelner Maßnahmen ist Aufgabe 
- --- ~der ~egional- und Bauleitplanung sowie fachge- -

setzlicher Verfahren. 

Abg·esehen von bestehenden. von den Darstel­
lungen des LEP NRW unberührt bleibenden, Ab­

-baurochten und einer den Zielsetzungen des Na­
tursChutzes i..riJ. Einzelfall nIcht widersprechen-

- . _den_ ßp):lstqffgewinnung kann in den Gebieten 
~-für den Schutz der Natur d,e.r .Qberirdische oder 

un-1ertägige Abbau vot;!. Bo_denschätzen Vorrang 
haben, wenn die Rohstoffgewinnung nicht an­
de~itig realisiert werden kann _und eine dem 
Charakter des Gebietes entsprechende Herrich­
tung erfolgt. Eine Priüung der Umweltverträg-

_ lich)teiJ;. d~r __ eipzelnen Vprhaben_ erfolgt in den 
dafür vorgesehenen Ve_rfahren. 

Ein notwendiger Ausbau von_ Verkehrswegen 
und ~itungen sowie ein notwendiger Ausbau 
bezieh.,ungsweise die __ Erhalt;ung der Funktions­
fähigkeit bestehender F1ugplatzanlagen sowie 
Maßnahm_en zur Aufrechterhaltung der Sicher­
heit im Flugbetrieb können nach Untersuchung 
möglicher Alternativen und nJJ,ch Abwägungvon 

- Verkehrs--und Naturschutzbelangen Eingriffe 
-- in den Gebieten für.den Schutz der Natur erfor-

~ - dern. 

_ Kläranlagen und Anlagen für die unter Umwelt­
-geSichtspunkten zu fördernde Nutzung erneuer­
barer Energien können auch in Gebfeten für den 
Schutz der_ Natur errichtet werden, wo die Na-

~ turgegebenheiten dies nahelegen und diese An­
lagen im Einzelfall mit den naturschutzrechtlich 
vorgegebenen Schutzzwecken zu vereinbaren 
sind. 
ln._d6n_~Gebieten für den· Schutz der Natur soll 
eine naturverträglicne -Erholung über eine ge~ 
eIgnete Besucherlenkung- zugelassen werden, 
soweit der Zweck des Biotop- und Artenschutzes 
dies zuläßt. Entsprechend können in den Gebie-

-- ten .für. derl SCh_utz der Natur auch qestimmte 
sportliche Aktivitäten ausgeübt werden, wenn 
diese nach, Art und Umfang auf ein naturver­
trägliches Maß beschränkt bleiben. 
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Außerhalb der Gebiete für den Schutz der Natur 
sind wertvolle Biotope und andere natürliche 
Landschaftsbestandteile sowie Gebiete mit ins-. 
gesamt intakter Landschaftsstruktur zu schüt"·: 
zen. In aus landschaftspflegerischer Sicht ge­
schädigten oder beeinträchtigten Gebieten sind 
alle Möglichkeiten zur Verbesserung der Land-
schaft aufzugreifen. - ~ 

Naturschutz und Landschaftspflege sollen dainit 
zur Bewahrung' nachhal(ig nutzbarer Land­
schaften beitragen und das naturräumliche Po­
tential_dauerhaft erhalten, Außerdem soll die 
naturräumliche und kulturgeschichtlich ge­
wachsene Eigenart der Landschaft erhalten 
werden, um die Identifikation mit der Heimat zu 
fördern. 

Die Entwicklung der Kulturlandschaft kann nur 
in begrenztem UIl!~ang durch Maßnahmen des 
Naturschutzes beeimlußt werden; sie wird ent­
scheidend von der Entwicklung der Landnut­
zung und der eUf_opäischen Agrarpolitik mitbe-
stimmt. - . 

-Um unter den -gegebenen Rahmenb~dingungen 
Leitbilder für_ eine dauerhaft umweltgerechte 
Landschaftsentvvicklung zu gewinnen, sollen in­
nerhalb der GroßJandschaften des Land_es be­
stimmte "wertvolle Kulturlandschaften", die sich 
durch einen höhen Anteil naturnaher oder ex­
tensiv genutzer Bereiche auszeichnen, beispiel-
gebend erhalten werden. --

Damit s_ol1en einerseits Schwerpunkte des ian­
desweite:n Bio.topverbundes gesichert, zugleich 
sollen auch Vorbilder für dienachhaltige Land­
nutzung gewonne-n .werden. So soll sich die land-

und forstwirtschaftliehe BewirtSChaftung im 
Sinne eine!;' -sowohl standort- und umweltge­
rechten als auch ökonomisch tragfähigen Nut­
zung entwickeln. Von Bedeutung sind in diesem 
Zusammenhang auch die landschaftsorientierte 
Erholung, Sport~ und Freizeitnutzung und der 

. umweIt- und sozialverträgliche Tourismus. 

Die Entwicklung und VeI"Vilirklichung derart 
umfassender Leitbilder bedarf einer Koopera­
tion aller Beteiligten und Betroffenen. Die Um­
setzung : soll mit dem vorhandenen planungs­
rechtlichen. Instrumentarium erfolgen; es ist 
nicht daran gedacht, den wertvollen Kulturland­
schaften einen neuen Rechtsstatus zu verleihen. 

Die GebietseritwiCklungspläne sollen als Land­
schaftsral1menpläne auf eine besondere :erlege 
und Entwicklung der wertvollen Kulturland­
schaften hin"i.vlrken. Sie sollen die räumlichen -
Voraussetzungen für den Schutz und die Ent­
Wicklung charakteristischer Biotoptypen, Land­
sclüiftsstrukturen und Laridnutzungen sichern. 
_Innerhalb de_r vrertvollen Kulturlandschaften 
sollen Kernz<me_Il und regionalbedeutsame Ver­
bundelemente des Bicitopschutzes als "Berei.che 
für den Schutz der Natur" dargestellt werden. 
Ander_e. Freiraumfunktionen sind -weitgehend 
durch "Bereiche für den Schutz der Landschaft" 
zu sichern. ' 

Diese Ziele de.s-Landschaftsrahrrienplans sind in 
nachfolgenden Landschaftsplänen umzusetzen, 
insbesondere .durch die - DaI."stellung entspre­
chender EntwiCklungsziele und die Festsetzung 
besonders ges_chützter Teil~ von Natur und 
Landschaft sowie erforderlicher Entwicklungs-, 

-pneg~- und Erschließungsmaßnahmen. 



WERTVOLLE KULTURLANDSCHAFTEN 

NIEDERlANDE 

BELGIEN 

in der Westfälischen Sucht und 
im Westfälischen Tiefland: 

1. Moore und Feuchtwiesen des 
nordwestlichen Münsterlandes 

2. Heubach und Borkenberge, 
süd liches Münsterland 

3, Feuchtgebiete an der mittleren 
Weser, Moore in der Dümmer­
und Bastauniederung 

4. Senne mit Ems- und Lippebächen 

NIEDERSACHSEN 

Münsler 

Kreis Unno 

Herne 
Dortmund 

Bochum 

Hagen 

Mör\:ischer Kreis 

RHEIN lAND-PFALZ 

im Weserbergland: 

5. Triften und Wälder des 
oberen Weserberglandes 

6. Waldlandschaften zwischen 
Alme und Diemel 

im Sauer- und Siegerland: 

7. Arnsberger Wald 

8. Kamm des Rothaargebirges 
und Medebacher Bucht 

9. Wä lder und Bergwiesen 
im südlichen Siegerland 

HESSEN 

im Sergischen Land und in der 
Kölner Sucht: 

10. Kottenforst, Siebengebirge 
und Wahner Heide 

in der Eifel: 

11. Rure ifel und nördliche 
Kalkeifel 

am Niederrhein: 

1 2. Heide- und Feuchtwaldla ndscha ften 
an Schwalm, Nette und Rur 

13. Feuchtgebiet Unterer Niederrhein 

Karte 4 
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Schutz, Pflege und Entvlicklung der Landschaft 
sind im bes.onderen Maße in den Verdichtungs­
gebieten erforderlich, da die verbliebenen Frei­
räume hier eirierseits besondere Funktionen zu 
erfüllen haben, andererseits aber durch konkur­
rierende Raumansp-rüche bedroht sind. 

Um auch in Verdichtungsgebieten siedlungs­
nahe Erholungsräume, lufthygienische und kli­
matische Ausgleichswirkung:en, eine Vernet­
zung von Biotopen sowie "andere Freh'aumfunk­
Honen zu sichern und zu entwickeln, legt der 
LEP NRW fest, daß insbesondere dort Grünver­
bindungen und Grüngürtel z"u erhalten -und wie­
derherzustellen und vor konkurrierehden und 
ihre Fu_nktionen _ beeinträchtigenden Rauman­
sprüchen besonders zu schützen sind. Die Ent­
wicklung dieser regionalen Grünzüge soll auch 
als Ausgleich und Ersatz für Eingriffe und Inan­
spruchnahmen im Siedlungsraum erfolgen. 

Eine zeichnerische Darstellung von"""'regionalen 
Grünzügen ist im - LEP NRW maßstabbedingt 
nicht möglich; diese räumliche Konkretisierung 
ist Aufgabe der Gebietsentwicklungsplanung. 

Der GebietsentwickliLngsplari~slellf-als Land­
schaftsrahmenplan die regionalen Erforder­
nisse und Maßnahmen zur Verwirklichung de.s 
Naturschutzes und der Landschaftspflege dar. 
Es ist Aufgabe der Gebietsentwicklungsplanung, 
die im LEP NRW stark generalisierend darge­
stellte;n Gebiete unter Einbeziehurig- regionaler 
Erfordernisse und fortschreitender F*...tchkennt­
nisse zu konkretisieren und zu ergänzen. 

Die· Gebiete für den Schutz der Natur und die 
Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung 
sind in den Gebietsentwicklungsplänen in erster 
Linie als Bereiche für den Schutz der Natur, ge­
gebenenfalls auch als Bere!che für den Schutz 
der Landschaft darzustellen. Dabei sollen im re­
gionalen Planungsmaßstab bestehende Siedlun­
gen -- auch solche, die nicht als Siedlungsbereich 
dargestellt sind - sowie größere militärisch ge­
nutzte. Bauflächen nicht mit den- Darstellungen 
zum Schutz der Natur überlagert werden. 

Zur regionalen Ergänzung der landesplanerisch 
bestimmten Gebiete für den Schutz der Natur 
und zur Umsetzung der im LEP NRW nicht 
zeichnerisch dargestellten Ziele-zum Schutz und 
zur Entwicklung der Landschaft, des Natur­
haushaltes und der Naturgüter hat die-Regional~ 
planung weitere Bereiche für den Schutz der 
Natur (kleiner als 75 ha) sowie Bereiche für den 
Schutz oder eine besondere Pflege und Entwick­
lung der Lands.chaft darzustellen. Wenn es für 
den landesweiten Biotopverburid erforderlich 
ist, können dabei im Einvernehmen mit der Lan­
desplanungsbehörde auch einzelne .zusätzliche 
Bereiche für den Schutz der Natur, die größer als 
75 ha sind, ohne vorherige Ergänzung des LEP 
NRW dargestellt werden, sofern die Zielsetzung 
des Naturschutzes mit den für diesen Bereich 
bestehenden landesplanerischen Zielen verein-
bar ist.- . . 

Außerdem muß der Gebietsentwicklungsplan 
die im LEP NRW nicht zeichnerisch dargestell­
ten Ziele zur Sicherung und EntwiCklung von 
we:dvollen Kulturlandschaften, Grünzügen und 
Erholungsgebieten planerisch umsetzen. 

Damit der GebietsentWlcklungsplan die Funk­
tionen eines Landschaftsrahmenplans ausfüllen 
kann, ist vorber_eitend von der Landesanstalt für 
Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landes­
amt für Agrarordnung NRW ein Fachbeitrag des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 
erarbeiten. Die dort dargelegten fac:qlichen Le.it­
bilder, Erfordernisse sowie Schutz- und Ent­
wicklungsziele für bestimmte Bereiche sind im 
Rahmen der Gebietsentwicklungsplanung mit 
anderen raunibedeutsamen Anforderungen ab­
zuwägen und-gemäß dem Abwä"giüigsergebnis in 
die zeichnerischen und textlichen Darstellungen 
der Gebietsentwicklungspläne aufzunehmen. 

Ergibt sich im Verlauf der ökologischen Land­
schaftsanalyse zu Landschaftsplänen, daß wei­
tere Naturschutzgebiefe auszuweiseI"l;. sind, so 
können diese··dann ohne -vorhe:dge Anderung 
des Gebietsentwicklungsplans festgesetzt wer­
den. wenn gegen··die konkrete Zielsetzung des 
Naturschutzes keine regionalplanerisch bedeut­
samert Bedenken bestehen. Bei Naturschutz.ge­
bieten von regionalplanerisch relevanter Flä-. 

, chengröße ist der Gebietsentwicklungsplan bei 
nächster Gelegenheit zu aktualisieren. 

B:m.3. Wald 

3.1 V C?rbemeA~':lng 
26% der Landesfläche sind von Wald bedeckt; 
davon sind etvJa 55% Nadelwald und 45% Laub­
wald. Der Wc.Ud stellt einen nachhaltig nutzbaren 
Rohstoff dar und erfüllt über seine wirtschaft­
liche Funktion hinaus Erholungsfunktionen und 
Schutzfunktiohen für Klima, Boden und Wasser. 
Wegen dieser Bedeütung fü! die _Umwelt soll 
Wald grundsätzlich nicht für andere Nutzungen 

-in--Anspruch genommen werden. Das gilt auch 
- für Wallhecken und Windschutzanlagen, soweit 
sie- dem Forstrecht unterstellt sind. 

Von 1"982 bis 1992-wurderi.lil. Nordrhein-Westfa­
len dur_ch Wohn.ungs- undBtraßenbau, Bergbau, 
Versorgungsnetze und andere Raumansprüche 
jährlich etwa 30U ha Waldfläche in Anspruch ge­
nommen. Da jedoch im selben Zeitraum jährlich 
ca. 750 ha Wald neu aufgeforstet wurden, ist die __ 
Gesamtbilanz· pro Jahr mit etvva 450 ha positiv. 
Bezogen auf die g~samte Waldfläche in Nord­
rhein-We$tfalen bedeutet dies. eine Zunahme 
von 0,6% fu' einem "Zeitraum von 10 Jahren. Da­
bei ist zu berücksichtigen, daß Neuaufforstun­
gen erst nach einigen Jahrzehnten einen Ersatz 
für verlorengegangene Altwaldbestände dar­
stellen. Darüber hinaus wird es vor allem in Ver­

. dichtuilg~gebieten immer sCh:wieriger, geeignete 
E:r~a~z~~ffo~stungsflächen zu fi~nden. _ _ 

:Auch heute noch gefährden industrielle, ge­
wetbliche und private. Schadstoffimissionen die 
Waldökosysteme. Seit Beginn der achtziger 
Jahre haben die Waldschäden mit Schwankun­
gen zugenommen und stagnieren seit 1992 auf 
hohem Niveau bei rund 50% der nordrhein­
westfälischen Waldfläche. 

Die Waldgebiete. in Nordrhein-Westfalen sind 
regional unterschiedlich. verteilt. In den Gebie­
ten mit geringen Waldanteilen ist der Wald 
durch die Ansprüche. an seine Schutz- und Er­
holungsfunktionen überdurchschnittlich bela­
stet und .. gefahrdet. Deshalb· ist der Wald hier 
besonders zu schützen und zu vermehren. 

B. 1II. 3.2 Ziele 

3.21 Waldgebiete sind so zu erhalten, zu pflegen und 
zu entwickeln, daß der Wald seine Nutz-, Schutz­
und Erholungsfunktionen nachhaltig erfüllen 
kann. Waldgebiete dürf~n -nur für andere Nut-. 
zungen in Anspruch genommen werden, wenn 
die angestrebten Nutzungen nicht außerhalb des 
Waldes realisierbar sind und der Eingriff in den 
Wald auf das unbedingt erforderliche Maß be­
schränkt wird. 

322 Is"t -die' Inanspruchnahme von Waldgebieten 
unabweisbar, ist durch Planungen und Maßnah­
men möglichsf,gleichwertiger Ausgleich/Ersatz 
vorzusehen. Davon kann aus landesplanerischer 
Sicht abgesehen werden, wenn_ de:c. Waldanteil 
einer Gemeinde mehr als 60% ihres Gemeinde­
gebietes beträgt 

3.23· In waldarmen-Gebieten ist im Rahmen der -an­
gestrebten Entwicklung auf eine Waldvermeh­
rung hinzuwirken. 

B. Ur. 3.3 ErÜiute~rurigen 

3.31 - Der LEP NRW sieht vor, daß Waldgebiete - un­
geachtet weitergehender fachgesetzlicher Rege.; 
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lungen - nur dann in Anspruch genommen wer­
den -a.ürfen, wenn die angestrebten Nutzungen 
nicht mit vertretbarem Aufwand außerhalb des 
Waldes realisierbar sind und der Eingriff in den 
Wald a.uI das unbedingt erforderliche Maß be­
schränkt wird. In diesem Fall ist im Rahmen 
nachgeordneter Planungen möglich:;;t gleich­
wertiger Ausgleich durch Ersa't4auffprstungen 
an geeigneter Stelle vorzusehen, .soweit dies 
sachlich und 'Wi:rtschaft11ch zumq.tbar ist.~ 

Einige Teile des Landes weiseLn "einen Waldbe­
satz auf, der aus planerischer Sicht Ausgleichs­
oder Ersatzplanungen zur prozentualen Erhal­
tung des. Waldes.entbehrlich macht,J"Herdl,lrch 
würde ggf. der planerisch 'sinnvOlleri Freihaltung 
bestimmter Tallagen von Wald oder der Auflok­
kerung YOJ;"handener Waldgebiete .du_reh Lich-_ 
tungen-entgegengewirkt. Der LEP NRW sieht 
für diese F_älle vor, dort auf planerische Walder­
satzvorsorge .zu __ ver.zjchten, wo der Waldanteil 
einer Gemei:ud~mehr al~ß00!ttihres Gemeinde­
gebietes..beträgt; statt dessen sollen dort nach­
teilige Wirkl,illgen von. Waldinanspruchnahmen 
in anderer Weise kompensiert werden. Bei der 
Entscheidung über eine Umwandlung von Wald 
hat die zuständige Behörde anter,Beachtung der 
Ziele und Erforder.ui~~e-_de!' Ll;\ndesplanung die 
Rechte, .Pflichten und wirtschaftlichen Interes­
sen·des Waldbesitzers sowie die E.ela:o.ge der All­
gem-einh.eit abzuwägen. 
Bei der Umsetzung des Ziels, in waldarmen Ge­
bieten. auf eine Waldver-meh.rung hinzuwirken, 
gelten solche_ GebJete (Bezugsgröße: Gemeinde) 
als waldarm. die 

- im Verdichtungsraum einen Waldanteil unter 
15% und 

-·in den Gebieten. mit überwiegend ländlicher 
Raumstruktur einen Waldanteil unter 25% 

der Gesarhtfläche haben. 

3.32 Der G_e_bietsentv..ricklungsplan steIlt als forstli­
cher Rahmenplan die regionalen Erfordernisse 
und Maßnahmen zur Sicherung der für die Ent­
wicklung der Lebens- und Wirtschaftsverhält­
nisse notwendigen forstlich.en. VOraussetzungen 
dar. '~ 

Die -forstliche Rahmenplanung dient der Ord­
nung und Verbes.s-er:.ung der Eorststrukt_ur und 
hat zum Ziel, die für dia...Entwicklung der Le­
bens- und Wirtschaftsverhältnisse.notwendige:Q. 
Funktionen des Waldes (Nutz-, Schutz- und Er­
holungsfunktionen) zu sichern. _ 
Ein forstlicher Rahmenplan muß- die Sachvef;' 
halte und Erfordernisse,,_ die ":'die ;E'orststruktur 
sowie_ die Nutz,,:, Schutz- und._Erholungsfunktio­
nen des Waldes hetreffen, berücksichtigen. 
Hierzu legt der LEP NRW die .erforderlichen 
Ziele fest, die für eine regionalplanerische Ab­
wägung eine stärkere BerüCKsichtigung der Be­
lange des Waldes ·gewährle;st~n. 

Die imLEP NRW dargestellten Waldgebiete sind 
in den Gebietsentwicklungs-Plänen durch Dar­
stellung von "Waldbereichen" umzusetzen. Die 
Darstellung weiterer Waldbereiche richtet .-slGh 
nach.de_n .regionalen Erfordernissen, wobei ins­
besondere in dicht besiedelten und stark bean­
spruchten Gebieten dia Erhaltung und Vermeh~ 
rung des Waldant.ßils anzustreben ist. In waldar­
men, intensiv landwirtschaftlich genutzten Ge­
bieten kann die Waldvermehrung auch in die 
Darstellung von Bereichen für eine besondere 
Pflege und EntWicklung der Landschaft einbe­
zogen werden. 

B. IlI. i. Wasser 

4.1 _ Vorbemerkung 

Wasser ist nicht zu erseuen und nJ,n' begrenzt als 
Trinkwasser verwendbar; das Wasserdargebot 
muß in seine?Qualität und Regenerationsfähig­
keit geschützt werden. 

Das Wasserdargebot ist ungleichmäßig über die 
Regionen des Landes vertent und darf nur in 
dem Um.fap.g genutzt werden, wie es sich aus 
Ni~erschlägen, aus Infiltrationen entlang von 
Flußufern oder aus dazu angelegten Anreiche­
rungsbeJ:ken neu bildet. Grundsätzlich darf da-­
.peI d!e grundwasseroberfläche nU,r so weit ab­
_gesenkt -werden, daß grundwasserabhängige -
Biotope - sowie land- und forstWlrtscha,ftliche 
_Nutzungen erJ;talten .wer9.en. 

Sjedlungs- und Verkehrsflächen versiegeln Bö­
den, mindern die Neubildung von Grundwasser 
und erhöhen die Gefahr von. Hochwasser, 

Von Pflanzen nicht aufgenommene Düngemittel 
und verwendete Pflanzenbehandlungsmittel 

_kannen mit dem Niederschlagswasser dW'eh den 
Boden in das Grundwasser sickern. dieses bela-

___ stenßowie über oberirdische Fließgewässer in 
Trinkwassertalspei-ren gelangen. Altlasten und 
:;3.9denverunreinigungen können das Grundwas­

;- ser und dainit dessen Nutzbarkeit erheblich be­
~~.einträchtigen und gegebenenfalls gefährden. 

---Unzureichend gereinigte Abwässer aus Haus-
halten, Gewerbe und Industrie, Versickerung.en 
ä~ Deponien und Auswaschungen aus Klär­

_ __~~qlamm können die Nutzbarkeit von Grund­
e· =--------::.-wasser l.md oberirdischen Gewässern für Trink­

wasserzwecke mindern. 
Bei· der Herstellung von grundwasserabhängi­

, ~_ge'nGe'Wässern (z. B. Naßabgrabungen) wird die 
: 'das Grundwasser schützende Deckschicht ent­

fernt. Für -die Braunkohlengewinnung im Tage­
-bau betrieb wird GrUndwasser über die Neubil­
dung hinaus entzogen und der Grundwasser-

-- haushalt zumindest vorübergehend beeinflußt. 

Die Wasserversorgung in Nordrhein-Westfalen 
kann auch (Ur die Zukunft gesichert werden, 
wenn insbesondere auf 
- Grundwasservorkommen, 
-= Uferzonen und Talauen, die sich für die öffent-

liche Trinkwasserversorgung -eignen, 
- Standorte ·für Trinkwassertalsperren sowie 

auf 
__ - Einzugsgel?iet~, ,!ori_ Talsperren 

. beL ~llen Planungen und Maßnahmen entspre-
_-._ch~rrd ihrem Schu_t-zbedürfnis Riicksichtgenom­

men V::rird. 
~- De~ LEP NRW'stellt Gebiete und Standorte mit 
Bedeutung für die öffentliche.Wasserversorgung 
~zeichnerisch und textlich sicher. Es ist Aufgabe 
der Regionalplanung, die mit Planungsbe­
§'Chränkungen zu versehenden Bereiche festzu-

_ legen. Diese werden oft nur Teilber,eiche der im 
--0 LEP NRW dargestellten Gebiete und Standorte 
erfassen. Die für den Hochwasserschutz bedeut­
samen Raume müssen gesichert und entwickelt 
werden, 

-Gewässer haben auch große Bedeutung für den 
Naturhaushalt. Oberflächengewässer sind mit 
ihren Ufern und Auen Lebensräume. wildleben­
der Tiere und Pflanzen und als solche Bestand~ 

- teil der Darstellungen zu Natur und Landschaft. 

B. Ur. 4.2 

4.21 

Gewässer~ und Naturschutz stimmen in wese'nt­
lJ-chen Zielsetzungen überein; sie müssen aber in 
_örtlichen Phinungen und Maßnahmen situa­
tionsbezogen aufeinander abgestimmt werden. 
In. diesem Zusru:nm.enhang sind auch Abstim­
mungen mit den Erholungs-, Sport:" und Frei­
zeitfunktionen von Oberflächengewässern er­

_ forderlich. 

Ziele 

Grundwasservorkornmen, die der öffentlichen 
_ Wass.erversorgung dienen, die in absehbarer 

Zeit dafür herangezogen werden sollen oder für 
eine zukünftige dauerhafte Versorgungssicher­
heit erhalten werden müssen, sind im Gebiets­
entwicklungsplan durch Darstellung als Be-

_ reiche zum Schutz der Gewässer zu sichern. 
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Uferzonen und Talauen,. die für die öffentliche 
Wasserversorgung herangezogen werden oder 
sich dafür eignen, sind zu erhalten und zu ent- -
wickeln. Sie ·sind in ihren tatsächlich nutzbaren 
Abschnitten in GebietsentwiCklungsplänen zu 
sichern. 

In Gebieten, in denen wegen der geologischen 
Struktur das Grundwasser besonders gefährdet 
ist, ist bei allen Planungen und Maßnahmen der 
Schutz des Grundwassers vor VerunreInigungen 
zu sichern. 

4.24 Standorte für geplante Talsperren und geplante 
Hochwasserrückhaltebecken sind --vorsorglich 
von Nutzungen freizuhalten, die dre wasserwirt­
schaftliehe Zweck bestimmung gelährden könn­
ten. Darüber hinaus sind die Einzugsbereiche 
bei Talsperren für dk Trinkwasserversorgung 
zu sichern. 

4.25 Überschwemmungsgebiete und Talauen der 
Fließgewässer sind als natürliche Retentions­
räume zu erhalten und zu entwickeln. Einer Be­
schleunigung des Wasserabflusses ist entgegen­
zuwirken. 

B. III. 4.3 Erläuterungen 

4.31 Innerhalb der im LEP NRW zeichnerisch darge­
stellten 

- Grundwasservorkommen, 
- Grundwassergefährdungsgebiete und 
- Uferzonen und Talauen 
hat die Regionalplanung die für eine dauerhafte 
öffentliche Wasserversorgung nach Menge und 
Güte erforderlichen "Bereiche für den Schutz 
der Gewässer" ZU -sichern. 

Dabei muß mindestens die bis zu 30 Jahren be­
tragende Planungsphase für die Errichtung ei­
nes Wasserv..rerkes berücksichtigt werden. Aus­
genommen von dies'er _Planungsverpflichtung 
sind die Grundwasservorkommen; die gegen­
wärtig noch der öffentlichen Wasserversorgung 
dienen, die aber aufgegeben werden soUen. 

Es ist Aufgabe der Regf6nalplanung, die mit Pla­
nungsbeschränkungen zu versehenden Be­
reiche festzulegen. Diese werden in der Regel 
nur Teilbereiche der im LEP NRW dargestellten 
Gebiete und Standorte erfassen, se daß eine 
räumliche Abstimmung mit anderen Belangen 
im regionalen Maßstab möglich ist. 

Der Regionalplanung bleibt es unbenommen, 
weitere_ Bereiche- darzustellen, die aus ihrer 
Sicht schutzwürdig sind~ Darü!?er hinaus hat die 
GebietSentwicklungsplanung die regional be­
de.utsamen, nicht im LE,P_ NRW dargestellten, 
und für die Versorgung der Bevölker-ung ebenso 
wichtigen Gfundwasserverkommen, U,ferzenen 
und Talauen zu ermitteln und darzustellen. Der 
landesplanerische Schutz -soll erreichen, daß 
eine spätere -Ausweisung von Wasserschutzge­
bieten nicht erschwert wird. 

Es ist Aufgabe der Regionalplanung, -die geplan­
ten Darstellungen von Bereichen zum Schutz 
der _ Gewässer, die in absehbarer Zeit für die 
Wasserversergung herangezegen werden seIlen, 
mit anderen Nutzungsinte,ressen abzuwägen._ 

4.32 Die im LEP NRW dargestellten Grundwasser­
vorkommen, die im _Gebietsentwicklungsplan 
nicht mit konkreten Planungsbeschränkungen 
versehen. werden, sollen nachrichtlich in einer 
Erläuterungskarte des Gebietsentwicklungs­
plans abgebildet werden._ln_dies_en Bereichen ist 
bei allen Planungen und Maßnahmen der lang­
fristige Schutz der Wasserressourcen für künf~ 
tige Generationen zu berücksichtigen. 

4.33_ In Gebiete-n,"in denen wegen der geelegischen 
Struktur das Grundwasser. besonders gefährdet 
ist, ist decvo.rbeugende Schutz des Grundwas­
sers vor wass.erge:fahr:de:nden Stoffen besonders 
bedeutsam. Hier haben die Gemeinden im Rah-

4.34 

4.35 

4.36 

men ihrer Bauleitplanung dafür Sorge zu trage_n, 
daß bei der Gen-ehmigung von Vorhaben ausrei­
chende Schutzvorkehrungen gegen die Gefahr 
einer Verschmutzung des Grundwassers vorge­
seheri werden. 'Andere Träger öffentlicher Be- _­
lange haben bei ihren Planungen und Maßnahw 

men ebenfalls die notv.rendigen Vorkehrungen 
zu treffen. __ _ 
Auch die Grundwassergefährdungsgebiete des 
LEP NRW sind- vollständig in einer Erläute­
rungskarte des Gebietsentwicklungsplans wie-
derzugeben. --

Die Darstellung ven Grundwasservorkommen 
und Grundwass_ergefährdungsgebieten im LEP 
NRW hat keine unmittelbaren Auswirkungen 
auf landwirts_chaftliche Nutzungsformen. Un­

-mittelbare Nutzungsbeschrärikungen für die 
Landwirtschaft können sich ausschließlich auf­
grund begleitender fachgesetzlicher Bestim­
mungen und Vorschriften zum Schutz des 
Grundwass'ers 'ergeben (Zum: BeTspil~1 G'üllever:" 
ordnung, Wasserschutzgebietsverordnungen). 

Der LEP NRW stellt Standorte für Trinkwasser­
talsperren mit mehr als 5 hm3 Stauinhalt und für 
sonstige Talsperren beziehungsweise Rückhal­
tebecken mit mehr als 10 hm3 Stauinhalt dar. Mit 
der Darstellung der Standorte wird eine langfri­
stige Sicherung_ geeigneter Räume für Talsper­
ren solcher Größemordnung angestrebt. Dies ist 
erforderlich,-um in rechtzeitiger und angemes­
sener Vorsorge Möglichkeiten einer sicheren 
Trinkwasserversorgung zu erhalten. 

Der LEP NRW schützt geeignete Standorte für 
Talsperren vor konkurrierenden Nutzungen. Die 
DarstelJung dieser Standorte bed,eutet nicht, daß 
bereits heute das Erfordernis d_es konkreten Ob- _ 
jektes festgeschrieben sein muß. ,Über die Zuläs­
sigkeit des _ einzelnen Objektes wird erst ~m 
PlanfeststelIungsverfahren ent.schil~den. _Der 
spätere _Bau einer- Talsperre ist abhängig _vom 
Nachweis, daß deren Errichtung zur Sicherung 
der Wasse_rvers.orgung 6der anderer wasserwirt­
schaftlicher Erfordernisse unverzichtbar ist. Da­
bei muß sichergestellt sein, dein andere Verser-

- gungsmöglichkeiten unter den dann.: gegebenen 
MögliChkeiten aussc4eiden. Auch aus Gründen 
der im Landschaftsgesetz verankerten Vermei­
dungspflicht gilt es, vorhandene Talsperren zu 
nutzen, bevor andernorts neue Eingriffe zuge­
lasse]} werden.~_ 

Weil der Hau einer Talsperre mit schwerv..riegen­
den _Eingriffep. in t;lie Natur verbunden ist, sind 
neue Talsperren nur in begründeten Einzelfäl­
len vertretbar; alle technisch sinnvollen Alterna­
tiven -hiüssen zUvo'r -beschrieben und bewertet 
werden. Nach Prüfung aller Alternativen und 
Abwägung aller Belange ist der Bau einer Tal­
sperre'auch innerhalb eines im LEP NRW dar­
gestellten, _ Gebi~tE):s für den _ß_chu_tz der !\fatur 
möglich. Die Naturschutzziele gelten für den Be­
reich von Wasserflächen geplanter Trinkwas­
sertalsperren insofern bis -zum positiven Ab­
schluß entsprechender wasserwirtschaftlicher 
Planung~n. 

Bei den im LEP 'NRW dargestellten Standorten 
für Talsperren ist die Bedarfsfrage und die Mög­
lichkeit _einer anderweitigen Bedarfsdeckung zu 
prüfen, bevor der Antrag auf ein entsprechendes 
Planfeststellungsverfahren gestellt werden 
kann. Hier haben die ökologischen Belange ein 
besonderes G_ewfcht. 

FlächEhiversü~gelung, nicht standortgerechte 
Bodennutzung, Verlust natürlicher Retentions­
räume soWie Ausbau und Begradigung ~fO';n­
Fließgewässern haben zu einem beschleunigten 
Wasserabfluß und einer entsprechend erhöhten 

_ -~Hochwassergefährdiing geführt. 
- - ~rie-shalh·und wegen- der MögÜchkeit künftiger 

Klimaveränderungen muß einer Zunahme der 
Hochwas~~rgeJi;ihrdung entgegengewirkt wer­
den. Hierzu ist-es erforderlich, die Uberschwem-
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mungshereiche der Eließgewässer _zu erhalten 
und verlorengegangene Retentiorisräum~ .zu­
rückzugewin~en. 

In der Gebietsentwicklungsplanung darf inner­
halb der natürliche_n Ubers~hwe:r;nmungsbe:­
reiche _ keine weitere Ina_uspruchnahme von 
Freiraum :rugunsten von Si~91u.ngserweiterun­
gtin erfolgen. Ander~ ~Nuu:un-gen sind mit den 
wasserwirtschafUidleu_ Erfordernissen sowie 
dem notwendigert~Schu1:J:: upd __ der ,:Wi~derher­
stellung eines naturnahen Zustandes der Ge.:­
wässer und ihrer- -Auen abzustimmen. 

Im SiedlungsraUlll wie ini Freiraum ist verstärkt 
auf eine_Minimierung von Bo_d.en~ersiegelungen i 
und auf einen _ Ausgleich durcl?- abflußverzö­
gernde Maßnahmen hin:ruwirken .. 

Flächenvors..orge 

Gliederung;-

I. Wohnbaulandversorgung und Verbesserung 
der Wohnstandorte 

11. Baulandversorgung für die Wirtschaft 

IIL Flächenintensive Großvorhaben 

-IV, HeimisChe Bodenschätze: 

V. _Freizeit und Erholung 

Wohnbaulandversorgung und Verbesserung 
der Wohnstandorte 

_ Vorbemerkung 

Bedingt durch die Bevölkeru~gsentwicklung der 
letzten Jahre, den Tr-e-nd ~ur Verkleinerung der 
Haushalte und die gestiegenen personenbezoge.;. 
nen Wohnflächenanspruche ist die Wohnfläche 
gegenüber 1950 auf das 3-fache_.f).ngewachsen. 
Dies ist ·eine wesen,Uicp.e_-Ur~aGhe für die stän­
dige Zunahme der_Siedlungsflächen. Gleichwohl 
wurde nicht die ei-forderliche Anzahl an Woh­
nungen gebaut: in der Bundsrepublik Deutsch­
land fehlen heute insgesamt .ca. 2.5 Mio. Woh­
nungen, davon_ ca. 400lJOO allein in Nordrhein­
Westfalen. 

Zur Bedarfsdeckung müßten auf absehbare Zeit 
lährlich minde_stens -lOOOQO Wohnungen in 
Nordrhein-Westfalen erstellt werden. Die SG.p.af­
fung der für die Bedarfsdeck~g notwendigen 
raumplanerischen Voraussetzungen ist Aufgabe 
der Landes-, Regional- und B~uleitplanung, 

Die Mehrzahl der Gebietsentwicklungspläne 
und Flächennutzungspläne enthält umfang­
reiche und auf län.gere Sicht für den Baulandbe­
darf ausreichende Wohnsie_dlungsbereiche be­
ziehungsweise Bauflä,chen. Lagebedingte, recht­
Iiche:und subjektive Nutzungs- und Verfügbar­
keitshemmnisse bei regional- und bauleitplane­
risch gesichertem Baulandpotential schränken 
das tatsächlich verfügbare _Bauland jedoch er­
heblich ein. Das daraus resultierende Auseinan­
derklaffen von planerischem Baulandpotential 
und verfügbar_ern Bauland erfordert eine flexible 
Vorgehensweise._die diE;! Beselfigung von Mobili­
sierungshemmnissen und die_Au_sschöpfung tat­
sächlicher und planerischer E_ntWicklungsreser­
ven vor-sieht. 
Für die planerische. Sicherung der _ Wohnbau_­
landversorgung gelten die folgenden Ziele:_ 

Ziele 

Regional- und Bauleitplanung haben durch Dar­
stellung upd Festsetzung ausreichender Wohn­
siedlungsbereiche, Baufläc:hen und Baugebiete 
in den Gebietsentwicklungs-, Flächennutzungs­
und Bebauungsplänen -die Baulandverso:r;gung 
für den t:egionalen und kommunalen Bedarf si­
cherzustellen. 

2.2 

Z.3 

c.1. 3. 

Bevor unbesiedelter Freiraum. zum Zwecke der 
~-WohnungsVersorgung in Anspruch genommen 

wird, sind - soweit städtebaulich verträglich und 
-ökologisch vertretbar - die Möglichkeiten zur 
Mobilisierungvon Bauland auf innersUidtischen 

- Fläch..en auszuschöpfen. Dabei kommt dem 
___ übergemeindlichen Flächenausgleich besondere 

-Bedeut1,lng zu. 

Bei der I.nanspruchnahme von bereits darge­
stellten Wohnsiedlungsberetchen durch die 
k(;>rnIl1'IJnale Bauleitplanung und/oder bei der 
P:aJ:steIlung von weiteren Wohn.siedlungsberei­
ehen in den Gebietsentwick1!lngsplänen soll vor­
rangig folgenden Kriterien Rechnung getragen 

: werden: -
--, -Maßnahmen der Innenentwicklung, insbeson­

dere die' Nutzung brachliegender oder- unge­
nutzer Gnmdstücke. haben Vorrang vor d~ 
Inanspruchnahme von Freiflächen im Außen-_ 
bereich. __ 

- Bevor andere Flächen in Anspruch genommen 
--;; werden, ist die~Ärrondierung vorhandener 

Wohnstandorte zu nutzen. 
- Der Ausbau von Wohnstandorten. deren InIra­

strukturkapazitäten noch nicht ausgelastet 
Sind, 1st vorrangig zu betreiben. 

- Wohnsiedlungsbereiche, die an den schienen­
gebundenen Verkehr des Öffentlichen Perso-

-- neIfnahverkehrs~ angebunden sind oder in ab­
sehbarer Zeit angebunden werden sollen, sind 
vorrangig in Anspruch zu nehmen. 
In neuen Wohnsiedlungsbereichen soll ein 
ausgewogenes Verhältnis von Ein- und Zwei-_ 
familienhäusern zu Mehrfamilienhäusern 
einschließlich Sozialwohnungen sichergestellt 
werden. 

- Neue Wohnbauflächen sollen in angemesse­
nem_ Verbältnjs _zu vorhandenen/geplanten 
_<;Te~er,,?efläc?;en au~gewiesen werden, 

Pie Darstellung von Wohnsiedlungsbereichen 
für neue eigenständige -Wohnstandorte in den 
Gebietsentwicklungsplänen kommt aus Grün­
den der siedlungsstrukturellen.Entwicklung und 
aus G:rüri.den des Freiraum- .und Umweltschut- -

- zes vorrangig an Standorten in Entwicklungs­
_ sCh~erpunkten in den Ballungsrandzonen und 

im Umland von Solitären Verdichtungsgebieten 
in Betracht. 

Erläuterungen 

, .Vor dem Hintergrund eines konsequenten Frei­
raumsmutzes wird die Versorgung der Bevölke­
~xung-m1t Wohnraum allein durch die Strategie 

der ~nnen.epfv;.ricklung nicht zu verwirklichen 
sein. Wk blsner wird eine :unter städtebaulichen, 
verkeh-rlichen und ökologischen Ges.ichtspunk-

__ tep. vertretbare_ AusweiSung von Wohnbauland 
an dafü-r _geeigneten Standorten __ qnverzichtbar 
sein. Der LEP NRW gibt Krtiteiien vor, nach 

-- denen städtische Erweiterungsräum.e für Woh-­
nen und ArbeIten gesucht werden sollen. 

'Die Mobilisierungvon.Wohnbauflächen ist in er­
ster Linie Aufgabe_der Kommunen im Rahmen 
ihrer Selbstverwaltung. Hierzu stehen den Ge-

_ meinden _die entsprechenden_ Instrumente des 
Baugesetzbuchs zur Verfügung. Ein regional 
ausgeglichenes- Angebot an Wohnbauflächen 

- kann nur- die Gebietsenhvicklungsplanung ge­
währleisten. Ihre Aufgabe ist es, in den unter­
schiedlichen Teilen des Landes insbesondere 
Überangeboten auf der:einen und Engpässen auf 

-der anderffil Seite durch eine gezielte Planung 
von Wohnsiedlungsbereichen im Gebietsent­
wi_cklungsp_Ia~ entgegenzuwirken; 

Die Gebietsentwickh.ingsplanung soll sich auf 
Vorsc::bläg-e der Kommunen tJ.nd der Region stüt­
zen. Gerade das landes- und umweltpolitische 
Ziel der stärkereo_Nutzung des schienengebun­
denen Netzes des Öffentlichen Personennahver­
kehrs macht Anstrengungen der Gemeinden zur 
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Enrnricklung der hierfür günstigste-n Wohn­
standorte erforderlich. In Einzelfällen bedarf es 
bei Haltepunkten an Gemeiridegrenzen einer 
Koop_eration zwischen den hetroffenen Gemeih­
den. Ihre Zusammenarbeit b-ei der Suche nach 
geeigneten Standorten ist darüber hinaus dort 
v:on Bedeutung, wo Regionalverbindungen des 
Öffentlichen Personennahverkehrs überörtliche 
Erschließurig'sfunktioneri haben. Die Aufnah­
mefähigkeit und der _Auslastungsgrad der ein­
zelnen Haltepunkte sind zu ermitteln, um dar­
aus Schlußfolgerungen für die weitere Auswei­
sung von Woo.p,hauf'lächen in:LUmf.eld der Halte­
punkte zu ziehen. Dabei ist zu prüfen, ob neue 
Haltepunkte zur Erschließung von neu auszU­
weisenden Wohnbauflächen eingerichtet wer­
den müssen. Erst eine -solche Betrachtung des 
Erschließungsnetzes ist. bei der Ausweisung 
neuer WohnQa_uflächen eine geeignete Grund­
lage für die Entscheidung des Bezirksplanungs­
rates zur Aufnahme neuer Wohnsiedlungsbe­
reiche in den Gebietsentwicklungsplan. 

Unter Beachtung der Ziele zur Freiraumsiche­
rung sind deshalb vorrangig solche Ne_uauswei­
sungen von Wohnbauflächen in Betracht zu zie­
hen, die Umwelt, Freiraum und Ressourcen am 
wenigsten -belasten. Die Ergänzung und Erwei­
terung bestehender Wohnstandorte ist der Pla­
nung neuer eigenständiger Wohnstandorte im 
Freiraum vorzuziehen. Auch bei "Wohnplätzen 
unter 2 00-0 Einwohnern", die im Gebietsentwick­
lungsplan nicht als Wohnsiedlungsbereiche dar­
gestellt werden, muß geprüft werden, ob die dort 
vorhandene Infrastruktur eine Arrondierung 
beziehungsweise bauliche Verdichtung der_ Ge­
biete zuläßt. __ 

Erst bei weitergehendem Bedarf für Wohnsied­
lungsbereiche, der nicht durch derartige Erwei­
terungen gedeckt werden kann, soll geprüft wer­
den, ob die Planung neuer eigenständiger Wohn­
standorte in Betracht kommt. Neue, eigenstän­
dige Wohnstandorte sind solche, die neue um­
fangreiche Einrichtunge~ der Daseinsvorsorge 
sowie Anbindung an den 9ff~n,tlichen Personen­
nahverkehr erforderlich machen. 

Der Bezirksplanu-iJ'-gsrat soll bei sediler Entschei­
dung über die Darstellung solcher neuer Wohn­
siedlungsbereiche die planerische Konzeption 
und die Realisierungs_chancen berücksichtigen, 
um Fehlplanungen und Fehlinvestitionen zu 
vermeiden. 

Baulandversorgung für die_ Wirtschaft 

Vorbemerkung 

Zur Sicherung der -VV'irtscbaftlichen Entwick­
lung, der Arbeitsplätze-und eines umweltver­
träglichen Strukturwandels ist auf regionaler 
und kommunaler Ebene ein _ausreichendes und 
qualitativ hochwertiges Flächenangebot für Ge­
werbe und Industrie vorzusehen. Die Raumpla­
nung auf Landes-, R,egierUItgsbez~rks- und kom­
munaler Ebene hat _die räumlichen Vorausset­
zungen für gleichwertige Lep~nsverhältnisse zu 
schaffen. Wie bisher, dürfe_n auch in Zukunft An­
siedlungen nicht an fehlenden Flächen schei­
tern. 

Nordrhein-Westfalen ist ein Industrieland; dies 
gilt nicht nur für dIe Verdichtungsgebiete, son­
dern auch für die Gebiete mit überwiegend länd­
licher Raumstruktur. Inzwischen übersteigt in 
Nordrhein-Westfalen die Zahl der Arbeitsplätze 
im Dienstleistungsbereich die im produzieren­
den Bereich. In den letzten Jahren ist ein Zu­
wachs der Industriebeschäftigten in den Gebie­
ten mit überwiegend Ia-ridllcher Raumstruktur 
und eip.e Abnahme in den Verdightungsgebieten 
festzustellen. Landesweit ist jedoch ein Arbeits­
platzzuwachs im Dienstleistungsbereich zu ver­
zeichnen. 

In den Verdichtungsgebieten muß der Flächen­
bedarf des produzierenden Gewerbes gedeckt 
werden kÖnne.n. Da.bei dürfen die Standortvor­
teile für die be_~tehend~n und zukünftigen Ar­
beitsplätze im sekundären und tertiären Bereich 
nicht in Frage gestellt werden. In den Gebieten 
mit überwiegend ländlicher Raumstruktur sind 
in der Regel ausreichende Flächen für Gewerbe 
und Industrie planerisch ausgewiesen. Diese 
Flächen müsseri aber auch bedarfsgerecht ver­
fügbar gemacht werden. 

Die __ planerischen __ EIä,~4..enreservel1 in Gebiets­
entwicklungsplänen und Bauleitplänen sind -
von Au,snab-m_e_n .abgesehen - ausreichend. Sie 
sind jedoch nicllt mit dem verfügbaren Flächen­
-angebot gleichzusetzen. Häufig behindern Mobi­
lisierungshemmnisse-· (fehlende Veräußerungs­
bereitschaft, B_9denkontamination, unverhält­
nismäßiger Erschließungsaufwand durch Topo­
graphie und Geologie u. a.)_ eine bedarfsgerechte 
und zügige Baulandversorgung. Räumliche Pla­
nung und Wirtschaftsförderung müss_en daher 
insbesondere hier ansetzen _und durch abge­
stimmte Mobilisierungsaktivitäten für Indu­
strie- u"na GewerbefUichen auf der Grundlage 
aktueller FJächenübersichten ihre Kooperation 
intensivieren. 
in den-yerdichtungsgebieten ist der Flächenbe­
darf in der Regel durch aufgegebene Gewerbe-, 
und Industrieareale, nicht nur des Bergbaus und 
der Großindustrie, _zu decken. Auch kleine und 
mittlere Unternehmen haben erheblichen Anteil 
an diesem Baulandpotential, dessen Sanierung 
un~ F-eaktJvi_erung sich insgesamt an der geeig­
neten Nachfolgenutzung und einem vertretba­
ren Zeit- und Kostenaufwand orientieren soll. 

Bis auf Ausnahmen ist das Preisniveau gewerb­
licher und industrieller Grundstücke in Nord­
rhein-Westfalen sehr niedrig. Das niedrige 
Preisruveau kann aber Mindernutzung,Fehlnut­
Z-ul:.1g-ünd Hortung wie auch die sich daraus erge­
bende fehlende Bereitschaft zur Mobilisierung 
yon Brachflächen zur Folge haben. 
Die regionalisierte Strukturpolitik der Landes­
r_egierung hat u . .;I.. _zum Ziel, die Baulandpoten­
tiale der Regionen bedarfsgerecht zu mobilisie­
ren und zu einem qualitativ hochwertigen Ange­
bot von Industrie- und_ Gewerbeflächen zu ent­
wickeln. Die B.ereitschaft der Gemeinden zur 
Kooperation bei der Erschließung und Bereit­
stellung von Flächen für die Wirtschaft spielt 
dabei eine wichtige Rolle. Nur durch Bündelung 
kommunaler Finanz- und Verwaltungskraft las­
sen sich Qualitätsstandards von Industrie- und 
Gewerbeflächen verwirklichen, die im Standort­
wettbewerb der Regionen in einem offenen eu­
ropäischen Markt die Wettbewerbsfähigkeit des 
Landes, seiner Regionen und Gemeinden ge­
währleisten. 

_Co II. 2. _ Ziele 

2.1 Regional- und Bauleitplanung haben durch Dar­
stellung und FestSetzung austeichender Sied­
lungsber_ei~he, B~JlflächeIJ und Baugebiete in 
den Gebiets-, Flächennutzungs- und Bebau­

_ ungsplänen die Baulandvc;:rsorgung für den re­
giqnale.I! und kommul).alen Bedar{ steherzustel­
len. Dies schließt die Bereitstellung ausreichen­
den Ba-u]ands insbesondere für qualitativ hoch­
Wertige "gewexbliche Nutzungen ein. 

2.2 Vor der~ Inanspruchnahme von Freiflächen im 
Außen bereich für_ gewerbliche und industrielle 
Nutzung sind die Möglichkeiten zur Mobilisie­
rung von Bauland auf innerstädtischen Flächen, 
soweit städtebau- und umweltverträglich, aus­
zU.!ichöpfen. 

2.3 Bei der Inanspruchnahme von dargestellten Ge­
werbe- und Industrieansiedlungsbereichen 
durch die kommunale Bauleitplanung und/oder 
bei der Darstellung von weiteren Gewerbe- und 
Industrieansiedlungsbereichen in den Gebiets-
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entwicklungsplänen soll vorrangig folgenden 
Kriterien RechQung getr_agen_werden: 

- Maßnahmen der InnenentwiCklung, insbeson-:­
dere die Nutzung brachliegender und unge­
nutzer Gruhdstücke, haben Vorl,"aJlg vor der 
Inanspruchnahme-von Fre:iflächen. im Auß!?n-_ . 
bereich._ 

- Die Möglichkeit der ArrolJ,dierung vorhande­
ner Ge,.werbe~ _und lndustriestandorte soll ge- -
nutzt werden, bevor _ andere Flächen in An­
spruch genqmmen werde~n. Dabei sind Stand-_ 
orte mit S.Chienen.;.- -und ,Wasserstraßenan­
schluß vorrangig zu berücksichtigen. 

- Untergenutzte Gewerbe-_ und Industriestand- -
orte sind nach Mögliphk1?it zu v_erdichten 

- Möglichkeiten eines übergemeindlichen Flä-­
chenausgleichs sind zu 'putzen. 

- In Gemengelagen ist der Bestand gewerbli­
cher Betriebe durch Standortsicherungskon­
zepte zu sichern. 

- Im - angemessenen Verhältnis. zU:- vorhande­
nen/geplanten Gewerbe- 1J.nd .Industrieflä­
chen sollen n.eue Wol:u:l.bauflächen ausgewie­
sen'. werden. _ 

Für die Darstellung vo~ nelJen eigenständigen 
G"ewerbe- und IndustrieansieQJ,ungsbereichen in 
den .GebietseritwidÜ~lngsplänen kommen vor­
rangig "Standorte in Frage, gie folgenden Krite­
rien entSprech.en: 

- kurzwegige Anbindung (vorhanden oder ge­
plant) .CJ.n das überörtliche S~aß,enverkehrs­
netz und an Verkehrsträger mit hoher Trans­
portkapazität (insbesondere Bahn, Schiff, Öf­
fentlicher I='ersonennahverkehr (ÖPNV); 

- Integration in die ·Stadtentwicklungsplanung; 
-- möglichst in Kooperation der Gemeinden un-

tereina.nder; 
-- Eignung für interkommunale Zusammenar­

ständnis noch entsprechen und eine Entlassung 
aus der Unternehmensbindung erreicht werden 
kann .. Gegeoenenfalls ist anzustreben, unter Be­

~ achtt.irig der Ziele der Landesplanung eine Mobi­
l1sierung solcher blockierter Bauflächen durch 

-- Flächentausch im Sume von Ziel B. TI. - 1.24 zu 
erreichen. 

C. m. 
e. Ul. 1. 

Die· Gemeinden sollen durch BauleitpIanungen 
eine intensivere Nutzung der Industrie- und Ge­
~werbeflächen anstrebe_no Mehrgeschossigkeit 
und sinnvolle Beschränkung des PKW-Stell­
platzangebotes können zur Minderung des Flä-

. chenverbrauchs beitragen. Wo immer möglich, 
soUten extensiv genutzte Flächen nachverdich~ 
tefwerden, 

Flächenintensive Großvorhaben 

_-y orb~:m~iKungen 
Die' Attraktivität des Wirtschaftssiandortes 

;. Nordrhein-Westfalen hängt wesentlich auch von 
einem geeigneten Flächenangebot für flächen­

~ ip.tensivejndwstrielle und gewerbliche Großvor­
_h~ben ~p, die für die wirtschaftliche Eiltwick­

-lung des Landes von besonderer_ .Bedeutung 
sind. 

Die-lnanspruchnahme der durch den LEP NRW 
gesicherten Gebiete für flächenintensive Groß­
vOJ:"Aaben ~oll auf der Gturidlage von regionalen, 
interkommunalen ,.md kommunalen Entwick­
lungskonzepten erfolgen. Die Mindestgröße für 
die Nutzung der Gebiete für flächenintensive 
Großyorhflben von 80 ha zielt IJ.icht pur auf ein 
einzelnes Vorhaben (in der Endausbaustufe) ab, 
sondern soll auch die Nutzung miteinander ver­
knüpfter Vorh.aben ermöglichen. Diese Gebiete 

_ _sl.p._d aus dem ehemaligen LEP VI übernommen 
__ worden. - --

e.lU. 2. ~ Ziele 
beit. 

~.1 Gebiete für flächenintensive Großvorhaben sind 
für Vorhaben mit besonderer Bedeutung für die Erläuterungen 

Zur Verbesserung und Sichez:ung des regional 
bedeutsamen Flächenangebotes- für die Wirt­
schaft wird künftig die regionale und interkom­
munale Zusammen-arbeit imm.er.. wichtiger, 

Neben der. Sich_erung der BauJattdvers9rgung 
der. _WirfSch_äft dux:cb. DarstelluJ;lgen von Ge­
werbe- _ und_ Industr:ieanstedlJJngsst.<:!.ndorten in 
den GebfetsenWickh,mgspläncrt._ soll. die Be­
zirksplanungsbehörde -
- die G.e.nleitide:u_ iID __ Rahmen regionaler oder 

interkommunaler Zusammenarbeit unterstüt­
zen und 

- die- Arbeit der Regionen 'im Rahmen ver-
gleichbarer Verfahren ls,oordlnieren. 

Die Bezirksplanungsbehörde legt dem Bezirks­
planungsrat ein Konzept für zukunftsorientierte 
und_qualitativ hochwertige.Wirtschaftsstanq,orte 
vor, die auch tertiäre Nuizungen einschließen 
(regionales_ Gewerbefläch.enkon~ept). Aus sied­
lungs- und wirtschaftsstrukturellen Gründen, 
aus Gtüitden der Freiraumsicherung, der Mini­
mierung von Umweltbelastungen und aus fi­
nanzwirtschaftlichen_. G_J:ünden sj..nd an die 
Standorte des regionalen.~GewerpefIächenkon­
zepts hohe Anforderungen zu stellen. Der Be­
zirksplanungsrat entscheidet auf der Grundlage 
des regionalen Gewerbeflächenkonzepts über 
die Darstellung von Gewerbe- urid Industriean­
siedlungsbereichen im- - Gebietsentv..ricklungs­
plan. 
In enger Abstimmung mit den Ge~einden ist z.u 
prüfen, ob_im Gebietsentv..ricklungsplan bereits 
über- einen längeren Zeitraum dargestellte. u_n­
ternehmensgebundene und daher nicht verfüg­
bare Baulandr-eserven den aktuenen. Standort­
anforderungen der Wirtschaft und dem heutigen 
städtebaulichen und ökologischen Planungsver-

2.2 

2.3 

wirtschaftliche .Entwicklung des Landes mit ei­
nem Flächenbedarf von mindestens 80 ha be­

- -stiIDmt. Diese Größenordnung bezieht sich auf 
- die geplante Endausbaustufe eines Vorhabens 

.oder auf _di.e in der EndausJ;>austufe benötigte 
GesamJ:fläche JIliteinap.der verbundener Vorha-­
Ben, 
Bei der Überlagerung von Gebieten für flächen­

-intensive Großvorhaben und Kraftv..rerksstan:d-
orten wird die Landesplanungsbehörde jeweils 
bei konkreten Ansiedlungsvorhaben die endgül­

-pge Nutzup:g durch abschließende textliche Dar­
stellungen festlegen. Es dürfen keine Planungs­
tatbestände geschaffen werden, die diese Ent:.. 
scheidung der Landesplanungsbehörde beein­
trächtigen oder erschweren können. 

DJe~. regionalplanerische:-- Konkretisierung und 
_E:rttscheldungüber Art und Umfang der planeri­
sehen Inanspruchnahme der Flächen erfolgt im 
Rahmen der Gebietsentwicklungspläne und der 
kommunalen. Planung und auf der Grundlage 
~bge:.sti~ter_ En~cklungskonzepte. 

c.-nI. 3, _ ErI~hi(erUngen 

~ -~Die-Gebiete für fIächenintensive Großvorhaben 
habep. eine Mindestflächengt"Öße von etv..ra 200 

~ol1a . .Es,h~nqeltsich dabei um c:Ue großen zusam­
In.en.hängerlden Gebiete, die für zukunftswei­
-sende Vorhaben mit besonderer Bedeutung für _ 
die wirtschaftJiche Entwicklung Nordrhein-

_ Westfalens genutzt werden können, Die dafür in 
Betracht kommenden Vorhaben sollen für. die 
"Wirtschaftliche Entwicklung des Landes Nord­
rhein-Westfalen und seinen Strukturwandel von 

_. ·be.son.derßr Bedeutung sein. Die Nutzung dieser 
~ Ge:"bit;i:te_ s.oll in erster Linie~ iridustriell geprägt 

~~~~_~",od""er_f~ die ~ndustrie von besonderer Bedeutung 
") vgl. zeichnerische Darstellung Teil B 
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sein; Freizeitparks und Eihkaufszentren kom-:­
men dafür beispielsweise nicht in Betracht. 

Bei der Beurteilung der besonderen Bedeutung 
für die Wirtschaftliche Entwicklung'des Land.es 
sind folgende Kriterien.. zu berü'QM:::;iq-lltigen: 
- es soll sich .. l,.llU..-rp.öglic,hst zukunftsorientierte 

Betriehe beziehungswei,se __ einen. zukunfts­
orientierten Verbund hapdeln. Di~s kann be­
sonders .an der Wertschöpfung je Arbeitsplatz, 
der Anzahl und den qualitativen Anforderun-_ 
gen der Arbeitsplätze und am Ezportanteil ge­
messen werden, 
es soll.eine mögliclist hohe Arbeitsplatzdichte 
je Flächßneinheit erreicht weJ.:den, 

Deshalb ist die verbindliche Konkretisierung 
der SiCherung"· abbäuWürdiger Bodenschätze 
Aufgabe der Re'gionalplanung. _ 

C. IV. 2 .. Ziele 
2.ir 

-".~ Abbauwü;dige Bode.~';chät~e ~j~d zur langfristi-

:<.2 

. gen Versorgung mit 'heimischen Rohstoffen zu 
sich.ern. . 

Bei -Ahwägu~ge'h '"und Entsch~idungen über 
raümbedeutsame Planu_ngen und Maßnahmen 
sind die Ortsgebundenheit und Unvermehrbar­
keit der L.agerstätten und die RQhstoffqualität_ 
zu berücksichtigen. 

Die Lagerstätten sind durch die Regionalpla­
nung zu sichern. es sollen solche Vorhaben bevorz,ugt werdep,. 

die neben einem zukunftsorientierten Bran­
chenmi_K und_ einer Multip1ikatorfunk~ion in­
novative und umweltgerechte Produktions­
verfahren und _ vorrangig umweltfreundliche 
Transportsysteme, insbesondere Bahn und 

.. 2.2.1 Bereiche für den Abbau von Braunkohle si:J;ld in 
Braunkohlenplänen darzustellen. 

Binnenschiff, nutz.en. - - -

In den dargestellten Gebieten und in ihrer Um­
gebung dürfen ansonsten keir~ß P~~l1U)l:g~l). ~n_d 
Maßnahmen verwirklicht werd.en, die eine ziel­
konforme- Nutzung erschweren oder unmöglich 
machen. Liegt noch kein Konzept für die Ent­
wicklung des Gebietes vor, muß die städtebau­
liche Planung für benachbarte_ Bereiche grund­
sätzlich VOn einem breiten Spektrum industriel­
ler Nutzung auf dem Gesamtgebiet ausgehen. 
Bestehende Baure~hte bleiben, un,1;>erültrt. 

C. N. Heimi.sche BQdensch.ätze, 

C. IV+ 1. Vorbemerkung 

Heimische Bodenschätze . sind für die Versor­
gung der Wirtschaft und der Bevölkerung mit 
energetfSchen und nichtenergetischen Rohstof­
fen (z. B. Kies, Sand, Ton, Formsand, !(alkstein, 
Sandstein) und damit für die Entwicls.1ung ges. 
Landes von hochrangiger Bedeutung. Der volks­
wirtschaftliche Wert .. der.,,9.eixniscn.e,p.u,. ~Qg~n.:" 
schätze,. von Steinkohle und ~rau:p.:twhle für d~e 
Energiewirtschaft, Von Kies, Sand und Ton tur 
die.Bauwi.;rJ;,~Ghru.t, von Ste~n;:;al;z .. u!1.d Indu~!rie­
mineralen für di~, ~hen;1.~~ch,e J,Pdq.s..t,rie" m,<;I.cht 

_ die :r'-l.umordnerJs9l).~_ §ic};leI1!!lg yon, abbauwür­
digen Lagerstätten notwendjg. 

Die Vorkommen heimischer Bodenschä"tz.e sind 
begrenzt, ortsgebunden und nicht vermehrbar. 
Dies verpflichtet zu verantw-ortungsvollem und 
sparsamem Umgang mit den .ßqdenschätzen. 
Bei N:u~ungskoJJij!l$.te:n .. :r,:p.i~, 8;:Q.Q.eren raumbe­
deutsamen Belangen, sinp. die d~r J;3qc!~p..schätze 
zu berücksiclit.igeri. Der Abbau von Bodenschät- -
zen, insbesondere bei oberflächenn,ah.en Lager­
stätten, ist eine Nutz~ng des Raumes auf be­
grenzte Zeit. b:n Einzelfall können gere:!l A::u"s­
wirkungen langfristiger, zum Teil dauerhafter 
Art sein. + 

Die Landesregierung hat zur Sicherung der Ver­
sorgung mit energetischen Rohstoffen die not­
wendigen politischen Rahmenvorga~.en für die 
Planungsträger geschaffen. Das .sind: 

- die "Leitentscheidup.gen zur künftigen Braun-
kohlepolitik", - -

- die "Leitentscheidungen zum Abbauvorhaben 
Oarzweiler rr" für die Braunkohle; 
das "Gesamtkonzept zur Nordwanderung des 
Steinkohlebergbaus an der Ru.hr" für die 
Steinkohle. -

Dem' Erfordernis einer oftmals kleinräumigen 
Abwägung zwischen einer Vielzahl, konkt,lrrie­
render Interessen, l..Ylter .Beru,cksic.l).tigung der 
notwendigen Lagerstättensicherung kann we­
gen der vielschichtigen Pro.blematik au.! der 
Ebene des_LEP NRW nicht angemessen entspro­
chen werden. 

2.2.2 - +_ Tagesanlagen für die GeWinnung unter Tage ab­
zubauender Rohstoffe sind in den Gebietsent­
wickIungsplänen darzustellen. 

2-.2-:.r Lagerstätten oberflächennaher _ nichtenergeti­
scher Bod~n~ch?itze, sil)..d .e!1tsprechend den 
nachfolgenden Regelungen in den Gebietsent­
wicklungsplänen zu sichern: 

In den' Gebietsentwicklungsplänen sind Be-._ 
reiche für den oberirdischen Ahbau von Boden­
schätzen darzustellen und in Abhängigkeit von 
der Entwicklung des Rohstoffbedarfs fortzu­
schreiben. Diese Fortschreibung soll in dep. Ge­
bieten vorgenommen werden, die aufgrund ihrer 
grundsätzlichen Ausstattung die I)ot.v.rendigen 
Voraussetzungen .bieten (vgI. Karte "Reservege­
biete für, d~n oberl;rdl~chen Apba1.! :q;chtenerge­
tischer Bodenschätze" in den _Erläuterungsbe­
richten zu den Gebietsentwicklungsplänen). Die 
zukünftigen Abbaubel):üche sollen in Zuordnung 

. iü bislang 'dargestellten Bereichen fur den ober­
irdischen Abba:u v'on Bodenschi:i:tzen räumlich, 
konz~ntriert werden. 

-Die Inanspruchnahme dieser "Reservegebiete" 
für andere Nutzungen kommt nur in Betracht, 

M soweit die Inanspruchnahme vorübergehender 
Art ist und die Nutzung der. Lagerstätte langfri­
stig nicht in Frage gestellt wird. 

'Z::J. Der);egr"l'lzte:Y9i,at "dlodenschätz'!ll gebietet 
_ d~~, Gewinn"ll;ng aller Minerale einer Lagerstätte 
_ _ (gebündejte Qev.j:nnung von" Bodenschäb:en). . .... .' ,..... . - ,.,' 

2.4 Vor Ablag.erupg von Fremdmaterial sind Boden-
s~lfätze a15zy.baut?n. - _ 

2.5 Zur, Sicher/..Ulg notvlendiger und ausreichender 
Verkippungskapazitäten __ Tür_Bergematerial des 
Steipkohlenbergbaus sind in. den Gebietsent­
wicklungsplänen Bereicne,- für Auf~chüttungen 

-und. AbJagerungen darzMstellen. Bel,der Stand­
oriwahl komm~ emissionsarmen Transportbe­
ziehungen zwischen Bergv;erk und Halde be­
sondere Bedeutung zu;.4ie Gesamtbelastung des 
Raumes ist dabei zu berückSichtigen. 

2.6 Betriebsflächen, die für den Abbau oberflächen-
naher Bodenschätze beziehungsweise als Ta­

_ gesanlagen für die Gewinnung unter Tage in 
Anspruch genommen worden sind, sollen nach 
deren Beendigung unverzüglich, möglichst 
schon wähJ'_end des Betri.eQ~s, absc,hnittsweise, 
wiedernutzbar gemacht werd:~n. 

G.1V: 3. Erläuterungen 

3.1 Der.A'Q..bau von Bodenschätzen umfaßt -die nach 
den Yorschri~ten des Bundeshe.rggesetzes gere.­
g~1te Gewfrtnllng- von. Bodenschätzen und die 
nach den Vorschriften des.Abgrabungsgesetzes 
g~regelten Abgrabungen gleichermaßen. Die 
langf!,istige lande.splanerische_ Sicherung von 

- Bodenschätzen ist wegen der :gesamtvvirtschaft­
lichen Bedeutung der Rohstoffe erforderlich; es 

~ handelt sich um eine Angebo'tsplanung an die 
Wirtschaft und Verbraucher. 
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3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 
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Zur angemessenen Berücksichtigung der Lager­
stätten ist es erforderlich, unter technischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten sowie unter 
BerücksIchtigung ande-rer Planungen die ab­
bauwürdigen Lagerstätten nichtenergetiscber 
Bodenschätze zu ermitfem. Diese Gebiete- wer­
den als Karte "Reservegebiete für den Abbau 
nichtenergetischer Boden-schätze" in die Erläu­
terungsberichte zu den Gebietsentwicklungsplä­
nen aufgenommen. Auch diese Karte wird unter 
Abwägung angerer Planungsbelange fortge­
schrieben. 

Durch die Darstellung von Bereichen -zur oberir­
dischen Gewinnung-von Bodenschätzen in Ver­
bindung mit den textlichen Zielen in den Ge,: 
bietsentwicklungsplänen sowie durch die Auf­
nahme der Karte "Reservegebiete für den Abbau 
nichtenergetischer Bodenschätze" in die Erläu­
terungsberichte der _Gebietsentwicklungspläne, 
erfolgt die landesplanerische Sicherung heimi-=­
scher Lagerstätten. In welchem. Umfang diese 
für de~ Abbau von Bodenschätzen tatsächlich 
genutzt werden können, wird in den fachgesetz­
lich vorgeschriebenen Verfahren entschieden. 

Erst bei ausreichender Kenntnis der abbauwür­
digen Lagerstätten oberflächennaher nichtener­
getischer Bodens.chätie (z. B. der Massenroh­
stoffe wie Kies und Sand. Kalkstein) lassen siCh 
Bedeutung, Schutz'WÜrdigkeit und Notwendig­
keit Ihrer landesplanerischen Sicherung ange­
messen beurteilen. Deshalb ist.es_ erforderlich, 
diese zunächst nach räumlicher Verbreitung, 
Qualität uI;ld Quantität insgesamt zu erfassen 
und .lmter Beru~~sichtigung kqnkurrierender 
PlanUngen in eine Karte "Reservegebiete Jür 
den Abbau nichtenergetischer B.odenschätze" in 
die Erläuterungsberichw zu den Gebietsent­
wicklungsplänen aufzunehmen. Die Grunddaten 
über Bodenschätze _ sind der Regionalplanung 
von den zuständigen. Stellen zur Verfügung zu 
stellen. 

Der 'Abgrenzung Von Bereichen mit abbauwür­
digen Lagerstätten können keJne. einheitlichen 
qualitativen und quantitativen Merkmale für 
alle Bodenschätze ztigrundegelegt werden. Viel­
mehr sind die einzelnen Bodenschätze jeweils 
nach ihrem Verwendungszweck bzw. nach den 
Vorräten und Lagerst.ättenverh~H:nissen _. zu 
beurteilen. Zu beachten sind u. a. Gesiclits­
punkte sicherheitstechnischer Art und solche 
der Verkehrsanbindung und Transportsituatfon. 

Bereiche' für den oberirdischeri-Abbau von :80- - . 
denschätzen sind inn-erhalb der "Reservege­
biete" darzustellen. Diese Bereiche sind so aus­
zuwählen, _daß ihre Inanspruchnahme die Ver­
sorgung von Wirtschaft und Bevölkerung mit 
nichtenergetischen Rohstoffen für 25 Jahre s!­
chert und unter Berii-ckslchtigllng der Beschaf­
fenheit der Lagerstätten und der späteren 
Zweckbestimmung des in .t;.I:lspruch genomme:.;; 
nen Geländes der Abbau oberflächennaher Bo­
denschätze räumlich zusammengefaßt werden 
kann. 

Die Darstellung von' Bereichen für den'oberirdi­
sehen Abbau von Bodenschätzen in den Gebiets­
entwicklungsplänen soll sicherstellen, daß ein 
Abbau auße:rhalb dieser Bereiche nicht stattfin­
det. 
Bei Inkrafttreten des LEP NRW bestehende Ge­
winnungs- bzw. Abgrabungsre_chte oleiben un­
berührt. 

In einigen Teilräume-n des Landes lagern inner­
halb einer Lagerstätte mehrere Bodenschätze 
übereinander. Im Sinne einer möglichst effizien­
ten Ausnutzung der Lagerstätte sollen alle dort 
vorhandenen Bodenschätze gewonnen werden, 
soweit es technisch durchführbar und wirt­
schaftlich zumutba:r ist. DasseThe gilt für eine 
Mehrfachnutzung der Fläche. _ .... 

3~8 _ Die Verwendung von Recyc1ingprodukten oder 
Ersatzstoffen ist zu fördern. 

3.9 Bei der Wiedernutzbarmachung in Anspruch ge-
nommener Flächen sind hinsichtlich der Nach­

_ folgenutzungen die ökologische Bedeutung und 
die Eignung für Erholung, Sport und Freizeit zu 
be~ücksichtigen. 

c. V. Freizejt und Erholung 

c. V. 1. - ~ Vorbemerkung 

Seit ~itte dieses Jahrhunderts hat der Umfang 
der verfügbaren erwerbsarbeitsfreien Zeit zuge­
nommen. Parallel hierzu erfolgte eine Differen-

-- -zierung der Freizeitbedürfnisse und der Formen 
der Freizeitgestaltung; das Freizeitverhalten 
wurde insgesamt "aktiver" und komplexer u'nd 
gewann_ durch ~fnen deutlichen gesellschaftli­
chen Wertewandel für den Einzelnen an Bedeu~ 
t!lI1g .. Es darf aber nicht vernachlässigt werden, 
daß bei der Freizeitgestaltung außerhalb von 
Haus und Wohnung Spazierengehen, Wandern 

_ qnd Radfahren im Vorde..rgrund stehen. 

Der LEP NRW berücksichtigt deshalb einerseits 
die Raumansprüche . der Freizeitinfrastruktur 
und wirkt andererseits auf die Erhaltung und 
Entwicklung des. Frei~aumes für die land­
schaftsorientierte Erholung, Sport- und Frei­
z,eitnutzung hin. 
Die wachsenden Ansprüche an den Raum füh­
ren im dichtbesiedelten Nordrhein-Westfalen zu 
einer Konkurrenz unterschiedlicher Interessen 
UITl d~n knappen Raum. Auch die raumbean­
spruchende Freizeitfufrastruktur muß daher im -
Zusammenhang mit arideren räumlichen Anfor­
derungen abgestimmt und entwickelt werden. 

Das Schwergewicht des Freizeit- und Erho­
lungsangebotes muß eindeutig im Bereich bezie-

- hungsweise im Umfeld ,der Wohnsiedlungen lie­
gen, da hier der weitaus größte Teil der Freizeit 
verbracht wird. Hier müssen Gelegenheiten zu 
Bewegung, Spiel und Sport, Muße und Kommu-

-- nikation sowie zu -anderen nicht organisierten 
- F!"~izeitaktivitäten angeboten werden; dabei ist 
· besonderes Gewicht auf die Herstellung kindge­
rechter Lebensbedingungen zu legen. 

· lJberwiegend durch bauliche Anlagen geprägte 
Freizeiteinrichtungen sollen grun.dsätzlich dem 
Siedlungsraum zugeordnet werden. Die weitere 

_ Entwicklung der Freizeitinfrastruktur muß mit 
anderen Siedlungs- und Freiraumfunktionen 
~.bgestimmt wer~e.!l. Dabei ist 
- cüe fortschreitende Flächeninanspruchnahme 

und -versiegelung, 
.... die Erzeugung von umweltbelastendem Frei­

zeitverkehr und 
"'7- die übermäßige Beanspruchung von bestimm­

ten Naturräumen, die sowohl für die Freizeit­
nutzung wie auch für den Biotopschutz von 
besonderer Bedeutung sind, 

~ begrenzen. 

Ein Teil des Freizeitangebotes soll so ausgeriCh­
tet sein, daß es auch Möglichkeiten zur touristi­
schen und kulturellen Wochenend- und Ferien­

- erholung bietet. Damit soU zur wirtschaftlichen 
· Entwicklung der Städte und der Gebiete mit 
überwiegend ländlicher Raumstruktur bei 
g~eichzeitiger Sicherung der ~andschaftlichen 
Attrak~vität beigetragen werden. 

C. V. 2. Ziele 

2.1 Der sied1ungsnahe Freiraum muß hinsichtlich 
seiner Freizeitfunktionen erhalten und entv..,rik­

- _okelt w~rden'-Au.ch in den Verdichtungsgebieten 
muß der Freiraum einschließlich der Regionalen 

-~qrünzüge. für die landschaftsorientierte Erho­
lung, Sport- und Freizeitnutzung gesichert und 
entwickelt werden. 
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In räumlicher Zuordnung zu größeren Erv.reite­
rungen von WQhnsiedlungen und neuen eigen­
ständigen WQhnstandorten sind ausreichend 
große Landschaftsteile für die siedlungsnahe 
landschaftsorientierte Erholung,_ Sport- und 
Freizeitnutzung besonders zu pflegen und zu 
entwickeln. 

2.2 Außerhalo-ae-rVetdichtungsgeblete sind attrak­
tive Freiraumbereiche für die landschaftsorien­
tierte Erholung, Sport und Freizeitnutzung zu 
sichern. 

2.3 Schutz-w-urdfge - Landschaftsteile sind unter 
Wahrung von Biotop- und Artenschutz so zu si­
chern, daß die Freizeitnutzung die sich daraus 
ergebenden EInschränkungen beachtet._ 

2.4 Großflächige Freizeiteinrichtungen _ sind um­
welt-, sozial- und zentrenverträglich zu planen. 

2.5 Überwiegend durch bauliche Anlagen geprägte 
Frejzefteinrichtung~n soHerr im Siedlungsraum 
angesiedelt, zumindest aber räumlich und funk­
tional auf Sietllungsbereiche ausgerichtet wer­
den. 

2.6 Innerhalb von Wohnsiedlungsbereichen sind die 
räumlichen Voraussetzungen für _ein angemes­
senes, an den Freizeit~, Sport- und Erholungsbe­
dürfniss_en der verschiedenen Bevölkerungs­
gruppen orientiertes Angebot zu sichern oder 
gegebenenfalls zu schaffen. Innerstäatische 
Grün- und Freiflächen sollen nach Möglichkeit 
untereinander und mit siedlungsnahen, der 
Freizeitgestaltung gewidmeten Freiflächen ver-
knüpft werden~- . , " ,. . ... 

2.7 Interkommunale Konzepte zur Entwicklung der 
Fieizeitinfrastruktur sind von der_ Regionalpla­
nung besonders zu berücksichtigen. Solche Kon­
zepte zur Entwicklung der Freizeitiruraskuktur 
sollen in enger Verbindung mit Pl<inungen und 
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrs­
struktur und der Wohnsituation erarbeitet wer­
den. 

c. V. 3. _ Erläuterungen 

3.1 Zur Schaffung ausreichender Voraussetzungen 
für die landschaftsorienfierte Erholung, Sport­
und Freizeitnutzung ist es Aufgabe der Gebiets­
entv.licklungsplanung 

3.2 

3.3 

- auf eine geeignete"Zuordnung von Siedlungs­
raum und Freiraum zu achten, 

- geeignete Bereiche des siedlungsnahen Frei­
raumes in hinreichendem Umfang für die 
landschaftsorientierte Erholung, Sport- und 
Freizeitnutzung zu _~ichern u_nd 
in den Verdichtungsgebieten Freiraum auch 
unter Berücksichtigung dieses Belanges als 
regionale GTÜnzüge· besonders zu sphützen 
und zu entwickeln und5ür die Erholung der 
Bevölkerung offenzuhalten. 

Die re"gionalplanerische Siedlungs- und Frei­
raumentwicklung soll die Eignung von Orten 
und Landschaften für den Tourismus berück­
sichtigen. Sie haben neben den alltäglichen Frei­
zeitfunktionen für die ortsansässige Bevölke­
rung auch Bedeutung für den Wochenend- und 
Ferientourismus und sind dementsprechend zu 
erhalten und zu entwickeln. Die Entwicklung der 
Freizeitinirastruktur in Wochenend- und Fe­
riengebieten soll die regionalen Eigenheiten 
nutzen und die landschaftliche Attraktivität als 
Voraussetzung für den Tourismus nachhaltig si­
chern. 

_ Der Gebietsentwicklungsplan als Landschafts­
rahmenplan gibt Ziele für die Erholungsvor­
sorge vor. Dabei sind die zunehmenden Freizeit­
ansprüche mit den BeIangen von- Natur "und 
L_andschaft in Einklang zu bringen. 
Landschaftsorientierte Freizeitansprüche las­
sen sich überwiegend mit den Belangen des 
Landsqhaftsschutzes vereinbaren. Freiraumun-

.3.4 

3.5. 

3.6 

3.7 

D. 

D. I. 

verträgliche Freizeiteinrichtungen und -aktivi­
tä ren müss~n allercUngs vermieden werden. Da­
bei sind insbesondere in Naturparken und na­
turnahen Kulturlandschaften die Erhaltung des 
Landschaftscharakters und der Schutz wenig 
belastbarer Naturräume- zu gewährleisten. 

_Für. besondere Freizeiteinrichtungen mit regio­
nalbedeutsamer Flächengröße sind im Gebiets­
~ntwicklungspJan zweckgebundene Bereiche. 
darzustellen. Wegen des raschen Wandels der 
Formen und Typen von Freizeiteinrichtungen 
mit jeweils spezifischen Standortansprüchen 
und AuS\Vir kungen ist in der Regel eine länger­
fristig angelegte regionale Angebotsplanung 
nicht möglich. Die Gebietsentwicklungsplanung 
kann -es deshalb den Trägern solcher Einrich­
tungen üb.erlassen, geeignete Standorte vorzu­
schlagen. Die Standorte sollen unmittelbare An­
schlußmög!ichkeiten an vorhandene oder ge­
plante Straßen und an leistungsfähige Strecken 
des Offentlichen Personenverkehrs aufweisen. 
Die planerische Zuordnung von überwiegend 
durch bauliche Anlagen geprägten Freizeitein­
richtungen zu Siedlungsbereichen dient dem 
Freiraumschutz und der siedlungsstrukturellen 
Ordnung des Landes. Davon werden solche bau­
lichen Anlagen nicht erfaßt, die nur von unterge­
-ordneter Bedeutung sind oder eine notwendige 
dienende Funktion für eine freirauInverträg­
liehe Erholung oder Sport- und Freizeitnutzung 
haben. 

Der g-rößte Teil der individuellen FreIzeit wird in 
der Wohnung und im Wohnumfeld verbracht. 
Mit dem Ziel, innerhalb von Wohnsiedlungen 
und ihrer Umgebung die räumlichen Vorausset­

. zungen für ein angemess_eries Freizeitangebot 
zusichern oder gegebemenfalls zu schaffen, wird 
auch den spezifischen Bedürfnissen von Kin­
d~rn lln(:L~n4eren P~rsonengruppen Rechnung 
ge~ragen und auf eine Begrenzung und Vermin­
derung des freizeitbedingten V~rkelu's hinge­
'Wirkt. In der Gebietsentwicklungsplanung wird 
de_r _EHic:h.enbedarf für siedlungsintegrierte Frei­
zeiteinrichtungen sowie für Freiflächen und 
Wege, die Gelegenheit auch zu nichtorganisiei­
teri-Fieizeitaktivitäten eröffnen und ein bewe­
gungsfreundliches _ Wohnumfeld schaffen, be-­
rücksichtigt. 

Durch interkommunale Konzepte können die 
Entwicklung gemeindeübergreifender Naherho­
lungsgebiete und Grünzüge, die Entzerrung 
überlasteter Freizeitschwerpunkte sowie die 
Entviicklung größerer Fremdenverkehrsgebiete 
vorbereitet werden. In Verbindung mit Planun­
gen und l.\4.aßnahmen zur Verbesserung der Ver~ 
kehrsstruktur und der Wohnsituation ermögli­
chen sie eine Abstimmung ger unterschiedli­

-ehen Belange. Für bestimmte Landschaftsbe­
standteile VJie zum Beispiel Gewässer und Fels­
massive, die sowohl für Freizeitnutzungen wie 
_auch für den Naturschutz von beso_nderem In­
teresse· sind, können spezielle _regionale Kon­
zepte zur räumlichen Auf teilung und 'Trennung 

-der konkurrierenden Funktionen Freizeit und 
Naturschutz erforderllch sein. 

Infrastruktur 

Gliederung 

"I. Verkehrsinfrastruktur 

!.I. E~ergieversoi"gung 

II!. En~sorgungsinfrastruktur 

VerkehrsinfraCstruktur 

1. Vorbemerkung 

2. Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur und 
Verbesserung der regionalen Verkehrssitua­
tion des Landes 

3. Internationale Verkehrsbeziehungen 
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Vorbemerkung 

Die Verdichtungsgebiete in Nordrhei;n-Westfa­
len sind durch Orts-, Regional- und großräumi­
gen Verkehr .hochgradig belastet. Dadurch ist 
nicht_nur die UJ;Ilwß1tnualität gefährdet. sondern 
auch UrbanitätUnd Mobilität. In diesem Zusam­
menhang ist von Bedeu_tu_ng. daß 

- die Umweltbelastung durc;:h deI]. Verkehr zu 
hoch ist und sogar immer noch ansteigt; 

---die Rolle Deutschlands al~ TranSitland Nr.l in 
Europa erhebliche finanzielle und ökologische 
Belastungen mit sich bringt; 

- die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts 
Deutschland im intermiiiöna,leri Wettbewerb 
wesentlich davon bestin:unt.wird._daß die ver­
kehrliehe und ökologische Situatlon insbeson­
dere in Verdichtungsgebieten verbessett wird. 

Erste Schritte zur Trendänderung sind 

- Ausbau des Bahnnetzes upd Verbesserun,g 
seiner Leistungsfähigkeit für den Schnellver"': 
kehr, GüterVerkehr und Persönennahverkehr, 

- absoluter Vorrang für Verkehrsträger mit ho-
her Transportkapazität (Bahnen und Busse) 
in den verkehriich hoch belaste~t;l Räumen. 

Die Raumordnung unterstüb;f eine - Entwick­
lungsplanung für die Verkehr.sinfrastruktur, die 
eine S.tärkung der Verkehrsträger mit hoher 
TransporUeistung vor allem auf Schiene und 
Wasserstraße verfolgt. Dies_ setzt _ eine sinnvolle 
Aufgabenverteilung zwischen den V_erkehr_strä­
gern und Kooperation d~~ _~Betreiher voraus. 
Durch veränderte Rahmenbedingungen sollen 
nennenswerte Anteile d,es PeJ;'son,~n-.u:p.4 Güter­
vekehrs von der Straße auf qie Scbiepe verlagert 
werden. 

Eine -stärkere_ Ve_r_knüpfung von räumlichen 
Funktionen und einß vero_esserte __ Zuordnung 
von Arbeitsplätzen und Wohnstandorten tragen 
zur Verkehrsverm~idlJ..ng und -verminderung 
bei. Erforderlichjst die in~g-rierte Planung von 
Siedlungsentwicklung und Verkehr. Sie soll er­
reichen, -daß 

- Verkehr sozial- und stadtveJ'träglicher, 
- die Mobilität aller Bevölke:n,l.ngsteile gesichert 

und 
- ein raumordneriscmer Beitrag ZUr Verkehr_s:­

verminderung geleistet wird sowie 
- die zur Verfügung stehendeJ.l IvIittel effizienter 

eingesetzt werden. 

Eirie leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur und 
-organisation ist Voraussetzung für die Er­
schließung des Raumes ti.iid diE:! Ve.rb~ndung zv..ri­
schen den Orten. Regionen und ~Staaten. 

Aus dem Spannungsverhältnis von Verkehrs­
notwendigkeit und Verkehrsbelastung ergibt 
sich -der raumordnerische Vorrang für Ver­
kehrsträger (Schie'ne, - Wasserstraße, öPNV) 
bzw. Verkehrsmittel (Bahn, Schiff, Bus) mit ho­
her Transpörtkapazität. Auf diese Verkehrsträ­
ger sollen Verkehre verlagert und Verkehrszu­
wächse gelenkt werden. 

Der künftige Raumbedarf für Verj,(ehr muß 
durch Verknüpfung von Siedlungsentwicklung 
und Verkehrsplanung verringert werden; dies 
gilt insbesonc;lere hinsichtJich der Flächennach -
frage für den motorisier~n lndividp:~lverkehr. 

Alle Elemente der Verkehrsinfrastruktur sind 
umweltverträglich auszubauen _und weiter­
zuentwickeln. 

Der Erhalt und der Ausbat,l _des Öffentlichen 
Personennahverk.ehrs _(ÖPN\!) _und Schienen­
personennahverkehxs_(SPNV}_gewinnt aus um­
welt-, verkehrs- und struktu_rpoIitischen Grün­
den an Bedeutung. 

D.~1. 2. 

2.1 

Unverzichtb& sind 

- die vorrangige Verwirklichung eines attrakti­
ven Verkehrsangebotes auf der Schiene unter 

_ Be~c.1:}.tung seiner Wirtschaftlichkeit, 
"~ die _ Verbesserung der Wettbewerbschancen 

für den ÖPNVISPNV, 
- dle Beschleunigung des ÖPNV vor allem in 

den Verdichtungsgebieten und 
- die stärKere Verknüpfung der landesplaneri:­

schen Flächenvorsorge für Ge_werbe. Industrie 
UM Wohnen mit den Zielen und Maßnahmen 

---'-----für die Gestaltung des ÖPNV und SPNV. 

O.er Grenzen- überschreitenden Zusammenar­
beit '~der ,< A.lJfg~benJräger ~4es ÖPNV/SPNV 
kommt besondere _ Bedeutung zu, wenn attrak­
~tive Verkehrsverbindu-ngen zwürchen den Zen­
tren und mit benachbarten Räumen angeboten 
werden sollen. Die Planungen der Aufgabenträ­
ger des. ÖPNV/SP.NV sollen weder an Gemeinde­
w-enzen no_ch an den G.renzen der: KOoperations­
räume. noch .. an Landes- oder Staatsgrenzen 

-enden. 
Neu- und Ausbau der Infrastruktur des ÖPNV 
sirrd- unter Beachtung d_er Ziele der Raumord­
nung undJ;.,andesplanung im Benehmen mit der 
Landesplanungsbehc1rde in eiriem ÖPNV-Be-

__ ..Jlarfsplan festzulegen. Dies gilt entsprechend für 
die künftigen Nahverkehrspläne, deren Aufstel­
lung der Bezirksplanungsbehörde anzuzeigen 
ist. __ 
AUsbau- und Entwicklungsoptionen für ÖPNV 
lmd SPNV sind der fachlichen Bedarlsplanung 
vorbehalten. 
Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur des 

__ Landes_und Verbesserung-der regionalen Ver-
kehrssituation - -

Ziele 

2.1.1 Die Leistungsfähigkeit der Nord-Süd- und be­
sonders der Ost-West-Verbindungen muß we­
gen der Anforderungen an das großräumige 
Verkehrsnetz durch die europäische und die 
deutsche Einigung verbessert werden. Der Aus-­
und Neubau von Verkehrswegen soll sich vor­
rangig auf die EntwiCkJungsachsen konzentrie­
ren. 

2.12 _ Ausbau vorhandener Verkehrswege hat grund-
sätzlich Vorrang vor Neubau; Ausbau der 
Schiene hat Vorrang VQr Ausbau der Straße. Auf 
die Erhaltung des Schienennetzes ist hinzuwir- _. 
ken. Für den Straßenverkehr ist ein ausreichend 
leisturlgsfähiges Straßennetz vorzuhalten. Der 
Ausbau der Wasserstraßen und Häfen sowie der 
Ausbau der Schieneninfrastruktur (Schienen­
netz und Umschlaganlagen) soll die Straße vom 
GQterle_rnverkehr entlasten. 

2J.3. Die Vru-kehrsinfrastruktur muß umwelt-, sozial­
und stacitverträglich fortentwickelt werden. In 
Gebieten- mit 'überwiegend ländlicher Raum­
struktur steht das Verkehrsangebot des ÖPNV 
auf der Straße gleichrangig neben dem ÖPNV­
Angebot auf der Schiene. Konzepte zur Fortent­
wicklung der Verkehrsinfrastruktur sind mit 
Planungen und Maßnahmen zur Verbesserung 

_ der Wohnsituation und zur Entljvicklung der 
Freizeitinfrastruktur zu verknüpfen. 

2.1.4 Die Wettbewerbschancen von Bahn, Schiff und 
ÖPNV sollen -im Rahmen einer abgestimmten 
siedlurigsräumlichen und verkehrsiofrastruktuw 

o __ r~llep, Planung verbessert werden .. Die Entwick­
lung der ÖPNV-Netze sowie eine Entlastung 
vom Sti"aßengUterverkehr haben insbesondere 
in den Verdichtungsgebieten Vorrang vor den 
Belangen des motorisierten Individualverkehrs. 

2.1.5 -0- Die __ Netze der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, 
Schienen, Flughäfen, Binnenwasserstraßen so-

-'---- wie Rad- und Fußwege) und des ÖPNV sind 
aufeinander abzustimmen und durch leistungs­
fähige, siedlungs"': und umweltverträgliche 
Schnittstellen miteinander zu verbinden. Die 
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Verknüpfung der Netze soll die Wahl umwelt- 2.1.9 
schonender Verkehrsmittel begünstigen. 
Verkehrsnetze .des ÖPNV sollen miteinander 
verknüpft und zu regionalen Verkehrsnetzen 
fortentwickelt werden. Regionale Verkehrsnetze 
sind aufeinander abzustimmen. Dabei haben lei­
stungsfähige Schienen:- _und, andere Schnellve-r- _. __ 
bindungen des- OPNV jm, Verlauf der Entw'ick­
lungsachsen besondere Bedeutung. In den 
Grenzräuinen des Landes ist auf.. eine grenz­
überschreitende Abstimmung im OPNV hinzu-
wirken. Dabei sind die historisch gewachsenen 2.1.10 
wirtschaftlichen Verfled:;J.tungen _und die vor-=. 
handenen Verkehrs.beziehungen zu berücksich-
tigen. 

Durch den Ausbau leistungsfähiger Schn~tlstel-
len für den Güterverkehr soll eine Verlagerung 
auf umweltverträglichere Verkehrsmittel er­
leichtert werden. Die _Fernverbind1}n.[.e~ des 
Schie_nengüterverkehrs und des Gütef'!'er~e:hrs 2.Lll 
auf den Wasserwegen sind mit einer geeigrieten 
Verkehrsinfrastruktur ~für den regionalen Gü­
terverkehr zu verknüpfen. Auch im grenzüber­
schreItenden Gi,itervej'k_ehr soll dem Transport' 
auf Schiene und Wasserstraße Vorrang einge-
räumt werden. 

Regional- und städtebauliche Planung sollen 
eine Verbesserung der Verkehrsbeziehungen 
ermöglichen. Dadurch soll weniger Freiraum für 
Verkehrs- und Wegeflächen in Anspruch ge­
nommen werden. Die_ Entvv'icklung der Raum­
und Siedlungsstruktur soll sich an der Netz­
struktur der Verkehrsmittel mit hoher Trans­
portH;apazität (insbesondere Bahn, Binnenschiff 
und ÖPNV) orientieren. 

Regional- und städtebauliche Planung sollen 
durch umwelt- und siedlungsverträgliche Mi­
schung von Wohnen und Arbeiten zur Reduzie­
rung des Verkehrsaufkommens beitragen. In 
den Siedlungsbereichen ist eine Zuordnung von 
~ichttu;lgen der öffentlichen und privaten 
Versorgung zu den Wohngebieten anzustreben. 
Wohnen; A.rbeiten, Versorgung und Freizeit sind 
durch Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes mit­
einander zu ver knüpfen. 

Die räumliche Festlegung von Standorten für 
Anlagen m.it hohem Verkehrsaufkommen soll 
sich vorrangig aUf die Verkehrsinfrastruktur der 
Entwicklungsachsen ausrichten und auf Anla­
gen des Schienenverkehrs und seiner Schnitt­
stellen mit anderen Verkehrsträgern sowie auf 
:gie _Erschließungsmöglichkeiteri -- durch den 
OPNV abgestimmt werden. 

Standorte zur Abwicklung des Güterverkehrs 
sollen im regionalen Konsens unter Beteiligung 
der Verkehrs- und TransporhNirtschaft geplant, 
entv..rickelt und im GebietsentVvicklungsplan 
dargestellt werden. 

Standorte rur Giiterv-erkehrseinrichturigen sind 
insbesondere nach folgenden Kriterien auszu­
wählen: 
- Die Nutzung brachliegender Flächen im Sied­

lungsraum hat Vorrang vor der Inanspruch­
nahme von Freiraum. 

'- ·Bei_der ·Konzeption der EinriChtungen ist auf 
_die Minimiertiilgdes Flächenbedarfs sowie die 
raum-, umwelt:- und siedlungsverträgliche 
Einbindung zu -achten. 
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D. I. 2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 
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Erläuterungen 

Die verkehrspolitischen Vorstellungen der Eu­
ropäischen Union zur Entwicklung von tranSeu­
ropäischen Netzen werden von Nordrhein-West­
falen mitgestaltet. Aus der Sicht des Landes liegt 
das SChwergewicht des Infrastrukturausbaus 
bei der Schiene, da die wichtigen Abschnitte ei­
nes transeuropäischen Straßennetzes in Nord- " 
rhein-Westfalen weitgehend realisiert oder be­
reits in Angriff genommen sind. Auf größeren 
Abschnitten bedarf das vorhandene Straßennetz 
der Verbesserung. 

Im Hinblick auf.die ~otwendige Verlagerung des 
Güterverkehrs auf die Schiene hält Nordrhein­
Westfalen an seiner Ford.erung fest, daß sowohl 
über die nationalen als auch über die Infrastruk­
turprogramme der Europäischen Union die er­
forderlichen Schienenprojekte schnell zu reali­
sieren sind. 

Beim weiteren Ausbau der einer Achse z.uzuord­
nend.en Verkehrsinfrastruktur soll eine Stär­
kung der umweltfreundlichen Verkehrsträger 
Bahn und Binnenschiff angestrebt werden. Die 
Ausrichtung des Aus- und Neubaus von Ver­
kehrswegen auf die Entwicklungsachsen trägt 
zur weiteren Verbesserung der Erschließungs­
und Verbindungsfunktion der Achsen. hei. 

Nordrhein-Westfalen wird von folgenden Ver­
bindungen des projektierten _ europäischen 
Hochgesch'Windigkeitsbahnnetzes berührt: 

Brüssel -. Köln -' Frankfurt 
BrüBsel- Köln - Bremen - Harnburg - Kopenha­
gen - Stockholm 
Brüssel_- Köln - Hannover- Berlin - Warschau 
Amsterdam - Köln - Frankfurt 
Amsterdam - Dortmund - Kassel - Dresden -
Prag .. 

Die Ziele zur Entwicklung der Verkehrsinfra­
struktur w.erden unter Beachtung der Bedarfs­
feststellung der Bedarfspläne umgesetzt. Zum 
Ausbau der Wasserstraßen werden die Ziele des 
Bundesverkehrswegeplanes umgesetzt. 

Umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsent­
wicklung umfaßt Maßnahmen zur Abwicklung, 
Vermeidung, Verlagerung und Beruhigung des 
Verkehrs. Verkehr muß mit weniger umweltbe­
lastenden Verkehrsmitteln abgewickelt werden. 
Dazu zählen: 

- Vermeidung und Abbau von Trennungswir­
kungen im Siedlungsgefiige, 

- stärkere. Ausrichtung der Siedlungsentwick­
lung auf die wirtschaftlichen und technischen 
Erfordernisse des öffentlichen Personen- und 
Güterverkehrs, 

-·Verbesserung der Netze für den straßen- und 
schienengebundenen öffentlichen Nahver­
kehr, Ortsumgehungen, flächendeckende 
Tempo-30.-Zoneh;-Verkehrsleitsysteme, Ver­
kehrsmanagement und City-Logistik. 

Sozialverträgliche Verke-hrsentWlcklung soll die 
Mobilität aller gesellschaftlichen Gruppen si­
chern. 

Dazu zälilen: 

- Verbesserung des ÖPNV-Angebotes als Vor­
aussetz.ung einer sicheren und gleichberech­
tigten Verkehrsteilnahme für alle, 

- stärkere Ausrichtung-der Siedlungsentwick­
lung auf kurze Wege zu den Einrichtungen der 
öffentlichen und privaten Versorgung, 

- benutzergerechter Ausbau des ÖPNV sowie 
seine Beschleunigung' gegenüber.-dem Indivi­
dualverkehr, 

- Verbesserung der Möglichkeiten zum Wechsel 
zwischen den Verkehrssystemen an den Hal­
tepunkten des ÖPNV, 

2.2.6 

2.2.8 

- städtebauliche und verkehrliehe Verbesse­
rung der Fuß- und Radwegeverbindungen zu 
den Haltepunkten des ÖPNV, 

- interkommunal abgestimmte Parkraumange-
bote und -beSChränkungen. 

Den spezifischen Mobilitäts.- und Sicherheitsbe: 
dürfnissen insbesondere von' Frauen, älteren 
Menschen und Behinderten-sowie von Kindern 
und Jugendlichen soll Rechnung getragen wer­
den. 

Die Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf 
die Verkehrsnetze, insbesondere auf die Halte­
punkte von Bahn 'und ÖPNV, zielt auf 

- Anreiz zum Umsteigen auf öffentliche Ver­
keh~smittel, 

- bess.ere Ausnutzung der Beförderungskapazi­
täten der vorhandenen Netze und 

- Vermeidung kostspieliger' Investitionen in 
Neubaumaßnahmen 4er Verkehrsinfrastruk­
tur. 

Gleichzeitig kann damit die Inanspruchnahme 
von FreiraumfIächen durch neue Verkehrsinfra­
struktur vermindert werden. Zur Verbesserung 
der LeistungsfähigKEüt der Entwicklungsachs.en 
kann insbesondere in den verkehrlich hochbela­
steten Räumen.die Stärkung der umweltfreund­
licheren_ Verkehrsträger, unter. anderem auch 
die Verwirklichung des Vorrangs für Verkehrs­
träger mit hoher Transportkapazität im Nahver­
kehr (Bahnen und Busse), beitragen. 

Das Pripzip der siedlungsräumlichen Schwer­
punktbildung zur Vermeidung bandartiger bau­
licher Strukturen entlang von Verkehrswegen 
bleibt unberührt. 

Über die Grenzen der Koopel'ationsräume hin­
weg ist zu ermitteln, welche Mobilitätsbedürf­
nisse bestehen und welches ÖPNV/SPNV-Ange.:. 
bot das Nachfragepotential abdecken kann. Da­
bei sind jene Bevölkerungsgruppen zu berück­
~ichtigen, die in verstärktem Maße auf den 
ÖPI\J""V angewiesen sind. Die Verkehrsunterneh­
men und Verkehrsverbünde sollen nachfrage­
orientierte Gebiets- und Tarifkonzepte entwik­
keIn, die. at.lf diesen Ermittlungen aufbauen. 

Mit der Verknupfung von Schiene, Straße und 
WassersiI:aße können integrierte Transportket­
ten geschaffen werden, in' denen die Vorteile der 
jeweilige-n 'Verkehrsträger kombiniert werden. 
Wichtige Elemente ~ind die .. Schnittstellen, wie 
Güterverkehrszentren (GVZ), Güterverteilzen­
tren, Terminals des kombinierten Ladungsver­
kehrs (KLV) der Bahnen s.owie auch Post- und 
Bahnfrachtzentren und Häfen, in denen 'die Be­
triebe der Verkehrs- und Transportwirtschaft 
zusammenarbeiten. 

Das Land hat Überlegurtgen für eine Standort­
raumkonzeption für Güterverkehrszentren kon­
kretisiert, die auf die vorhandenen und geplan­
ten Standorte der Terminals des kombinierten 

. Ladungsverkehrs der Bahnen ausgerichtet sind. 
_~n Nordrhein-Westfalen sind~zehn Standort­
räume für Güterverkehrszentrem festgelegt wor-
den:_.. . 

Köln, Düsseldorf, Duisburg, Wuppertal, östliches 
Ruhrgebiet, Ostwestfalen-Lippe, Rheine, Aa­
chen-Lüttich-Maastricht, Arnheim-Emmerich­
Nimwegen und :Siegen .. 
Die konkrete Standportplanung tst Aufgabe der 
Regionalplanung und Gemeinden sowie der Be­
teiligten aus der Verkehrs- und Transportwirt-
schaft. _ 

Auch im kleinräumig1?n GüterverKehr ist" eine 
spürbare Entlastung der Straße und der Innen­
stadtgebiete durch City-Logistik-Konzepte an­
zustreben, die -auf Güterverkehrs- und -verteil­
zentren ausgerichtet sind. 
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D. I. 3. 

D. I. 3.1 

D. r,3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

Die regionalplanerische ]3edeutung logistischer 
Standorte (GVZ, KLV""-Terminal, Güterveiteil­
zentren, Post- oder Bahnfr.achtzentren) ist nicht 
allein eine Frage der Flächengröße, sondern sei­
ner überörtlichen Bedeutung. 

Internationale Verkehrsbez~ehungen 

VorbeIQe_l'kung 

Die zun~hmenden ökonomischen Verflechtun­
gen im nationalen, europ~ischen unq. interkonti­
nentalen Maßstab müssen durch ein angemesse­
nes Angebot sehr schneller Verkehrsverbindun­
gen fü_r denc Pers9pen~_ u_np, Gütertransport ge­
fördert w.erden. Die luftverk,ehrlichen Rahmen­
bedingungen in NRW sind gekennzeichnet von 
der Entwicklung konkurrierender Luftver­
kehrsschwerpunkte -: Erankf_1u·tJMain, BerUn 
und München -some Amsterdam, Brüssel und 
Luxemburg - und von einem ·sich im Europäi­
schen Binnenmarkt verscbärfenden Luftver­
kehrswettbewer.b. Um für NRW nachteilige Fol­
gen zu vermeiden, sind leistungsfähige nationale 
und internationale Verkehrsverbindungen zu 
verbessern. Der europäische Eisenbahnhochge­
schwindigkeitsverkehr und der ~uftverkehr ha­
ben eine wichtige -Dienstleistungsfunktion in 
diesem Wettbewerb der el..lLopäischen Regionen 
untereinander und mit den fii.hrenden Industrie­
regionen im Wel1;markt. 

Das HochgeschwincUgke-itssystem auf der 
Schiene und der LUftverkehr,müssen daher mit­
einander ver.knüpft werden. Eine abgestimmte 
Entwicklungsplanung beider Systeme ist um­
weltpolitisch notiNendig (V erlage~ng des Kurz­
streckenverkehrs VOn der L.uft auf die Schiene). 

Ziele 

Ein attraktives Verke_hrsangebot auf der 
Schiene erfordert den Ausbau.des europäischen 
Hochgeschwiildigk~itsbal:mneq:es, in das die 
Zentren des Landes u,l1d~---.die- internationalen 
Verkehrsflughäfen Kölnjßon_n und Düsseldorf 
integriert werden. 

Die Luftverkehrsinfrastruktur und ihre Ver­
knüpfung mit anderen Verkehrsträgern ist um­
weltverträglic;:h fortz1.!.entwickeln. Pie Anbin­
dung de:c internationalen_Yerkehrsflughäfen an 
die Schiene und/oder andere .öffentljche __ Ver-. 
kehrsmittel ist.zu verb.essern. 

Der VerkehrsUughafen Düsseldorf ist so zu ep...t­
wickeln und auszubauen, daß auch für interko_n-_ 
tinentale Luftverkehrsverblhdungen über sehr 
große E_D;tfer.uungen. Non-Stop-Flüge ang/i!!boten 
werden können .. 

Dabei sind die Lärmemissionen d.es Flugbetrie­
bes so weit_zu_ begrenzen, d~,sie mit der Dar­
stellung des_l.ärmschutzgebJetes gemäß dem 
LEP "Schutz vor Fluglärm" vereinbar sind*). 

Die internationale Wettbewerbsfähigkeit des 
Verkehrsflughafens Köln/Bonn, insbesondere in 
seiner Funktion als ped~uten:d~r deutscher 
Frachtflughafen, ist zu sichern und zu stärken. 

Die benachbarten i.nternationalen Verkehrs­
flughäfen Düsseldorf und :K5h:t.!Bonn: s:ollen mit­
einander kooperieren, um in der Europäischen 
Metropolregion Rhein-Ruhr ein hochwe.rtiges 
Angebot an nationalen und internationalen 
Luftverkehrsverbindungen zu gewährleisten~ 

Die Flugplätze MönchEmgladbach und EssenJ 
Mülheim sollen Entlastungsfunktionen für den 
Verkehrsflughafen Düsseldorf im Bereich des 
Geschäftsreise- und Eegioitalluftverkehrs über­
nehmen. 

Der internationale Verkehrsflughafen Münsterl 
Osnabriick isC langfristig zu einem Ver kehrs­
flughafen für den interkontinentalen Verkehr zu ---

~) Nebendem [..EP NRW.bleibt der bisherige LEP IV ,.gebi~te mit Planungsbe­
m::hränkungen zum Schutz der Bevölkerung vor FLuglärm"" als etgenstiindi­
g~r LEP mit dem neuen Titel HSchutz vqr rIuglärm" bestehen. 

~.2,7 

entwickeln. Er soll an die Autobahn A 1 ange­
__ l;Bl!'tdeIl_werden. 

Der_Regionalflughafen Paderborn/Lippstadtsoll 
weiterentwickelt werden, um auch langfristig 
die Nachfrage nach Linien- und Flugtouristik­
charterverkehr im Mittelstreckenbereich dek­
ken zu können. 

3.2.8 Die Flugplätze. Dortmund und Siegerland sind 
zu funktionsfähigen Regionalfiughäfen auszu­

- ::.bauen. 

D. 1. 3.3 Erläuterungen 

3.3.1. Für Nordrhein-Westfalen ist der Ausbau des 
HQchgeschv.'indigkeitsbahnverkehrs als Stand-

-- ortfaktor von großer Bedeutung. Oabei ist die 
zeitgleiche Netzanbindung der internationalen 
Verkehrsflughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn 
besonders wichtig. Dadurch kann der ökologisch 
nachteiligere Kurzstreckenluftverkehr redu-

- . ziert werden. 

3.3.2 __ Die EntWicklung-der Verkehrsnetze. des ÖPNV 
-muß mit den Haltepunkten des internationalen 
Eisenbahnhochgeschv.rindigkeitsverkehrs sowie 

___ mit den internationalen Verkehrsflughäfen und 
. de.n. RegionaIflughäfen verknüpft werden (siehe 

'. Karte Seite 562), 

3.3.3 Der internationale Verkehrsflughafen Düssel~ 
-dorf kann zur Zeit keine Non-Stop-Flüge nach 
Japan und Südostasien anbieten. Wegen der be~ 

"7 deutenden Wirtschaftsbeziehungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen in den Raum Südostasiens 
ist dies ein schwerwiegen~er Standortnachteil. 
Eine Verlängerung der Hauptstart- und Lande­
bahn um bis zu 400 Meter nur für Starts zu Inter­
kontinentalflügen würde den Standortnachteil 
aufhehen. 

Die notvtiendige Entwicklung des Flughafens soll 
möglichst ohne zusätzliche Lärmbelastungen 
für die Anwohnerlinnen und ohne zusätzliche 
Planungsbeschränkungen für die Stadtentwick­
lungsplanung erreicht werden. Das im LEP 
"Schutz vor Fluglärm" festgelegte Lärmschutz­
g~iet darf nicht infolge der Entv.'icklung des 
Flughafens enveitert werden. 

3.3.4 Die Zusammenarbeit der internationalen Ver-

3.3.5 

3.3,6 

kehrsflughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn so­
. wie der Flugplätze Mönchengladbach und Es­
_ senlMülheim ermöglicht ein Dienstleistungsan­
gebot, das dem der vergleichbaren europäischen 
Metropolregionen Paris, London entspricht. Die 
Anbindung der Flughäfen Düsseldorf und Kölnl 
Bonn an das Eisenbahnhochgeschwindigkeits­
netz verbess.ert der'en Kooperationsmöglichkei­
ten, 

Zur Übernahme der Entlastungsfunktionen der 
Flugplätze Mönchengladbach und Essen/Mül· 
heim sind die luftverkehrsrechUichen und die 
flugsicherungstechnischen Voraussetzungen für 
witterungsunabhängige Flüge nach Instrumen­
tenflugregeln -zu schaffen. 

Für die weitere Entwicklung des Verkehrsflug­
hafens Köln/Bonn sind die technischen Abferti-

. ~ gungsanlagen für Fracht und Fluggäste bedarfs­
gerecht auszubauen. 

Für den .internationalen Verkehrsflughafen 
MünsterlOsnabruck . besteht eine steigende 
Nachfrage für den europäischen Regional- und 

-,-- Flugtouristikverkehr. Bei der Weiterentwick­
lung des Flughafens m4ssen die Erfordernisse 
des Umweltschutzes und des Schutzes der Be­
völkerung vor Fluglärm berücksichtigt werden. 

~_Nach Verb_reiterung der Starl- und Landebahn 
auf 45 m und Ausstattung beider Landerichtun­
ßE}n mit efnem Instrumentenlandesystem sind 
rue -Flugheu-iebsflächen des Regionalflughafens 
Paderborn/Lippstadt nunmehr für Mittelstrek­
kenverkehr voll geeignet. Mit zunehmendem 
Wachstum des Fluggast- und Luftfrachtaufkom­
mens wird ein weiterer Ausbau der .Abferti-
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gungsanlagen für Fluggäste und Luftfracht so­
wie der Einrichtungen für die Flugzeugwartung 
erforde:-lich. 

3.3.7 Die Entwicklung der Flugplätze Dortmund und 
Siegerland zu funktionsfähigen Regionalflug­
plätzen soll dazu beitragen, daß auch in diesen 
Regionen ein angemessene's Luftverkehrsange­
bot geschaffen werden kann. Erforderlich sind 
Anpassungen der Start- und Landebahnen an 
die Leistungskriterien der Flugzeuge sowie die 
Einrichtung bzw. Optimierung von Instrumen­
tenlandesystemen. 

3.3.8 Larmschutzgebiete __ und Lärmschutzzonen bei 
Flugplätzen __ sind im: Landesentwicklungsplan 
"Schutz vor. Fluglärm" festgelegt.*) 

~) Neben dem LEP NRW bleibt der bisherige LEP IV HGebiete mit Planungsbe· 
schränkungen zum Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm" als eigenständi­
ger LEP mit dem neuen Titel ,,5cllutz vor Fluglärm" bestehen. 

561 



REGIONALISIERUNG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS 
(ÖPNV /SPNV) 

INTERNATIONALER VERKEHR (SCHIENE/FLUGZEUG) 

AMSTERDAM 

LONDON/PARIS 

Kooperationsräume für den 
Ö ffentl ichen Personennahverkeh r / 
Schienenpersonennahverkehr 

Europäisches Hochgeschw indigkeitsbahnnetz 

KOPENHAGEN 

Internationale Verkehrsflughäfen: 
Düsseldorf, Kö ln/Bonn, Münster/Osnabrück 

Regionalflughäfen: 
Dortmund, Paderborn/Lippstadt, Siegerl and 

Flugplätze mit Entlastungsfunktion für den 
interna tionalen Verkehrsflughafen Düsseldorf: 
Essen/ Mülheim, Mönchengladbach 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 50 vom 2~. Juni 1995 563 

D. 11. Energieversorgung 

D. 11. L Vorbemerkung 
Die Bedeutung der nordrhein-westfälischen 
Energieträger':", Energieerzeugungs- und Ener­
gieindustrie_struktur_ ist nicht. a"g,f _dM Land be­
grenzt. Besonders wichtige energie- und landes­
politische Ziele sind die Sicherung und der Aus­
bau einer vielfältigen Versorgungsstruktur. Dies 
betrifft zum einen - die eriergiewirtschaftliche 
Nutzung der heimischen Energieträger, vor al­
lem der Steinkohle und der Braunkohle, zum an­
deren die Nut~ung und Verteilung der leitungs·­
gebundenen Energien _Elektrizität uod __ Gas: ,~Q;:" 
wie der Fernw_1irme. ;Dabei verfolgt die Energie-
politik -

- Versorgungssiche:r:heit, 
- Ressourcen- und Urnweltschonung, 
- Wettbewerbsfähigkeit und 
- gesellschaftlichen Konsens. 

Angesichts _ der engen wechs_elseitigen Bezie­
hungen zVlTischen- Raumentwic~lu:og einerseits 
und Energiestruktur andererseits haben alle 
raumbedeutsame_n Planungen ~~d Maßnahmen 
der Schaffung und dem Erhalt einer umwelt­
schonenden, landesv.;eit gleichwertigen, qualita-
tiv und quantitativ bedarfsgerechten sowie wirt­
schaftlich vertretbaren Energieversorgung 
Rechnung zu tragen. Alle realistischen t.echni-
sehen und planerischen Möglichkeitend_er Ener­
gieeinsparung, rationellen Energ"ienutzung und 
des Eins_atzes __ regenerativgr Energiequellen 
müssen ausgeschöpft werden. 

Wegen der hohen Abhängigkeit von Importener­
gieträgern muß die heimische Kohle auch in Zu-
kunft ihren B_eitrag zur Sicherung unserer Ener-· 
gieversorgung leisten~ Auf die bisherigen 
landespolitischen Entscheidu_ngen zur Gewin­
nung und Nutzung der heimis_chen Kohle_wird in 
diesem Zusammenhang verwiesen. Die weltweit 
führende Stellung deutscher Unternehmen in 
diesem Technologiebereicli VifÜrde ohne den hei-
mischen Kohlenbergbau verlorengehen. Auf-
grund des realen GefährdungspotentIals der zl-' 
vilen Nutzung der Kerne_nergie hat diese ihre 
Stellung als Zukunftsenergie eingebüßt. 

Die Planung von Kraftwerken muß init der an­
gestrebten Wirtschafts-, Siedlungs- und natur­
räumlich.en_En.twickh.mg in Einklang stehen. Sie 
hat neben der Sicherstellung einer bedarfsge-
rechten und preisgünstigen Versorgung die Er­
fordernisse der Umweltverträglichkeit und Res­
sourcenschonung zu beachten. 

Auch mit Blick auf die volkswirtschaftlichen Ko­
sten können Kraftwerksplanungen nur reali­
siert werden, wenn damit in der COz-BilanJ; und 
bei anderen klimarelevanten Stoffen ein Fort-
schritt erreicht wird. Die Kraftwerkstechnik Ist 
im Interesse der notwendigen Steigerung der 
Energieproduktivität kontinuierlich fortzuent-
wickeln. 

-. Im Zusammenhang mit entsprechenden landes­
bedeutsamen Entscheidungen berichtet die_ 
Landesregierung über den Stand und die Ent­
,~~l~~g .. ~~: ~e~ergi~.~rtschaftlichei1 Situation. 

D. II. 2. Ziele 

2J 'Es· soÜen inSb.esonder,e heimische -Primär,ener:: 
gieträge;r zur Stromerze\1gung" e~ngesetzt wer­
den. Regenerative Energien müssen stärker ge­
nutzt werden. Die Energieproduktivität muß er-
höht werden. -" " -' , 

2.2 Die Gewinnung von Primärenergieträgern aus 
heimischen Lagerstätten erfordert, daß die Orts--' 
gebundenheit und Unvermehrbarkeit der HQ.­
denschätze ULden regionalplanerischen Abwä­
gungsprozessen besonders zu berücksichtigen 
sind. 

2.3 Bevor neue Kraftw_erke geplant werden, sollen 
- die _Möglichkeiten der Energieeinsparung und 
der Steigerung der Energieproduktivität in vor­
handenen Anlagen ausgeschöpft werden. 

2.4 Die_ v.oraußSetz..ungen für den Einsatz erneuer­
barer Energien (vor allem Wasser-, Wind- und. 
SoTarenergie soviie nachwachs:ßhde Rohstoffe) 

-sind zu verbessern bzw. zu.s.chaffen. Gebiete, die 
sich für die Nutzung erneuerbarer Energien 
aufgrund der Nat.u.rgegebenheiten besonders 
eignen, sind in den Gebietsentwicklungsplänen 
als "Bereiche mit Eignung rur die Nutzung er­
ne_uerbarer Energien" darzustellen. Das beson­
dere Landesinteresse an einer Nutzung erneuer­

-barer Energien ist bei der Abwägung gegenüber 
konkurrierenden Bel.angen als besonderer Be­
lang einzustellen. 

2.5 Die verbrauchsnahen v.rirtschaftlich nutzbaren 
Potentiale der kombinierten Strom-- und Wär­
meerzeugung sind zum Zwecke einer möglichst 
rationellen Energienutzung auszuschöpfen. Die 
kommunale Planung soll dem Rechnung tragen. 

2.6 Die b~sv.r.ejsung vpn Wohnsie_dlungsbereichen 
und Uewerbe- und IndustrieansiedlJ,1ngsberei­
chen s.Qwie die_ Stande?J:tplanung von Anlagen 
z1.g' EIl.,?rgieumw~ndlung müssen- dem Ziel opti­
maler Energienutzung gerec;ht werden. Sie ha­
b.en zu berücksichtigen, daß durch sinnvolle 
räumliche Zuordnung Energieeinsparpotentiale 
realisiert werdeh können. 

2.7" Energiekonzepte sollen konkrete Eh\sparpoten-
. tiale und Möglichkeiten rationeller Energienut­

zung ermitteln.' Die kommunale und regionale 
- ., Entwicklungsplanung soll die._ Ergebnisse be-

rücksichtigen. ' 

2.8 Die Standortpfanung von Energieumwand-
. . lungsanlagen ist auf vorhandene und geplante 

Ertergieversorgungs:n~tze. so auszurichten, daß __ 
grundsätzlich wenig Flächen für neue Leitungs­
tra$:;;ep ung, b~ulich,~ Anl~g~n der L~!tungsnetze .. 
in Anspruch genommen_ werd~n. 

" -- - - ,-, Die Nutzung vorhandener Trassen hat, soweit 
versorgungstechnisch vertretbar, Vorrang vor 
der Planung neuer Trassen. 

Für die Errichtung neuer Kraftwerke sind durch D. 11. 3. 
den LEP NRW entsprechende Standorte gesi-

Erläuterungen 
Die heimischen Primärenergieträger, vor allem 
die heimische· Stein- und ;S:ra1Jn~ohle, sollen in 
der Stromerzeugung vorrangig genutzt werden; 
ihre Nutzung muß mit einer Steigerung der 
Energieproduktivität und der stärkeren Nut­
zung erneuerbarer Energien einhergehen. 

chert; vor ihrer Inanspruchnahme sind die Mög-
lichkei ten der Energieeinsparung sowie der 
Steigerung der Energieproduktivität in beste-
henden Anlagen im Hinblick auf die energie­
wirtschaftIichen.zle.le~Rprüfen. Die Standorte 
sind aus dem ehemaligen LEP VI übernommen 
worden. 
Bei gleichwertiger Eignung der Kraftwerks­
standorte hat die Nutzung von Industriebrachen 
Vorrang vor der Nutzung neuer Flächen. 

Zusatzlieh müssen die dezentralen: Erzeugungs­
potentiale sinnvoll erschlossen werden, um ihre 
ökologischen und energetischen Vorteile, e"tViia 
durch Kraft-Wärme_-Kopplung und Abwärme­
verwertung, zu nutzen. 

Im BereicJi·d~X ~.;,lgerstä~ten energetisch~r Roh­
stoffe stehen sämtliche Raurnnutzungen grund­
sätzlich unter dem Vorbehalt, daß bei raumwirk­
samen Entscheidungen und Abwägungen im 
Rahmen der Erarbeitung von Gebietsentv.rick­
lungsplänen bzw. Braunkohlenplänen die mine­
ralische Ortsgebundenheit und Unvermehrbar­
keit mit besonderem Gewi~ht,.!?jngeht. Entspre­
chendes gilt-für Bereiche der Gewinnungsstand­
orte. 
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Ein~'Vorausschauende Planung im Energiesek­
tor muß berücksichtigen, daß nach dem derz.eiti­
gen wiss.enschaftlichen.Kenntnisstand die welt­
weit freigesetzten anthropogenen Treibhaus­
gase zu-etwa 50% dem Energiebereich, d. h. der 
Nutzung von Kohle, Gas und Öl, zuzuordnen 
sind. Die Emissionen entstehen soWohl im Um­
wandlungsbereich, insbesondere bei der Strom':' 
erzetigtirig-söVV'ie"in den. Raffinerien, als auch in 
den Endenergiesektoren __ Industrie. Verkehr. 
Haushalte und Kleinverbrauch. Vor diesem Hin­
tergrund müssen-aUe wirtschaftlich vertretba­
ren Anstrengungen zur- Förderung regen.erati­
ver Energiequellen unternommen werden, selbst 
wenn diese noch über lange Zeit hinweg einen 
nur verhältnismäßIg - .geringen Beitrag zur 
Stromerzeugung werden leisten l5önnen. 
Für erneuerbare Energien, für"dü:;=-aUfgrund der 
natürlichen Standortvoraussetzungen weimru­
fige Suchräume zur Verfügung stehen, sind - wie 
bei allen anderen raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen auch .- Standdrtentscheidun­
gen aufgrun~ umfass~nder AbY'{ägung zu tref­
fen. Das hesondere Landesinteresse am ver­
stärkten Einsatz erneuerbarer urrtweIt- und res­
sourcenschonender Energien ist hi solchen Fäl­
len als besonderer Belang in Abwägungsent­
scheidungen einzustellen. Dies gilt insbesondere 
für Standorte für eine linien- und flächenhafte 
BÜlldelung v_on_ Windkraftanlagen. die aufgrund 
der Naturgegebenheiten von zunehmender pla­
nerischer: Relevanz sind. 

Vor dem Einsatz nachwachsender Rohstoffe ist 
die 5kologische Verträglichkeit ihrer Produk.tion 
zu prüfen. -- - - - -

Diev.n.rtschaftHch nutzbaren dezentralen Erzeu­
gungspotentiale zur kombinierten Strom,,: und 
Wärmeerzeugung sind aus2:uschöpfen, um die 
Stromerzeugung in Großkraftwerke:q. sinnvoll 
zu ergänzen. = --

Entscheidend für eine wirtschaftlich vertretbare 
Auskopplung von Wärme z~r_ Nah- und Fern­
wärmeversorgung ist der S~andort der ~aft­
werke. Die bei der Stromerzeugung als Koppel­
produkt anfallende Wärme kann nur über be­
grenzte Entfernungen -v.n.rtschaftlich transpor­
tiert werden. Demgegenüber kann der zugleich 
erzeugte Strom anderen $tromverbraucltern 
über das Elektrizitätsnetz kostengünstig zuge­
führt werden. Eine verbrauchsnahe kombinierte 
Strom-- und Wärmee-rzeugung- kann be.sonders 
wirksam in neuen Wohnsiedlungen und Ge­
werbe- und Industrieansiedlungen zUm Einsatz 
kommen. In vergleichbarer Weise muß auch die 
Standortplanung für Energieurilwandlurigsarila­
gen dem Ziel der Energieeinsparung und opti­
malen Energienutzung gerecht werden. 

Kommunale und regionl!.le Energiekonzepte sol­
len dazu beitragen, die Potentiale einer rationel­
len Energienutzung und-Energieeins-parung auf­
zuzeigen. Ihre Aufgabe_ besteht darin, auch 
kleinräumige Potentiale, etwa in Form von Teil­
konzepten, zu erfassen und umsetzungsorien­
tierte Lösungen anzubieten. 
Bei der Planung neuer -kraftWerke sirid u. a. die 
technischen Möglichkeiten eines rationellen 
Energieeinsatzes zwecks Erhöhung der Ener­
gieproduktivität zu beachten. Dies gilt auch für 
die Nachrüstung bestehender Anlagen, soweit 
dies wirtschaftlich vertretbar ist. 

Ein Ansatz zur Erhöhung der Energieprodukti­
vität ist die Steigerung des elektrischen Wir­
kungsgrades bei Kraftwerken, wenn diesem 
auch bei Kondensationskraftwerken Grenzen 
gesetzt sind. Darüber hinaus ist zu prüfen, in­
wieweit aus bestehenden Kraftwerken Wärme 
zur weiteren Nutzung ausgekoppelt werden 
kann, um auf diesem Wege den Gesamtnut­
zungsgrad spürbar zu erhöhen. Die Realisierung 
solcher_ Maßnahmen ist bei der Planung neuer 
Kraftwerke zu beachten. 

Bei der Standortplanung für Kraftwerke ist zu 
berücksichtigen, daß möglichst wenig neue Flä-

_ ehen für Leitungstrassen und sonstige Anlagen 
(Verdichterstationen, Umspannwerke etc.) in 
Anspruch genommen werden. Die Möglichkeiten 
zur Lei,tupgsbündelung sind zu nutzen. Darüber 
hinaus sirid bei gleichwertiger Eignung vorran­
gig Industriebrachen zu nutzen. Die dargestell­
ten Kraftwerkstandorte sind als Angebotspla­
nung zu verstehen. 

D. Ur. Entsorgungsinfrastruktur 

D.In:l. Vorbemerkung 

Der Industriestandort Nordrhein-WestfaIen 
bleibt nur dann attraktiv, wenn seine Abfallent­
sorgung langfristig gesfchert ist. Export von Ab~ 
fällen ist keine Problemlösung, allenfalls eine 
räumliche Problemverschiebung, verbunden mit 
der Gefahr, in dieser wichtigen Standortfrage in 
die Abhängigkeit anderer: Länder zu geraten. 

Entsorgungsanlagen beanspruchen Flächen, die 
in einem dicht besiedelten Land wie Nordrhein­
Westfalen immer Nutzungskonkurrenzen unter~ 
liegen. Die Standortfindung und -sicherung für 
solche Anlagen ist gemeinsame Aufgabe der 
Raum- und Fachplanung. Um räumliche Nut~ 

_ zungskonflikte soweit wie möglich zu vermei~ 
den, ist eile Entsorgungsproblematik schon bei 
der Produktion zu berücksichtigen. 

Der regionale Konsens über die Art und räum~ 
liche Verteilung der Entsorgungsanlagen ist 
notwendig, damit neben dem Ausschöpfen von 

. günstigen Standortpotentialen (verkehrliche 
Anbindung, Lage im Raum) eine sinnvolle enge 
Zusammenarbeit der entsorgungspflichtigen 
Körperschaften untereinander sowie mit der 
entsorgungspflichtigen Wirtschaft bzw. mit den 
mit der Entsorgung beauftragten Unternehmen 
verwirklicht werden kann. 

D. III. 2. Ziele 
2.1 Oie Entsorgung soU-umwelt- und raumverträg­

-lieh so vollzogen werden, daß die optimale und 
technisch vernüftige Lösung zur Vermeidung 
oder Verminderung vOn Umweltauswirkungen 
zur Anwendung kommt. 

2.2 Die._J2lanerjsche Standortsicherung für Verwer­
tungs- und Behandlungsanlagen und Deponien 
soll die langfristige Entsorgungssicherheit ge­
währleisten. 

2.3 Hei der Standortsuche für Abfallbehandlungs~ 
und Abfallentsorgungsanlagen ist zu berück­
sichtigen, daß_ 
- Standorte von Behandlungsanlagen im 

Schwerpunkt des Abfallaufkommens zu su­
_ ch~n sind; 

- Hehandlungsanlagen in Gewerbe- und Indu­
strieansie-dlungsbereichen möglichst in räum­
licher Nähe zu anderen Entsorgungsanlagen 

:-oder Behandlungsanlagen als sinnvolle abfalI­
wirtschaftliche Ergänzung errichtet werden 
sollen; 

- für Deponien unter Bedarfsgesichtspunkten 
große Anlagen (hinsichtlich Laufzeit und Vo­
lumen) anzuweben sind, die abschnittsweise 
rekultiviert werden und sich in das umge­
bende Landschaftsgefüge ·einpassen; 

- in den Gebieten, -die hinsichtlich der Beschaf­
fenheit des Untergrundes bes.onders für die 
Anlage VOh Deponien geeignet sind, eine Ent­
scheidung über zukünftige andere Nutzungen 

_ nur: unter besonderer Berücksichtigung dieser 
Eignung getroffen werden darf; 

-, Behandlungsanlagen und Deponien möglichst 
über Schiene und gegebenenfalls Wasser­
straße anzubinden sind. 

2;4 Neue eigenständige Siedlungsgebiete dürfen 
durch die Bauleitplanung erst ausgev.n.esen wer­
den, wenn die Entsorgung nachweislich langfri-
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stig gesichert ist. Im Zusammenhang mit der 
Ausw~isung neuer Siedlungsgebiete sind aus­
reichende Flächen für Sammel-, Sortier- und 
Behandlungsanlagen nachzuweisen. 

D. III. 3.. Erläuterungen 

Der LEP NRW benennt Kriterien für die Suche 
nach raumverträglichen Standorten für die er­
forderlichen Anlagen. 
Verwertungs- und Behandlungsanlagen sind als 
Teil der industrie".l.len Produktion grundsäfzlich 
in Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereichen 
und möglichst nah zum Schwerpunkt der Ent­
stehung des Abfalls zu errichten. Eine zweckent­
sprechende Verkehrsanbindung ist vorzusehen. 
Dafür ist auch in Regional- und Bauleitplänen 
Vorsorge zu leisten. 
Für nicht mehr weiter verwertbare Abfälle sind 
Vorbehandlungsanlagen vorzuhalten, die die 
Voraussetzungen für eine möglichst umwelt­
schonende Ablagerung schaffen. Nach dem 
Stand der Technik betriebene Müllverbre:ll­
nungsanlagen sind solche verantwortbaren und 
bewährten Behandlungs- -und Entsorgungsanla­
gen. 
Die Deponie ist als letztes Glied_der _ a_ehauJl­
lungskette von Abfällen immer notwendig. De­
ponien sind auf besondere St.andortvorausset- . 
zungen angewiesen. Für die Deponierung von 
Abfällen sind nicht nur die Lage zu den Schwer­
punkten der Entstehung des Abfalls, die ver­
kehr liehe Erschließung und die Abstände zur 
umgebenden Bebauung, sondern vor allem die 
Untergrundbeschaffenheit (Geologie, Grund­
wasserflurabstand, Lage zu Einzugsgebieten für 

die öffentliche Trinkwasserversorgung und zu 
Trinkwasserreservegebieten) von bes.onderer 
Bedeutung. Deshalb darUn den Gebieten, die 
sich hinsichtlich der Beschaffenheit des Unter­
grundes: besonders für die Anlage von Deponien 
eignen, eine Entscheidung über ande_re Nutzun­
gen nur unter besonderer Berücksichtigung die­
ser_~}gnu!l.g getroffen werd~n. 
Bei Deponien sind gerade im Rahmen von Ver­
bundlösungen- große Anlagen anzustreben, weil 
allein dadurch schon die Anzahl der Eingriffe in 
die Umwelt verringert wird. 

Um den angestrebten sparsamen Umgang mit 
der Fläche zu gewährleisten, is1 der Einsatz von 
Anlagen zu fördern, die das auf Deponien abzu­
lagernde Volumen verringern. 
Kooperationen der entsorgungspflichtigen Kör­
perschaften untereinander sowie mü der entsor­
gliugspflichtigen Wirtschaft bzw. mit den mit der 
Entsorgung beauftragten Unternehmen sind an­
zustreben, weil dadurch vorhandene S.tandort­
poTentiale besser genutzt und eine sinnvolle Ka­
p~zitätsauslastung ermögliCht werden. 

Der Transport von Abfall in andere Regionen, 
d. h. auch der Export von Abfall in andere Län­
der, ist in der Regel keine Lösung des Entsor­
gungsproblems, sondern zumeist nur eine räum­
liche Problemverschiebung, die oftmais noch 
unerwünschtes zusätzliches Verkehrsaufkom­
men bedingt. Deshalb ist einer regionalen Verla­
g~rung des Entsorgungsproblems entgegenzu­
wITken. ---

- GV. NW. 1995 S. 532. 
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